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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an den 
Krammer Verlag, 
Vertriebsabteilung, Postfach 17 02 35, 
40083 Düsseldorf. 
Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 0211/9149-450

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

VAT-Nr.

Ich bezahle � per Bankabbuchung � gegen Rechnung

Bankleitzahl Konto-Nr.

Bankinstitut  Datum/Unterschrift 

Ja, ich möchte STÄDTE- UND GEMEINDERAT kennenlernen! Bitte senden Sie mir die nächs-

ten drei aktuellen Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (incl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in ein
Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne STÄDTE- UND GEMEINDERAT bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- incl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell coupons 
schriftlich beim Krammer Verlag, Vertriebs abteilung, Postfach 17 02 35, 40083 Düsseldorf, widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 
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Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

EDITORIAL

Endlich Feierabend - wir freuen uns auf ein 
schönes Essen, einen spannenden Kriminalfilm, einen 
gemütlichen Plausch in der Eckkneipe. Oder wir packen
unsere Sachen und gehen zur Versammlung. Wie 
Millionen andere auch - ehrenamtliches Engagement in
Vereinen, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Parteien 
ist weit verbreitet. Ohne ehrenamtlich Tätige hätte 
unsere Gesellschaft kein soziales Gesicht, gäbe es keine
kulturelle Vielfalt. 
Auch durchrationalisierte und auf Ökonomie getrimmte
Volkswirtschaften brauchen das Ehrenamt. Viele 
Tätigkeiten, gerade im zwischenmenschlichen Bereich,
lassen sich nicht im Minutentakt abwickeln. Die Pflege
im Krankenhaus oder im Seniorenheim funktioniert nur
noch, weil sich Freiwillige viel Zeit nehmen für die 
Hilfsbedürftigen. Und wo Freiwilligkeit herrscht, findet
sich meist auch hohe Motivation.
Die Kommunen haben längst erkannt, dass sie vom 
ehrenamtlichen Einsatz ihrer Bürger und Bürgerinnen
profitieren. Manche Dienstleistungen - etwa Brandschutz
oder Katastrophenhilfe - wären ohne Freiwillige gar nicht
zu erbringen. Daher sind viele Städte und Gemeinden dazu
übergegangen, ehrenamtliches Engagement aktiv zu 
fördern: durch kleine finanzielle Vergünstigungen, durch
Wettbewerbe, durch Auszeichnungen. Aber auch durch

gezielte Beratung für alle, die schon ehrenamtlich tätig
sind, und die, die es noch werden wollen. 
Gerade Freiwillige brauchen vielfältige Beratung und 
Hilfe - in Fragen des Rechts, der Versicherung, der 
Öffentlichkeitsarbeit oder der Arbeitsorganisation. Wer
hier bescheiden investiert, empfängt eine Rendite in 
Gestalt tausender vergütungsfreier Arbeitsstunden für
die Gemeinschaft.
Am 30./31. Mai tagt der Hauptausschuss des Städte- und
Gemeindebundes NRW. Wichtigstes Thema in der 
Gütersloher Stadthalle werden die Kommunalfinanzen
sein. Die Ergebnisse unserer diesjährigen 
Haushaltsumfrage können sicherlich auch noch die 
letzten Skeptiker davon überzeugen, dass eine 
Entlastung der Städte und Gemeinden dringend not tut.
Innen- und Kommunalminister Ralf Jäger MdL wird unser
prominentester Gast sein. Ihn werden wir in die Pflicht
nehmen bei den zentralen Fragen dieses Jahres: Reform
des kommunalen Finanzausgleichs, Stärkungspakt 
Stadtfinanzen, Verteilung der Lasten der deutschen 
Einheit. Die NRW-Landesregierung hat sich mehrfach 
zur fairen Partnerschaft mit den Kommunen bekannt.
Wir nehmen sie beim Wort.
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Rheinland, Westfalen und Preußen
Eine Beziehungsgeschichte, v. Georg Mölich, Veit Veltzke, Bernd Walter (Hrsg.),
17 x 24 cm, 432 S., mit Abbildungen, Grafiken und Karten, geb., 2011, 24,80 Euro,
Aschendorff Verlag 2011, ISBN 3-402-12793-3 

Die Beziehung der historischen Land-
schaften Rheinland und Westfalen zu
Preussen, das von 1815 bis 1945 über die-
se herrschte, hat zwar viele Anekdoten
über Mentalitätsunterschiede hervor-
gebracht, war aber wissenschaftlich
noch nicht gründlich erforscht. Dies
holt der reich illustrierte Sammelband
auf gut 400 Seiten jetzt nach. Die sie-
ben Aufsätze bauen chronologisch auf-
einander auf. Dabei machen die Auto-
ren stets deutlich, dass nicht nur Preu-
ßen den westlichen Provinzen seinen
Stempel aufdrückte, sondern dass auch diese das Gesicht des ehemals
ostdeutschen Königreichs nachhaltig verändert haben. 

Westfälischer Preis für Baukultur
Dokumentation 2010, hrsg. v. Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit
der Stiftung und dem Verein Westfalen-Initiative,
23 x 26 cm, 72 S., herunterzuladen im Internet
unter www.lwl.org/LWL/Kultur/Baukulturpreis

Im Jahr 2010 hat der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit
der Stiftung und dem Verein Westfalen-Ini-
tiative erstmals den „Westfälischen Preis
für Baukultur“ vergeben. Damit sollten Pro-
jekte gewürdigt werden, die einen gelun-

genen und in die Zukunft weisenden baukulturellen Beitrag zum ge-
sellschaftlichen Wandel in Westfalen leisten. Dabei ging es um alltags-
taugliche und nachhaltige Projekte, die Vorbildfunktion für heute an-
stehende Bauaufgaben haben können. Die ausgezeichneten Arbeiten
sowie die eingereichten Projekte werden in der Dokumentation darge-
stellt.

Mini-Wegweiser 
Energie-Effizienz im 
öffentlichen Sektor
Hrsg. v. der Deutschen Energie-Agentur
GmbH (dena), A 5, 24. S., herunterzuladen im
Internet unter www.dena.de

Die öffentliche Hand hat eine Vorbild-
funktion bei der Umsetzung von Ener-
gieeffizienzmaßnahmen. Der Mini-
Wegweiser stellt die wesentlichen
Handlungsfelder für Energieeffizienz
im öffentlichen Sektor dar und gibt Anregungen sowie erste Hilfestel-
lung zu den Themen Energie- und Gebäudemanagement, Beschaf-
fung, Straßenbeleuchtung, öffentlicher Verkehr und Nutzermotivation.
Praktische Hinweise und die Vorstellung beispielhafter Energieeffi-
zienzprojekte runden die Darstellung ab. 
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Preis für Erhalt der biologischen 
Vielfalt

Die Gemeinde Nettersheim ist am 6. April 2011 für ihr besonderes
Engagement zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Rahmen des
Wettbewerbs „Bundeshauptstadt der Biodiversität“ ausgezeich-
net worden. In der Kategorie unter 10.000 Einwohner konnte die
Gemeinde ihren Sieg beim Vorgängerwettbewerb „Bundeshaupt-
stadt im Naturschutz 2007“ wiederholen und gewann den 1. Preis
vor den bayerischen Kommunen Bad Grönenbach und Schweb-
heim. Bundeshauptstadt der Biodiversität wurde die niedersäch-
sische Landeshauptstadt Hannover. Insgesamt hatten sich 124
Kommunen an dem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ausge-
lobten sowie von der Stiftung „Lebendige Stadt“ unterstützten
Wettbewerb beteiligt.

Start des Polen-Nordrhein-Westfalen-
Jahres 2011/2012
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der polnische Senats-
marschall Bogdan Borusewicz und NRW-Europaministerin Dr. An-
gelica Schwall-Düren haben am 24. März 2011 auf Zeche Zollverein
das Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 eröffnet. Polen ge-
hört für NRW zu den wichtigsten Partnern innerhalb Europas. We-
gen der großen Anzahl von Bürgern und Bürgerinnen mit polni-
schen Wurzeln ist NRW mit keinem anderen EU-Mitglied so eng
verbunden wie mit Polen. Zugleich entwickelt sich der östliche
Nachbar immer stärker zu einem Premiumpartner in Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur. Um den Dialog und die Zusammenarbeit
weiter zu intensivieren, sind bis 2012 etwa 60 Veranstaltungen
und Projekte geplant. Hinzu kommen weitere Projekte auf kom-
munaler Ebene.

Drei Millionen neue Bäume für NRW 
Bis zum Jahr 2015 will das Land Nordrhein-Westfalen drei Millionen
neue Bäume pflanzen. Dies teilte der NRW-Minister für Klima-
schutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz Johannes Remmel am 21. März 2011 beim Auftakt des
Internationalen Jahres der Wälder in NRW mit. Damit folge die Lan-
desregierung den Zielen der Weltklimakonferenz von Cancún En-
de 2010. Im Rahmen des von den Vereinten Nationen ausgerufenen
Internationalen Jahres sind landesweit insgesamt 654 Aktionen
und Veranstaltungen geplant, mit denen auf die Bedeutung des
Waldes für den Klimaschutz, für Tiere und Pflanzen, aber auch als
Lebensgrundlage sowie für Freizeit und Erholung hingewiesen
werden soll.

Führungen für Gehörlose in 
den LWL-Museen
In den Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) soll zukünftig ein Gebärdendolmetscher Führungen für
hörbehinderte Menschen anbieten. Die Führungen, für die kei-
ne zusätzliche Gebühr erhoben wird, sollen einmal im Monat in
jeweils einem der 17 LWL-Museen stattfinden. Zusätzlich bietet
das LWL-Römermuseum in Haltern am See demnächst Video-

führungen in Gebärdensprache an. Über einen transportablen
Bildschirm erhalten Gehörlose Informationen zu den Ausstel-
lungsstücken. Mit dem neuen Angebot will der LWL Kultur für
Menschen mit Behinderungen besser erlebbar machen. Bereits
jetzt gibt es in den LWL-Museen verschiedene Angebote für
Besucher/innen mit Behinderung. So werden spezielle Führun-
gen veranstaltet, Rollstühle zur Verfügung gestellt und Tastmo-
delle von Exponaten bereitgehalten.

Pilotkommune für Coaching 
kommunaler Klimaschutz

Die Stadt Oer-Erkenschwick hat sich erfolgreich an dem Wettbe-
werb „Coaching kommunaler Klimaschutz“ beteiligt. Sie ist eine
von bundesweit fünf Pilotkommunen, die nun beim Einstieg in die
strukturierte Klimaschutzarbeit unterstützt wird. In der seit Mit-
te März 2011 laufenden Pilotphase beraten Energie- und Klima-
schutzexperten die ausgewählten Kommunen individuell vor Ort
und legen gemeinsam mit den Kommunen den Grundstein zu er-
folgreichen Klimaschutzaktivitäten. Insgesamt hatten sich bun-
desweit 111 Städte und Gemeinden an dem Wettbewerb beteiligt.
Organisiert wird das vom Umweltbundesamt geförderte Projekt
„Coaching kommunaler Klimaschutz“ vom Klima-Bündnis ge-
meinsam mit der Deutschen Umwelthilfe und dem IFEU-Institut. 

Mehr Landesmittel für 
Verbraucherzentralen

Die Verbraucherberatung in Nordrhein-Westfalen soll ausgewei-
tet werden. NRW-Verbraucherschutzminister Johannes Remmel
und der Vorstand der Verbraucherzentrale, Klaus Müller, unter-
zeichneten am 5. April 2011 eine Übereinkunft über die Finanzie-
rung der Einrichtung in NRW bis zum Jahr 2015. Demnach soll der
Landeszuschuss von derzeit knapp zehn auf 13,8 Millionen Euro
aufgestockt werden. Dafür sollen zu den heute 57 Beratungsstel-
len nach und nach weitere fünf Anlaufstellen in bisher „unver-
sorgten“ Städten und Kreisen eingerichtet werden. Dazu gehören
die Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen, der Oberbergische Kreis
sowie die Stadt Neuss. Voraussetzung ist allerdings die Zustim-
mung des NRW-Landtags zum Haushaltsentwurf 2011.

Auswirkungen des Klimawandels 
auf Tiere und Pflanzen

Ein großer Teil der Tiere und Pflanzen in Nordrhein-Westfalen lei-
det unter den Folgen des Klimawandels. Nach einer neuen Studie
des NRW-Umweltministeriums reagieren etwa 26 Prozent der un-
tersuchten Tierarten, zwölf Prozent der Pflanzenarten und 38 Pro-
zent der Lebensräume negativ auf die Klimaerwärmung oder wer-
den aller Voraussicht nach negativ darauf reagieren. Nach der Stu-
die werden bestimmte Arten allerdings von den zu erwartenden
höheren Temperaturen profitieren. So können sich Wärme lieben-
de Arten wie Reptilien oder Heuschrecken ausbreiten oder sich
neu ansiedeln. Im Rahmen der Studie wurden rund 1.900 Pflan-
zenarten und mehr als 1.200 Tierarten sowie 48 verschiedene 
Lebensräume untersucht.

NACHRICHTEN
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ments festgestellt. Folglich hat sie im Ab-
schlussbericht die Eröffnung kommunaler
„Ehrenamtsbüros“ empfohlen. Um lokale
Strategien zur Engagement-Förderung zu
entwickeln, wäre aber für die Städte und Ge-
meinden ein Zusammenwirken mit Bundes-
und Landesvorhaben förderlich. Daher ist
nicht nur die Stadt Rheine gespannt, welche
praktische Umsetzung die vom Bundeskabi-
nett im Oktober 2010 beschlossene Nationa-
le Engagementstrategie erfährt. Diese hat un-
ter anderem eine bessere Abstimmung enga-
gementpolitischer Vorhaben von Bundesregie-
rung, Ländern und Kommunen zum Ziel. 
Noch vor wenigen Jahren fristete kommuna-
le Engagement-Förderung ein Schattendasein.
Sie beschränkte sich oft auf Anerkennungsver-
anstaltungen und die Verleihung von Ehren-
amtspreisen. Heute ist unstrittig, dass dies nicht
ausreicht. Es werden lokale Anlaufstellen be-
nötigt, die mehrere Aufgaben erfüllen:

• Aktivitäten zur Engagement-Förderung
bündeln
• Projekte anregen
• örtliche Kooperationspartner vernetzen 
• Austausch der Engagement fördernden
Maßnahmen möglich machen zwischen
den verschiedenen Fachstellen innerhalb der
Verwaltung und den politischen Gremien 

Klar ist: Engagement-Förderung muss inner-
halb der Kommune als Querschnittsaufgabe
begriffen und etabliert werden. Dabei kann
die Trägerschaft kommunaler Anlaufstel-
len, die Engagement unterstützen, durchaus
unterschiedlich sein. So ist - je nach örtlicher
Gegebenheit - die Trägerschaft eines Wohl-
fahrtsverbandes ebenso möglich wie die
Anbindung an eine ehrenamtlich geführte
Freiwilligenagentur. 
Zu vermeiden ist allerdings, dass Anlaufstel-
len für die Interessen eines Trägers verein-
nahmt werden. Ein unabhängiges und Träger
übergreifendes Kontakt-, Beratungs- und
Förderbüro für alle Generationen, Vereine, Ein-
richtungen, Verbände, Initiativen und Unter-
nehmen sollte daher das Ziel sein. Letztlich
bedeutet dies: Eine Anlaufstelle kommt
nicht ohne hauptamtliche Struktur aus. 

STABSSTELLE BÜRGERENGAGEMENT 

Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder war
es im Jahr 2005 ein besonderes Anliegen, das
in Rheine (76.000 Einwohner) traditionell
stark ausgeprägte Bürgerengagement gezielt
anzuerkennen, zu fördern und auszubauen.
Grundannahme hierbei war, dass Wert-

Um das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
zu unterstützen und zu professionalisieren, hat die Stadt 
Rheine vor fünf Jahren eine zentrale Servicestelle eingerichtet 

in erster Linie zunächst die Kommunen
selbst gefordert, in der Förderung ehrenamt-
lichen Engagements aktiv zu werden. Denn
nur sie wissen, in welcher Ausprägung eine
weiterführende Engagement fördernde In-
frastruktur notwendig und realisierbar ist. 

„EHRENAMTSBÜROS“ EMPFOHLEN 

Bereits im Juni 2002 hat dies auch die Enquê-
te-Kommission des Deutschen Bundestages
zur Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-

hne bürgerschaftliches Engagement
würden Städte und Gemeinden nicht

funktionieren. Diese Erkenntnis ist nicht neu.
Neu ist aber die Geschwindigkeit, mit der sich
diese Thematik in den zurückliegenden Jah-
ren als eigenes Politikfeld etabliert hat. Deren
vielschichtige Facetten reichen von der freiwil-
ligen unbezahlten Mitarbeit in karitativen
Einrichtungen über das ehrenamtliche Betrei-
ben einer freiwilligen kommunalen Einrichtung
bis hin zu den verschiedenen Formen direkt-
demokratischer Bürgerbeteiligung.
Aktive Politik zugunsten ehrenamtlichen
Engagements wird mittlerweile als wichtiger
Faktor wahrgenommen, wenn es um die
Zukunftsfähigkeit von Kommunen geht.
Bürgerschaftliches Engagement stiftet Ge-
meinsinn. Vereine, Initiativen und gemeinnüt-
zige Organisationen gestalten das örtliche
Zusammenleben und das Miteinander. 
Dass dieses „soziale Kapital“, wie es vielfach
genannt wird, auch einen fördernden Rahmen
benötigt, der das kreative bürgerschaftli-
che Potenzial hebt und unterstützt, wird im-
mer mehr Kommunen bewusst. In der Tat sind

� Verdiente Bürgerinnen und Bürger zeichnete Rheines Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder 
(Mitte) für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement mit der NRW-Ehrenamtskarte aus

Erste Anlaufstelle für
ehrenamtlich Aktive  
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Dipl.-Betriebswirtin Wiebke
Gehrke ist persönliche Refe-
rentin der Bürgermeisterin
und leitet im Team die Stabs-
stelle Bürgerengagement in
Rheine

Dipl.-Verwaltungswirt 
Siegmar Schridde leitet im
Team die Stabsstelle Bürger-
engagement der Stadt Rheine

DIE AUTOREN
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schöpfung für eine Stadt nicht auf materiel-
le Güter zu beschränken ist. Vielmehr umfasst
diese auch das Potenzial der Bürgerschaft so-
wie Aktivitäten und Engagement ihrer Bür-
gerinnen und Bürger. So war für die Bürger-
meisterin die Einrichtung einer Engage-
ment fördernden Stelle im Rathaus der
Stadt Rheine unabdingbar. 
Als Organisationsform entschied man sich für
eine Stabsstelle, um zu verdeutlichen, dass En-
gagement-Förderung in der Stadt Rheine ei-
ne hohe Priorität genießt. Die Stelle nahm am
1. Oktober 2005 ihre Arbeit auf. Es handelt sich
um eine Vollzeitstelle, die sich zwei Personen
teilen. In den ersten zwei Jahren waren Pro-
jekte, die von diesen initiiert wurden, aus Spen-
den und Sponsorenleistungen zu finanzieren.
Seit 2008 steht zudem ein jährliches Projekt-
budget von 5.000 Euro zur Verfügung.
Mittlerweile gibt es die zentrale Servicestel-
le zur lokalen Engagement-Förderung in
Rheine seit mehr als fünf Jahren. Das tradi-
tionell große freiwillige Engagement in
Rheine hat durch die zahlreichen Impulse und
Unterstützungsleistungen aus der Stelle
heraus eine sichtbare Steigerung erfahren.
Neben Hilfestellung und Unterstützung - ins-
besondere in kleinen administrativen Dingen
- können als Schwerpunkt der Arbeit folgen-
de Felder definiert werden:

• Beratung und Vermittlung von Freiwilligen
• Projektentwicklung
• Netzwerkbildung
• Serviceleistungen 
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Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das inter-
ne Stellenbesetzungsverfahren - seinerzeit
ein Novum. Dazu fand nicht das in der öffent-
lichen Verwaltung übliche hausinterne Aus-
wahlverfahren statt. Vielmehr hatten sich die
Kandidatinnen und Kandidaten einem Wett-
bewerb „Gute Ideen für Rheine“ zu stellen.
In diesem Wettbewerb, der von einem exter-
nen Beratungsbüro begleitet wurde, war ein
Konzept für die Arbeit in der neuen Stelle zu
erarbeiten und zu präsentieren. An der Ent-
scheidung zur Personalauswahl waren Reprä-
sentanten künftiger Zielgruppen und Arbeits-
felder aus der Bürgerschaft beteiligt. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist im Selbstver-
ständnis und in der Arbeitsweise dieser
Stelle zu sehen. Zwar war es stets wichtig,
durch eigene Projekte neue Impulse in die
Bürgerschaft zu tragen. Die Konkretisierung
neuer Vorhaben erfolgt allerdings immer be-
darfsorientiert und im Dialog mit den loka-

len Engagement fördernden Akteuren. Wün-
sche und Anregungen aus der Bürgerschaft
sind bestimmender Teil in der Aufgabener-
ledigung. Gleichsam fungiert die Stelle als
Lotse, wenn es darum geht, ehrenamtlich Tä-
tigen die richtigen Informationen und An-
sprechpartner zu vermitteln.
Als dritter Erfolgsfaktor bleibt festzuhalten,
dass es in Rheine einen Konsens gibt über die
Notwendigkeit dieser Form der kommunalen
Engagement-Förderung. Zudem erfolgt eine
kontinuierliche, stets positive Begleitung
durch die örtlichen Medien. So veröffentlichen
die zwei örtlichen Tageszeitungen Angebote
der Freiwilligenbörse an einem festgelegten
Tag in der Woche in einem bestimmten For-
mat. Diese Art der Zusammenarbeit ist durch-
aus nicht selbstverständlich. Sie trägt aber we-
sentlich zur Stärkung des Bewusstseins von
bürgerschaftlichem Engagement bei.

VIELFALT AN PROJEKTEN 

Impuls gebende Projekte waren die Einrichtung
einer Freiwilligenbörse, Unterrichtseinheiten
an weiterführenden Schulen unter dem Titel
„Ehrenamt=uncool?“ sowie die Initiierung ei-
nes Ausbildungspatenprojektes in Kooperati-
on mit der Gesamtschule Rheine. Äußerst er-
folgreich war 2007 ein Stadtteilwettbewerb zur
Förderung stadtteilbezogener Bürgerprojekte.
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz
wurde im März 2011 der Startschuss gegeben
zu einer Neuauflage. Hierbei stellt die Stadt-
werke Stiftung für Rheine für kreative bürger-
schaftlich getragene Projektideen wiederum
10.000 Euro Preisgeld zur Verfügung. 
Auf Initiative von Rheinenser Bürgerinnen
und Bürgern ist beispielsweise die Anti-Rost-
Initiative - 30 Männer übernehmen kleine
handwerkliche Aufgaben für hilfebedürftige
Menschen - oder der Oma- und Opa-Hilfsdienst
- Vermittlung von „Wunschomas und -opas“
- entstanden. Hier gewährte die Stabsstelle Bür-

gerengagement in der Startphase Unterstüt-
zung und steht noch heute für Beratung zur
Verfügung. Handlungsfelder für die Zukunft
werden in folgenden Aufgaben gesehen: 

• Förderung nachbarschaftlicher Netzwerke
und Ausbau des stadtteilorientierten bür-
gerschaftlichen Engagements
• Nutzbarmachung des Web 2.0 für den
bürgerschaftlich getragenen Sektor
• Neue Formen der Bürgerbeteiligung als Teil
der Stadtentwicklung

BETREUUNG VON NETZWERKEN 

Netzwerke zu knüpfen ist unabdingbar, um
bürgerschaftliches Engagement in allen Ge-
sellschafts- und Politikbereichen stärker zu
verankern. Das Motto „Gemeinsam sind wir
stark“ gilt dabei gleichermaßen auf örtlicher

� Die Stabs-
stelle Bürger-
engagement
der Stadt
Rheine 
informiert
rund um das 
Thema 
Ehrenamt 

Für sein „Metropoli -
Kino für kleine 

Leute“ erhielt Heinz
Schulte (2. v. rechts)
aus Rheine Anfang
2011 in Bonn den 

Ehrenamtspreis „Der
Dank“ des Landes

Nordrhein-Westfalen
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Ebene wie regional und überregional. Auch
in Rheine hat sich die Betreuung von Netz-
werken zum wesentlichen Baustein der En-
gagement-Förderung entwickelt. Unter-
schiedlichen Gruppierungen in Rheine wie et-
wa die 30 Schulfördervereine, die Leitungen
von Selbsthilfegruppen oder die Mitglieder
ehrenamtlich agierender Hilfsinitiativen
schätzen diesen Service als Informationsquel-
le und Anerkennung ihrer freiwilligen Arbeit
im Dienst der Allgemeinheit.

und Bürger als „Pflichtaufgabe“ zu verstehen
und zur eigenen zu machen. Die Veröffentli-
chung „Zukunftsfaktor bürgerschaftliches En-
gagement - Chancen für kommunale Ent-
wicklung“ von 2010, in der Praxisbeispiele
und Perspektiven eines gleichnamigen Work-

shops dokumentiert sind, liefert
dafür zahlreiche Argumente. 
Diese können helfen, wenn Kom-
munen mit Nothaushalt Engage-
ment fördernde Instrumente ge-
genüber der Kommunalaufsicht zu
vertreten haben. Schließlich mag
auch die Feststellung einer Studie
von 2008 nützlich sein, wonach je-
der in bürgerschaftliches Engage-
ment investierte Euro Nutzen im
Wert von sieben Euro hervor-
bringt. 
Unterstützung benötigen Städte
und Gemeinden allerdings durch
weitere staatliche Ebenen. So
wünscht sich die Stadt Rheine vom
Land die Weiterentwicklung der
Politik zugunsten bürgerschaftli-
chen Engagements - in enger Ab-
stimmung mit einem neu zu bilden-
den Netzwerk aller zivilgesellschaft-
lichen Akteure in Nordrhein-West-
falen. Der Wunsch an die Bundes-
ebene wäre, Modellprojekte wie das
Mehrgenerationenhaus oder den
Freiwilligendienst aller Generatio-
nen realistisch zu evaluieren -
sprich: auf ihren Bedarf und ihren
Nutzen hin zu überprüfen. �

� Die Aktivitäten der Stabsstelle der 
vergangenen fünf Jahre sind 
im Geschäftsbericht festgehalten 
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Informationen zu einzelnen Projekten
und Serviceleistungen der Engagement-
Förderung in Rheine können der Internet-
seite www. rheine.de entnommen werden.
Darüber hinaus können interessierte Kom-
munen auch den aktuellen Geschäftsbe-
richt „Stabsstelle Bürgerengagement der
Stadt Rheine 2005 - 2010“ kostenlos anfor-
dern.

Stabsstelle Bürgerengagement 
der Stadt Rheine
Wiebke Gehrke und Siegmar Schridde
Tel. 05971-939-219 / -273
E-Mail: stabsstelle@rheine.de 

Gleichermaßen profitiert die Stabsstelle in
Rheine von regionalen Netzwerken und ei-
ner auf die kommunalen Belange ausgerich-
teten positiven Zusammenarbeit mit dem
Land Nordrhein-Westfalen, speziell mit dem
federführenden Referat Bürgerschaftliches
Engagement/Corporate Citizenship im Fami-
lienministerium. Geschätzt wird die partner-
schaftliche Entwicklung und Realisierung
Engagement fördernder Instrumente zur
Unterstützung der kommunalen Arbeit. 
Die Einführung der landesweiten Ehren-
amtskarte ist ein Beispiel vorbildlicher Koope-
ration, die Vergabe des kulturellen Ehrenamts-
preises „Der Dank - Ehrensache Kultur“ eine
bedeutende Wertschätzung für die Engagier-
ten. Die Stadt Rheine ist stolz darauf, dass in
diesem Jahr gleich zwei Projekte aus Rheine
zu den neun Nominierten gehörten: Die
Vorleserinnen und Vorleser der Stadtbiblio-
thek Rheine sowie das „Metropoli“ - Kino für
kleine Leute. 

ENGAGEMENT-FÖRDERUNG PFLICHT 

Die Stadt Rheine möchte, indem sie das The-
ma „bürgerschaftliches Engagement“ weiter
vorantreibt, andere Kommunen anregen, die
Förderung des Engagements ihrer Bürgerinnen

Meine Rechte und Risiken, Ratgeber
Recht, v. Bernd Jaquemoth, hrsg. v. d. Ver-
braucherzentrale NRW, 12 x 19 cm, 160
S., 9,90 Euro zzgl. 2,50 Euro Versand, zu
best. beim Versandservice der Verbrau-
cherzentrale NRW, Adersstr. 78, 40215
Düsseldorf, Tel. 0211-3809-555, Fax 0211-
3809-235, E-Mail: pubikationen@vz-
nrw.de, Internet: www.vz-ratgeber.de

Rund 23 Millionen Menschen in Deutschland
sind ehrenamtlich aktiv. Ihnen bietet der
handliche Ratgeber einen umfassenden
Überblick über die wichtigsten Sachverhalte
rund um Steuern, Haftung und Recht für Eh-
renamtliche. Die Haftung bei Unfällen und
Missgeschicken kommt ebenso zur Sprache
wie die Besteuerung von Aufwandsentschä-
digung oder die Vereinbarkeit von Berufstä-
tigkeit und Ehrenamt. Abgerundet wird die
Broschüre durch zahlreiche Praxisbeispiele
und Tipps. 

EHRENAMTLICHE 
TÄTIGKEIT
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ie Stadt Eschweiler ehrt seit dem Jahr
2001 Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die sich in vorbildlicher Weise ehrenamtlich
für die Allgemeinheit eingesetzt haben. Seit
diesem Jahr wurden 103 Einzelpersonen und
24 Gruppen aus Verbänden, Vereinen, Orga-
nisationen geehrt. 
Vorschläge für die Ehrungen kommen aus Ver-
einen, Verbänden, den Parteien. Sie gehen
aber auch aufgrund des jährlichen Aufrufs in
der Presse aus der Bevölkerung ein. Die vom
Bürgermeister der Stadt Eschweiler vorge-
nommene Ehrung erfolgt im Rahmen einer
Feierstunde am „Internationalen Tag des
Ehrenamtes“. 
Dieser „Internationale Tag des Ehrenamtes“
- englisch: International Volunteer Day for Eco-
nomic and Social Development, IVD - ist

Die Stadt Eschweiler würdigt seit zehn Jahren ehrenamtliches 
Engagement von Einzelpersonen und Institutionen - durch 
Auszeichnung sowie Rabatt bei vielen kommunalen Einrichtungen

Kleines Dankeschön
für Freiwilligendienst

D

Rudi Bertram  ist 
Bürgermeister der Stadt
Eschweiler

DER AUTOR

� Städtischer Dank für freiwilliges Engagement: die Feier in Eschweiler am Internationalen Tag 
des Ehrenamts im Dezember 2010

der jährlich am 5. Dezember abgehaltener Ge-
denk- und Aktionstag zur Anerkennung und
Förderung ehrenamtlichen Engagements.
Er wurde 1986 von der UNO ins Leben geru-
fen. In Deutschland ersetzt er de facto den Tag
des Ehrenamts, der früher am 2. Dezember
begangen wurde.

BEDEUTUNGSWANDEL EHRENAMT 

Im ursprünglichen Sinn ist Ehrenamt ein eh-
renvolles und freiwilliges öffentliches Amt,
welches nicht auf Entgelt ausgerichtet ist.
Man leistet es für eine bestimmte Dauer re-
gelmäßig im Rahmen von Vereinigungen,
Initiativen oder Institutionen. Heute wird
„Ehrenamt“ zunehmend gleichbedeutend
mit Begriffen wie „Freiwilligenarbeit“ oder
„Bürgerschaftliches Engagement“ verwen-
det.
In Deutschland sind rund 23 Millionen Men-
schen über 14 Jahre - also jede(r) Dritte - eh-
renamtlich in Vereinen, Verbänden, Initiati-
ven oder Kirchen tätig. Viele Bereiche des öf-
fentlichen und sozialen Lebens würden oh-

ne Ehrenamtliche kaum mehr funktionieren.
Neben Betreuung von Kindern, Kranken und
alten Menschen zählen dazu unter anderem:
Dienste bei Jugendorganisationen, im Natur-
und Umweltschutz, in Agenda 21-Projekten,
im Tierschutz, in Wandervereinen, in der Be-
währungshilfe, in der Telefonseelsorge, in Ca-
ritas oder Diakonie, in Hilfsorganisationen,
Tafeln für kostenlose Mahlzeiten, bei der
Hausaufgabenhilfe, als Helfer/in und An-
sprechpartner/in in Krankenhäusern, in der
Seniorenarbeit, in Behindertenhilfe-Einrich-
tungen sowie in Sport-, Kultur- und anderen
Vereinen. 

PASS UND KARTE IN ESCHWEILER

Die Ausgezeichneten bekamen bis 2009 den
Ehrenamtspass der Stadt Eschweiler, der Ver-
günstigungen beim Besuch öffentlicher
Einrichtungen vorsieht. Seitdem wird die lan-
desweit einheitliche Ehrenamtskarte, indi-
vidualisiert für Eschweiler und die Städte-
region Aachen, ausgegeben. Der Kreis der
Vergünstigungen wurde im Lauf der Jahre
erweitert - ebenso die Möglichkeit, den
Ehrenamtsausweis Eschweiler auch ohne Eh-
rung am Tag des Ehrenamts zu erhalten
(2009). 
Darüber hinaus nimmt die Stadt Eschweiler
seit dem 05.12.2010 am Landesprojekt „Ehren-
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� Übergabe der Ehrenamtskarte NRW durch 
Ulrike Sommer (rechts) vom NRW-Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
an Helen Weidenhaupt, 1. stellvertretende 
Bürgermeisterin der Stadt Eschweiler
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� Die landesweit einheit-
liche Ehrenamtskarte trägt
zusätzlich die Signets der
Kommune und des Kreises

amtskarte NRW“ teil. Ein-
zelheiten finden sich 
auf der Internetseite
www.ehrensache.nrw. 
de . Inhaber der Ehren-
amtskarte NRW erhalten
in mehr als 100 Städten in
NRW Vergünstigungen.
In Eschweiler erhalten Inhaber/innen der Eh-
renamtskarte und des Ehrenamtspasses Er-
mäßigung bei folgenden Institutionen und
für folgende Angebote:

• Kurse der Volkshochschule 
• Veranstaltungen des Kulturbahnhofs
(Abendkasse)
• Jahreskarte der Städtischen Schwimmbä-
der
• Ausleihe von Medien der Stadtbücherei
• Kurse der Musikschule Eschweiler
• Tageskarte Surfen und Tauchen am Blau-
stein-See (1 Euro Ermäßigung)
• Eintrittskarte Primus-Palast Eschweiler 
(1 Euro Ermäßigung)

• Kurse „Erste-Hilfe“ und „Lebensrettende So-
fortmaßnahmen am Unfallort“ des DRK-
Ortsverbandes Eschweiler (nicht kombi-
nierbar mit anderen Ermäßigungen)

Die Verwaltung versucht derzeit, weitere
Kooperationspartner für Vergünstigungen zu
werben.

EINFACHES VERFAHREN

Privatpersonen, Vereine und Verbände sowie
der Bürgermeister können verdiente, in
Eschweiler ehrenamtlich tätige Bürgerin-
nen und Bürger sowie Organisationen zur
Würdigung vorschlagen. Über die Ehrung ent-

scheidet der Arbeitskreis „Ehrenamt“, der sich
aus Mitgliedern der Ratsfraktionen zusam-
mensetzt. 
Darüber hinaus können Vereine und Verbän-
de Vorschläge zur Auszeichnung mit der
Ehrenamtskarte NRW unterbreiten. Voraus-
setzung ist eine ehrenamtliche Tätigkeit
von fünf Stunden in der Woche oder 250 Stun-
den im Jahr, welche seit mindestens zwei Jah-
ren geleistet wird.
Dafür wird ein schriftlicher Nachweis über die
ehrenamtliche Tätigkeit der vorgeschlagenen
Person oder Organisation benötigt. Auf der
städtischen Internetseite www.eschweiler.de
wird dazu für eine bestimmte Zeit ein Formu-
lar zum Herunterladen bereitgestellt. Zu
beachten ist, dass der Nachweis durch Unter-
schrift zweier verantwortlicher Personen
des Vereins, in dem der oder die Vorgeschla-
gene tätig ist, erbracht werden muss. �

Kontakt
Stadt Eschweiler
Amt für Schulen, Sport und Kultur
Thomas Ladwig
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler
Tel. 02403-71-631
Fax 02403-60999-011
E-Mail: thomas.ladwig@eschweiler.de

Service-Paket
für ausschreibende Stellen

 Print- und Online-Veröffentlichung

 kostenloser Vergabeunterlagen-Service 
(elektronisch und Papierversand)

 lizenzkostenfreie Software zur schnellen 
und sicheren Umsetzung der eVergabe

 eVergabe-Lösungen für große und  
kleine Verwaltungen

 qualifizierte Bearbeitung jeder 
Ausschreibung   

 großes Bieterpotential 
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eit 1. April 2011 ist Ru-
dolf Graaff der neue Bei-

geordnete für Bauen, Um-
welt, Vergabe und kommu-
nale Wirtschaft beim Städte-
und Gemeindebund Nord-
rhein-Westfalen. Der 44-Jäh-
rige folgt auf Dr. Stephan
Keller, der zum Jahresbeginn
2011 zur Stadt Düsseldorf
gewechselt ist. Der Volljurist
Graaff stammt aus Düren
und war nach dem Studium
in Bonn zunächst als Büro-
leiter bei der Bundestags-
Enquêtekommission „Schutz
des Menschen und der Umwelt“ tätig. Anfang Juni 1996 wechselte er
als Referent zum Deutschen und Nordrhein-Westfälischen Städte-
und Gemeindebund nach Düsseldorf. Im Frühjahr 1997 wurde er in der
Stadt Korschenbroich zum Beigeordneten für Personal, Soziales, Recht,
Ordnung und Bauen gewählt. 2005 wurde Graaff in diesem Amt be-
stätigt. 

RUDOLF GRAAFF NEUER 
BEIGEORDNETER BEIM StGB NRW 

S
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Ratsfrauen aus über 500 repräsentativ aus-
gewählten Städten und Gemeinden befragt
sowie 24 Intensivinterviews mit ehren- und
hauptamtlichen Kommunalpolitikerinnen
geführt. Folgenden Fragestellungen standen
im Zentrum der Untersuchung: 

• Wer sind die heutigen Kommunalpolitike-
rinnen? 
• Warum entschließen sich Frauen, sich in die-
sem Bereich zu engagieren? 
• Wer unterstützt und fördert sie dabei? 
• Welche Rolle spielt die Partnerschaft, wel-
che der Arbeitgeber?

Die Studie versucht, auf diese Fragestellun-
gen Antworten zu geben und nimmt dabei
die persönlichen Voraussetzungen wie auch
die gesellschaftlichen und politisch-institu-
tionellen Rahmenbedingungen in den Blick. 

BERUFS- UND LEBENSERFAHRUNG 

Kommunalpolitikerinnen haben eine gute
Ausbildung und befinden sich überwiegend
in der zweiten Lebenshälfte. In der Regel sind
sie in ihrer Kommune stark verwurzelt. Die
Altersgruppe der 40- bis 60-jährigen ist mit
knapp zwei Drittel vertreten, die über 60-jäh-
rigen mit einem weiteren Viertel. Fast jede
zweite Frau ist Akademikerin. 
Knapp zwei Drittel sind erwerbstätig, davon
die Hälfte in Teilzeit. Die Frauen engagieren
sich in der Kommunalpolitik in der Regel zu
einem Zeitpunkt, in dem die Kinder bereits
älter als 16 Jahre sind. Nur ein geringer Pro-
zentsatz der Frauen hat Kinder im Alter bis
zu fünf Jahren. Ein politisches Mandat wird
also in der Regel erst nach der Kindererzie-
hungsphase übernommen. 
Kommunalpolitikerinnen wollen mitgestal-
ten. 86 Prozent von diesen waren vor Über-
nahme des kommunalpolitischen Mandats
ehrenamtlich in bürgerschaftlichen Zusam-
menhängen, Parteien oder kommunalpoliti-
schen Gremien engagiert. Bei vielen Befrag-
ten bildet die Mitarbeit in Kindergarten
oder Elternbeirat respektive das unmittelba-
re Erleben von Missständen in diesen Berei-
chen den Ausgangspunkt ihres kommunal-
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eit Abschaffung des Preußischen Vereins-
gesetzes vor gut 100 Jahren können

sich Frauen in Vereinen, Verbänden und po-
litischen Parteien aktiv engagieren. Seit gut
90 Jahren haben Frauen das aktive und
passive Wahlrecht. Seitdem haben Frauen in
der Politik viel erreicht. Deutschland hat
zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin. Der
Frauenanteil in den Parlamenten von Bund
und Ländern liegt bei 30 Prozent.
Doch von echter Parität kann noch nicht die
Rede sein. Der Frauenanteil in den Parlamen-
ten von Bund und Ländern stagniert seit zehn
Jahren. In den Räten und Kreistagen er-
reicht der Frauenanteil im Durchschnitt le-
diglich 25 Prozent. Während in den politischen
Vertretungen der Großstädte Anteile zwi-
schen 30 und 40 Prozent gang und gäbe sind,
nehmen die Zahlen kontinuierlich ab, je
kleiner die Stadt oder Gemeinde ist und je
ländlicher die Region. 1

Frauen sind nach ihrem Bevölkerungsanteil
in allen kommunalpolitischen Führungspo-
sitionen nach wie vor unterrepräsentiert. Je
wichtiger Ämter in der Kommunalpolitik
sind, desto seltener werden sie mit Frauen
besetzt.2Vor diesem Hintergrund hat die EAF
I Europäische Akademie für Frauen in Politik
und Wirtschaft im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend die Studie „Engagiert vor Ort - Wege
und Erfahrungen von Kommunalpolitikerin-
nen“ erarbeitet.3 Deren Ergebnisse und
Schlussfolgerungen werden hier vorgestellt.
Für diese Studie wurden mehr als tausend

Frauen in der Kommunalpolitik - so eine Studie - sind in politischen
Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert, 
wünschen sich mehr Unterstützung und flexiblere Arbeitsabläufe

Familie und Ratsarbeit
nur schwer zusammen    

� Im kommunalpolitischen Bereich sind Frauen - trotz hoher Qualifikation und Motivation - 
nach wie vor unterrepräsentiert

Anne Wellmann ist Haupt-
referentin für Kommunalrecht
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

DIE AUTORINS

1 Quelle: Uta Kletzing, Helga Lukoschat; Engagiert vor Ort –
Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen, Hrsg.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, 1. Auflage 2010. 
2 Prof. Dr. Lars Holtkamp, Dr. Elke Wiechmann, Jens Pfetzing
Zweites Genderranking deutscher Großstädte, Hrsg. Heinrich-
Böll-Stiftung,  2010.
3 Uta Kletzing, Helga Lukoschat; Engagiert vor Ort – Wege und
Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen, Hrsg. Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 1. Aufla-
ge 2010. 

6-32_StGRat_5_11_ok_2010  15.04.11  10:42  Seite 11



12 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2011

THEMA EHRENAMT

� Nur wenige 
Frauen schaffen 

wie die Gütersloher
Bürgermeisterin 
Maria Unger den

Sprung an die 
Spitze

     
     

   

     
     

        
      

politischen Engagements. Häufig haben sich
Kommunalpolitikerinnen bereits in ihrer Ju-
gend in der Schule oder in Jugendorganisa-
tionen engagiert. 
Viele gesellschaftliche Organisationen bilden
somit ein wichtiges Reservoir, aus dem künf-
tig Kommunalpolitikerinnen gewonnen wer-
den können. Insgesamt erfolgt der Einstieg
eher ungeplant und spontan. 62 Prozent
der befragten Kommunalpolitikerinnen be-
kam den Anstoß für den Einstieg in die
Kommunalpolitik von außen. Nur bei 38
Prozent der Befragten kam der Anstoß aus
sich selbst heraus. 

ZEITLICHE FLEXIBILITÄT ERFORDERLICH

Ein Ratsmandat erfordert einen erheblichen
Zeiteinsatz. 50 Prozent der Kommunalpoliti-
kerinnen bringen wöchentlich mehr als zehn
Stunden für ihr Ehrenamt auf. Bei einem he-
rausgehobenen politischen Amt wie dem
Fraktionsvorsitz können es bis zu 30 Stunden
sein. Vor allem von Frauen, die das kommu-
nalpolitische Ehrenamt mit Beruf und Fami-
lie verbinden, wird ein hohes Maß an Zeitma-
nagement, Organisationstalent, Belastbarkeit
und Stressresistenz verlangt. Entsprechend
spiegeln die genannten Zahlen eindrücklich
wider, dass Beruf, Kindererziehung und Kom-

munalpolitik kaum miteinander zu vereinba-
ren sind. 
Die beste Chance, die erforderliche Zeit
für ein Ratsmandat aufzubringen, haben
Frauen, die in den Bereichen Familie und Be-
ruf nur begrenzt Verpflichtungen haben, weil
sie keine oder bereits ältere Kinder versor-
gen müssen, nicht oder in Teilzeit beschäf-
tigt sind oder als Selbstständige frei über ih-
re Zeit verfügen können. Des Weiteren ist die
Unterstützung durch den Partner eine
wichtige Grundvoraussetzung für ein kom-
munalpolitisches Engagement. 82 Prozent

der Ratsfrauen leben in einer festen Partner-
schaft.
Die befragten Frauen fühlen sich nicht zuletzt
durch ihre Kompetenzen aus dem Bereich der
Erwerbsstätigkeit als auch aus ihren Erfahrun-
gen in der Familienarbeit gut vorbereitet
für den Einstieg in die Kommunalpolitik. Als
Hürde sehen sie jedoch die zeitintensive An-
eignung des Fachwissens und den Umgang
mit der Öffentlichkeit. Ein großer Teil der Kom-
munalpolitikerinnen fühlt sich nicht ausrei-
chend von ihrer Partei oder Fraktion unter-
stützt. Etwa die Hälfte der Frauen wünscht sich

ei der Sitzung des StGB NRW-Arbeitskrei-
ses Mittelstadt am 28. März 2011 in Ratin-

gen konnte der Vorsitzende Bürgermeister Dr.
Uwe Friedl einen besonderen Gast begrüßen:

NRW-SCHULMINISTERIN SYLVIA LÖHRMANN BEIM AK MITTELSTADT 

B

� (von links) HGF Dr. Schneider, BM Harald 
Birkenkamp (Ratingen), Ministerin 
Löhrmann MdL, Vizepräsident Walther 
Boecker (Hürth) und AK-Vorsitzender Dr. Friedl

die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin und
-Schulministerin Sylvia Löhrmann MdL (Foto Mit-
te). Sie trug zum Thema „Einführung der Gemein-
schaftsschule - die kommunale Schullandschaft im

Umbruch?“ vor. Dabei zeigte sich die Ministerin
zuversichtlich, dass ein Schulkonsens im Landtag
erreicht werden kann. Etwaige Konflikte zwi-
schen betroffenen Kommunen im Hinblick auf die
Gemeinschaftsschule seien rational und kon-
sensorientiert auszutragen, so die Ministerin. 
Weiterer Schwerpunkt der Sitzung war das The-
ma Kommunalfinanzen, zu dem Hauptgeschäfts-
führer Dr. Bernd Jürgen Schneider die Reformvor-
schläge des Gutachtens der Finanzwissenschaft-
ler Thomas Lenk und Martin Junkernheinrich vor-
stellte. Damit der Stärkungspakt Stadtfinanzen
zur Entschuldung gelingen könne, müssten alle
Beteiligten ihre Lasten schultern und die Finanz-
aufsicht müsse gestärkt werden, so Schneider. Im
Anschluss daran nahm der Abteilungsleiter für
Kommunalaufsicht im NRW-Kommunalministeri-
um, Johannes Winkel, eine erste Einschätzung
des Gutachtens vor, woraufhin die Teilnehmer ih-
re Fragen stellen konnten.
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generell eine stärkere Professionalität in der
Kommunalpolitik. Knapp ein Viertel wünscht
sich explizit mehr Unterstützung durch die Par-
tei. Ein Drittel glaubt, dass das politische
Umfeld Frauen nicht genügend unterstützt.

RAHMENBEDINGUNGEN VERBESSERN

Kommunalpolitikerinnen betrachten die po-
litischen Umgangsformen und die strukturel-
len Rahmenbedingungen kommunalpoliti-
scher Tätigkeit als stark verbesserungsbe-
dürftig. 57 Prozent der Frauen sind mit der po-
litischen Kultur unzufrieden. Unter anderem
werden Fraktionszwang, Endlosdiskussionen,
ein schlechtes Arbeitsklima und unkoopera-
tive Arbeitsweise genannt. Fast die Hälfte geht
davon aus, dass Frauen in der Kommunalpo-
litik männlich dominierte Strukturen vermu-
ten und dies sie daran hindern würde, selbst
in die Politik zu gehen. 
40 Prozent klagen des Weiteren über bürokra-
tische Strukturen. Sie wünschen sich eine
bessere Organisation der Abläufe, um den Zeit-
aufwand zu senken und die Qualität der Ar-
beitsergebnisse zu heben. Ein wichtiger Aspekt
ist die bessere Planbarkeit des Engagements
durch bessere Koordinierung der Sitzungszei-

ten und effektivere Gestaltung der Sitzungen. 
Die Studie zeigt, dass die weibliche Hälfte der
Bevölkerung trotz Quotenregelungen in den
Parteien noch nicht angemessen repräsentiert
ist. Kommunalpolitik betrifft die Menschen in
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und be-
einflusst direkt ihre Lebensqualität. Sie erfor-
dert unterschiedliche Sichtweisen. 
Frauen haben aufgrund ihrer häufigen Orien-
tierung auf mehrere Lebensbereiche - Beruf,
Privatleben, Familie und Ehrenamt - ein berei-
cherndes Innovationspotenzial. Dieses gilt
es gerade in Zeiten, in denen es der Kommu-
nalpolitik an Nachwuchs fehlt, mehr als bis-
her zu erschließen und zu nutzen.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOT FÜR FRAUEN 

Hier sind insbesondere die Parteien gefragt.
Frauen sollten nicht nur gezielt angesprochen
und ermutigt werden. Seitens der Parteien vor
Ort und der Einrichtungen der politischen Bil-
dung sollte ein zeitgemäßes und bedarfsge-
rechtes Unterstützungsangebot bereitge-
stellt werden. Dieses sollte insbesondere den
knappen zeitlichen Ressourcen der Frauen so-
wie dem Wunsch nach Unterstützung bei der
fachlichen Einarbeitung in kommunalpolitische

Themen und beim Umgang mit der Öffentlich-
keit Rechnung tragen. 
Auch müssen die Parteien an ihrer politi-
schen Kultur arbeiten. Gefragt sind Teamgeist,
effiziente Leitung und Moderation von Sitzun-
gen, Einsatz der modernen Kommunikati-
onsmittel und Ähnliches. Des Weiteren sollten
Verfahren sowie kommunalpolitische Abläu-
fe entschlackt und somit weniger bürokratisch
werden. Kommunalpolitik benötigt mehr
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die Viel-
falt der Themen sowie die lohnenswerte und
positive Seite von kommunalpolitischem En-
gagement - Kontakte, Kompetenzerwerb,
sichtbare Erfolge vor Ort - sollten in allen
Bereichen wie Schule, Medien und politischer
Bildungsarbeit aufgegriffen sowie kommuni-
ziert werden.
Da ein Hauptproblem in den knappen zeitli-
chen Ressourcen der Frauen besteht, ist mit
Blick auf die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zum einen eine gute Infrastruktur für
Kinderbetreuung und familiennahe Dienstleis-
tungen notwendig. Zum anderen sind Maß-
nahmen erforderlich, die zu einem gleichbe-
rechtigten Rollenverständnis und einer eher
partnerschaftlichen Aufgabenverteilung zwi-
schen Frauen und Männern beitragen. �
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Gemeindeleben 
im Ort fördern

Zu Frage 1:
Theodor Kersting: Ich bin jetzt schon über 20
Jahre politisch aktiv. Seinerzeit wurde ich von
einem Parteikollegen persönlich angespro-
chen, er hat mich im Grunde genommen ein
bisschen überredet. Der Parteikollege woll-
te das Amt des Ortsvorstehers abgeben und
in jüngere Hände legen. Nach einigem Über-
legen habe ich das dann gemacht – und bis-
her auch nicht bereut. 

Zu Frage 2:
Kersting: Im Grunde möchte ich das Gemein-
deleben in meinem Ort fördern und aufrecht-
erhalten. Durch Gestaltungen, die man durch
die Ratstätigkeit beeinflussen kann, möch-
te ich das Gemeindeleben voranbringen.
Das ist eine sehr spannende Sache. 

Zu Frage 3:
Kersting:Das ist nicht ganz einfach. Ich bin ne-
ben der politischen Arbeit auch noch im
kirchlichen Bereich tätig. Wenn die Familie da
nicht mitspielen würde, dann wäre es praktisch
nicht machbar. Meine Frau lässt mich öfter mal
ziehen und kümmert sich um die Kinder. 

Zu Frage 4:
Kersting: Es gibt sehr viele schöne Gelegen-
heiten. Als Ortsvorsteher muss man zum Bei-
spiel auch die Gratulationen vornehmen.
Wenn man dann zu einem 106. Geburtstag
geht und eine Frau antrifft, die noch wirklich
fit ist und mit der man sich sehr gut unter-
halten kann, dann ist das wirklich ein schö-
nes Erlebnis. 

Zu Frage 5:
Kersting: Ich bin als junger Mann zur Politik
gekommen und damit jetzt praktisch groß be-
ziehungsweise älter geworden. Ob sich da-
durch die Stellung verändert hat, kann ich

Theodor Kersting
(57) vertritt die
CDU im Rat der
Stadt Rees. Er ist 
Beamter des 
Bundeseisen-
bahnvermögens

nicht sagen. Dadurch, dass man ab und zu in
der Presse steht, wird man aber natürlich auch
von Leuten angesprochen, die man selbst
nicht kennt. 

Zu Frage 6:
Kersting: Ja, in der Hoffnung dass man mich
wählt. Man kann das ja nicht immer selber
beeinflussen und muss schon den Willen der
Wähler hinter sich haben. 

Vom sozialen
zum politischen
Ehrenamt

Zu Frage 1:
Ursula Schlößer: Im Grunde hat mein poli-
tisches Engagement zu der Zeit begon-
nen, als mein Sohn volljährig wurde. Das ist
jetzt circa 18 Jahre her. Mein Sohn kam da-
mals in ein Alter, in dem er zufriedener war,
wenn die Mutter nicht so viel zu Hause war.
Ich habe dann angefangen, mich wieder ver-
mehrt meinen Interessen zu widmen. Na-
türlich bin ich nicht direkt in den Stadtrat
gekommen, das dauert ja eine gewisse

Zeit. Aber ich habe mich damals im politi-
schen und sozialen Ehrenamt engagiert, ins-
besondere bei der Arbeiterwohlfahrt. Durch
die Arbeiterwohlfahrt bin ich dann auch in
den Jugendhilfe- und Sozialausschuss ge-
kommen. 

Zu Frage 2:
Schlößer: Ich wollte mich sozial engagieren,
weil ich seit meinem 18. Lebensjahr Mitglied
der Arbeiterwohlfahrt war. Was den Weg in
Richtung Kommunalpolitik angeht, ist mein
Engagement hauptsächlich darin begrün-
det, dass ich mit vielen Entscheidungen nicht
zufrieden war. Ich habe gedacht, von außen
kann man nichts verändern. Wenn man ei-
ne andere Richtung verfolgen möchte, kann
man das eigentlich nur, indem man intern
mitmacht. Und so habe ich mich dann
auch für das kommunale Ehrenamt interes-
siert. Zudem habe ich sehr viel in der Frau-
enpolitik mitgewirkt, das heißt in der Frau-
enorganisation der SPD. Dort habe ich mich
auch über die Kommune hinaus engagiert.
Zum Beispiel war ich in verschiedenen Gre-
mien der ASF, also der Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen, und war so-
gar eine Periode Mitglied im Landesvorstand.
Da ging es um überregionale politische
Themen, insbesondere frauen-politische
Inhalte.

Zu Frage 3:
Schlößer: Das ist nicht immer einfach. Aus
meiner Erfahrung sage ich, das geht mit klei-
nen Kindern sehr schwer. Besonders, wenn
man - wie ich - alleinerziehend ist. Deswegen
habe ich auch erst relativ spät mit dem Eh-
renamt begonnen. Bei kleineren Kindern
und Berufstätigkeit ist das als Alleinerziehen-
de fast nicht möglich. 

Ursula Schlößer
(61) ist SPD-Frak-
tionsvorsitzende 
im Rat der Stadt
Monheim am
Rhein und arbeitet
bei der Stadt 
Kerpen als Leiterin
des Amtes für 
Sicherheit und
Ordnung

1) Seit wann sind Sie in der Ratsarbeit aktiv und wie sind Sie zu diesem Ehrenamt
gekommen? 

2)  Was ist Ihre Motivation, welche Ziele verfolgen Sie?

3)  Wie gelingt die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt?

4)  Was war Ihr schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit dem Ehrenamt?

5)  Wie hat sich Ihre Stellung in der Stadt aufgrund des Ehrenamtes verändert?

6)  Würden Sie sich noch einmal zur Wahl stellen?

Was bringt Menschen dazu, sich in der Kommunalpolitik 
zu engagieren? Städte und Gemeinderat sprach mit 
vier Ratsmitgliedern aus Nordrhein-Westfalen über ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalvertretung. 
Dabei wurden folgende Fragen gestellt:
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Zu Frage 4:
Schlößer: Es ist schwer, das an einem konkre-
ten Punkt deutlich zu machen. Aber wenn
man für Veränderungen kämpft und es nicht
die politische Mehrheit dafür gibt, dann ist
es natürlich ein großes und schönes Erlebnis,
wenn es gelingt, die politische Gegenseite zu
überzeugen. Das gibt dann fast schon ein
„Hochgefühl“. Die politische Mehrheit von ei-
ner Sache zu überzeugen, das ist für mich das
schönste Erlebnis.

Zu Frage 5:
Schlößer: Es hat in all den Jahren eine Entwick-
lung gegeben. Ich war ja nicht gleich Frakti-
onsvorsitzende, sondern habe erst einmal an-
dere Funktionen ausgeübt, zum Beispiel als
sachkundige Bürgerin. Es stellt sich dann im
Laufe der Zeit ein gewisser Bekanntheitsgrad
ein. Und wenn man sich traut, den Mund auf-
zumachen und gegebenenfalls auch mal
eine Gegenposition zu vertreten, wird man
intern und extern bekannter. Das wiederum
macht den Weg leichter zu irgendwelchen an-
deren Funktionen oder Mandaten. 

Zu Frage 6:
Schlößer: Wer sich zur Wahl stellt, kann verlie-
ren. Das habe ich auch erlebt. Aber auch
wenn man nicht gewinnt, ist es doch immer
eine positive persönliche Erfahrung im Hinblick
auf den Einsatz und die Erlebnisse mit ande-
ren. Ich würde es jederzeit wieder machen.

Über den 
Beruf in die 
Kommunalpolitik

Zu Frage 1:
Birgit Niemann-Hollatz: Eingestiegen bin
ich in der Kreispolitik und bin dann zur Rats-
arbeit gekommen. Mit meinem politischen En-
gagement habe ich 1999 begonnen, 2004 bin
ich als sachkundige Bürgerin in verschiedene

Birgit Niemann-
Hollatz (53) ist
stellvertretende
Vorsitzende der
Fraktion Bündnis
90/Die Grünen im
Rat der Stadt 
Gütersloh. Sie 
arbeitet als Land-
schaftsplanerin. 

Ausschüsse in Gütersloh gekommen. Seit
der letzten Kommunalwahl bin ich Mitglied
im Rat. Meine Mitgliedschaft bei den Grünen
hat schon vor vielen Jahren angefangen, zu
Beginn der 1980er-Jahre. Ich bin über meinen
Beruf als Landschaftsplanerin zu den Grünen
gekommen, da mir die Themen Umwelt-
schutz und Ökologie wichtig waren. 

Zu Frage 2:
Niemann-Hollatz: Mein Ziel ist es, mehr für
den Umweltschutz und die Ökologie zu er-
reichen. Zudem habe ich soziale Ziele, vieles
muss einfach sozial gerechter werden. Ein wei-
teres Ziel ist es, möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger an der Politik zu beteiligen. Ich
identifiziere mich mit den Zielen der Grünen
und möchte das gerne hier auf kommunaler
Ebene weitertragen. 

Zu Frage 3:
Niemann-Hollatz: Meine Familie unterstützt
mich zum Glück sehr. Da ich auch noch Kreis-
tagsmitglied und Mitglied der Landschafts-
versammlung im LWL bin, mache ich relativ
viel. Das geht nur, weil ich eine Teilzeit-Arbeit
habe, die ich flexibel gestalten kann. Das heißt,
ich kann meine beruflichen und politischen
Termine aufeinander abstimmen. Das hat aber
auch zur Folge, dass ich oftmals abends und
am Wochenende meine Arbeit erledigen
muss. Mit einem Vollzeitjob könnte ich mir das
überhaupt nicht vorstellen. 

Zu Frage 4:
Niemann-Hollatz: Ich habe bei meiner Tä-
tigkeit in der grünen Fraktion beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe lange das
Gefühl gehabt, dass wir dort kaum etwas er-
reichen können. Deshalb hatte ich mich
schon fast entschieden, damit aufzuhö-
ren. Und dann kam vor einiger Zeit ein
Verwaltungsmitarbeiter auf mich zu und
sagte: „Sie glauben ja gar nicht, was Sie in-
nerhalb der Verwaltung hier schon alles er-
reicht haben.“ Das war eine sehr schöne
Rückmeldung, mit der ich überhaupt nicht
gerechnet hatte. 

Zu Frage 5:
Niemann-Hollatz: Eigentlich hat sich meine
Stellung nicht so viel verändert. Ich habe
selbst das Gefühl, dass ich vielleicht etwas
mehr unter Beobachtung stehe. Ab und zu ru-
fen Bürger an, aber auf der Straße werde ich
eigentlich nicht angesprochen. 

Zu Frage 6:
Niemann-Hollatz: Ja, das würde ich. 

Ehrenamtlich
bereits im
Sportverein

Zu Frage 1:
Dominic Gundlach: Ich bin bei der Kommu-
nalwahl 2009 in den Rat gewählt worden. In
der Partei politisch engagiert bin ich seit 2004.
Ehrenamtlich aktiv war ich bereits im Sport-
verein, dort war ich im Vorstand tätig. In mei-
nem Heimatdorf war seit Jahren der Neubau
einer Sporthalle angekündigt - ohne dass et-
was passiert ist. Darüber habe ich mich
fürchterlich geärgert. Darauf hin habe ich ge-
dacht, dann muss man einfach mal auf die
andere Seite gehen und versuchen, entspre-
chend etwas zu verändern. So bin ich im End-
effekt zur Politik gekommen. Ich habe mich
immer mehr und mehr hineingearbeitet
und irgendwann habe ich dann das Angebot
bekommen, für den Stadtrat zu kandidieren
- und das habe ich gerne angenommen. 

Zu Frage 2:
Gundlach: Im Endeffekt fängt es im Kleinen
an. Probleme entstehen vor Ort und können
durch persönliches Engagement gelöst wer-
den. Das ist nicht nur in der Politik so, sondern
zum Beispiel auch im Sportverein. Jugendli-
che zu fördern und „von der Straße zu holen“,
das geht nur durch ehrenamtliche Kräfte. Und
das ist eigentlich meine Motivation, etwas für
die Gemeinschaft zu tun und die Welt im Klei-
nen ein wenig zu verbessern. 

Zu Frage 3:
Gundlach:Das ist schwierig. Da ich im elter-
lichen Betrieb beschäftigt bin, kann ich mir
glücklicherweise meine Arbeitszeiten ein
wenig einteilen. Somit kann ich die vielfälti-
gen Termine wahrnehmen. Ich sehe es aber
schon als schwierig an, wenn ich in einem
„normalen“ Angestelltenverhältnis stehe,
dann ehrenamtlich tätig zu sein. Es geht dann

Dominic Gund-
lach  (29) vertritt
die FDP im Rat der
Stadt Paderborn.
Er arbeitet als 
Diplom-Betriebs-
wirt im elterlichen
Betrieb. 
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illst Du froh und glücklich leben, lass
kein Ehrenamt dir geben / Willst Du

nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt
gleich ab.“ - Der anonyme Autor dieser Ver-
se, die gerne auch Wilhelm Busch oder Joa-
chim Ringelnatz zugeschrieben werden, hat
eine klare Auffassung vom Ehrenamt. Diese
bringt er nach mehreren Strophen gereim-

Seit 25 Jahren unterstützt die NRW-Stiftung ehrenamtlich tätige
Vereine und gemeinnützige Organisationen, die sich für den 
Erhalt von Naturschönheiten und Kulturgütern in NRW einsetzen 

Hilfe für´s Ehrenamt
in Natur und Kultur

W

Winfried Raffel ist Referent 
für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Nordrhein-
Westfalen-Stiftung

DER AUTOR

� Mithilfe der NRW-
Stiftung und durch
ehrenamtliches 
Engagement zahl-
reicher Bürger 
konnte die Wind-
mühle Höxberg in
Beckum restauriert
werden

ter Ablehnung am Schluss nochmals deutlich
auf den Punkt: „Soll Dein Kopf Dir nicht
mehr brummen, lass das Amt doch anderen
Dummen.“
Nun ist es in Deutschland zum Glück so, dass
das Ehrenamt nach wie vor eine bedeuten-
de Rolle spielt. Die Bereitschaft dafür nimmt
nach neueren Studien derzeit sogar zu. Nach
den Berechnungen im „Freiwilligensurvey“
des Bundesministeriums für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend von 2009 stieg der
Anteil der Menschen, die sich in ihrer freien
Zeit ehrenamtlich engagieren, innerhalb der
vergangenen zehn Jahre von 34 auf 36 Pro-
zent. 
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eben immer nur in den Abendstunden, und
gerade politische Termine sind sehr viel über
den Tag verteilt. Und auch im Sportbereich,
zum Bespiel beim Nachwuchstraining, ha-
ben viele Vereine große Probleme, entspre-
chende Leute zu finden. Viele Arbeitgeber
sind nicht so flexibel. Das Ehrenamt kann
dann nicht in der Form ausgeführt werden,
wie viele sich das vielleicht wünschen
würden. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis im 
Zusammenhang mit dem Ehrenamt?

Gundlach:Allgemein hatte ich mein schöns-
tes Ehrenamt-Erlebnis im Sportverein. Es ist
schon viele Jahre her, da war ich selbst noch
junger Nachwuchstrainer im Tischtennis-

bereich. Und da hat ein Spie-
ler unseren Verein verlassen,
weil er seine sportlichen Per-
spektiven woanders gesehen
hat. Dieser Spieler hat mir ei-
nen persönlichen Brief mit
einem kleinen Geschenk nach

Hause gebracht und sich dafür bedankt, dass
ich mich die ganze Zeit so um ihn geküm-
mert habe. Das Ehrenamt wird immer als
etwas Selbstverständliches hingenom-
men und man bekommt wenig Lob. Als 
dieses Lob gekommen ist, habe ich mich
sehr gefreut. 

Wie hat sich Ihre Stellung in der Stadt
aufgrund des Ehrenamtes verändert?

Gundlach: Man merkt, dass man mehr
wahrgenommen wird. Ob im Beruf oder im
Kontakt mit Ämtern - häufig wird man er-
kannt, und häufig richtet sich das Ge-
spräch dann ganz schnell auf die Politik.
Manchmal ist das angenehm, manchmal
eher weniger. Aber der Bekanntheitsgrad
hat sich - zum mindestens im Kleinen - er-
weitert. 

Würden Sie sich noch einmal zur Wahl
stellen?

Gundlach: Ich glaube, bei einem politi-
schen Ehrenamt ist man dem Bürger ver-
pflichtet. Und wenn man meint, das Gan-
ze nur für eine kurze, begrenzte Dauer
machen zu wollen, dann muss man das dem
Bürger auch gleich sagen. Gerade wenn sich
ein 27-Jähriger zur Wahl stellt, wäre es in
meinen Augen nicht fair, wenn man dann
nach fünf Jahren einfach aufhören würde.
Da müssten schon zwingende Gründe vor-
liegen, ansonsten würde und werde ich mich
selbstverständlich noch einmal zur Wahl
stellen. �
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Von diesen Ehrenamtlichen sind zudem et-
wa zwei Drittel mindestens einmal wö-
chentlich im Einsatz - Tendenz leicht steigend.
Zwar heißt das Ehrenamt heute eher „bürger-
schaftliches Engagement“. Gemeint ist aber
dasselbe: der uneigennützige Einsatz etwa
für Kinder, Alte oder Kranke, für Sportverei-
ne, Umweltschutzgruppen - auch für politi-
sche Überzeugungen. 

HEIMATGEFÜHL STÄRKEN

Speziell für den ehrenamtlichen Einsatz im
Naturschutz sowie für die Heimat- und Kul-
turpflege gibt es in Nordrhein-Westfalen
seit nunmehr 25 Jahren eine Adresse, die für
diese Bereiche ehrenamtlichen Handelns
hilfreich ist: die Nordrhein-Westfalen-Stiftung
mit Sitz in Düsseldorf. Nach dem Vorbild des
National Trust in Großbritannien gründete der
damalige Ministerpräsident Johannes Rau
1986 die NRW-Stiftung, um landesweit Na-
turschutzverbänden, Heimatvereinen, Kultur-
kreisen, Museumsfreunden und ähnlichen ge-
meinnützigen Organisationen Unterstüt-
zung bei ihrem Einsatz für die Naturschön-
heiten und die kulturellen Schätze des Lan-
des anzubieten. 
Diese sollen laut Satzungstext für das „Hei-
matgefühl und Landesbewusstsein von Be-
deutung“ sein. Damit verfolgten die Stiftungs-
gründer sicherlich auch die Idee, bei den Men-
schen in NRW einen Begriff von Heimat zu
stärken, der über die Grenzen der einzelnen
Regionen in dem vielfältigen und vergleichs-
weise jungen „Bindestrichland“ Nordrhein-
Westfalen hinausreicht. 
Die Bilanz der Nordrhein-Westfalen-Stif-
tung nach 25 Jahren kann sich sehen lassen.
Rund 2.400 Natur- und Kulturprojekte hat die
Organisation mit ihren Partnern - in der Re-
gel eingetragene, ehrenamtlich organisier-

te Vereine - inzwischen auf den Weg gebracht.
In der Denkmalpflege wurden zahlreiche
Mühlen restauriert, Bauernhäuser und Adels-
höfe, Backhäuser und Burgen wurden instand
gesetzt. Im Naturschutz reicht das Spek-
trum von der Pflege kleiner Biotope bis zur
Entwicklung ganzer Landschaften für die Zie-
le des Artenschutzes. 
Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung besitzt
heute selbst rund 5.000 Hektar Land. Dazu
gehören neben langjährig ausgewiesenen
Naturschutzgebieten auch ehemalige Trup-
penübungsplätze, die bei richtiger Pflege sel-
tenen Tier- und Pflanzenarten dauerhaft ein
geeignetes Zuhause bieten können. 

LEISTUNGEN PROTOKOLLIERT

Neben fachlichen Aspekten des Naturschut-
zes und der Denkmalpflege spielt das Ehren-
amt eine Schlüsselrolle bei den Förderentschei-
dungen der NRW-Stiftung. Im Naturschutz ko-
ordinieren vielfach die großen Landesver-
bände und auch Biologische Stationen als Part-
ner der Nordrhein-Westfalen-Stiftung den eh-
renamtlichen Einsatz in Naturschutzgebieten
- auch auf Flächen der NRW-Stiftung. 
In der Heimat- und Kulturpflege sind es oft-
mals die Mitglieder der traditionellen Hei-
mat- und Kulturvereine, die etwa für den Er-
halt denkmalgeschützter Bauten die Ärmel
hochkrempeln und dabei erstaunliche eh-
renamtliche Leistungen an den Tag legen.
So belegen Einsatzprotokolle in akribisch ge-
führten Vereinsbüchern, dass beispielswei-
se die Mitglieder des Bürgervereins Essen-
Rellinghausen für den Wiederaufbau eines
denkmalgeschützten Gerichtsturms in ih-
rer Ortsmitte gut und gern 3.000 Stunden
Arbeitszeit investiert haben. Dieser Turm
wird heute für Ausstellungen und Veranstal-
tungen genutzt.

In Ossenberg, einem Ortsteil der Stadt Mo-
ers, investierten Mitglieder eines Vereins
11.000 Stunden, um eine fast schon zur Rui-
ne verfallene Kapelle - zuletzt von beiden
christlichen Konfessionen genutzt - als Ort
für kulturelle Veranstaltungen wieder herzu-
richten. Die NRW-Stiftung zahlte hier wie an-
derswo Material und Spezialleistungen etwa
von Architekten oder Restauratoren.

VIELFÄLTIGE PROJEKTE 

Im beschaulichen Haan-Gruiten im Kreis
Mettmann verzeichnet ein Vereinsbuch
8.000 ehrenamtliche Einsatzstunden zur
Rettung des Jahrhunderte alten „Hauses

am Quall“. Der Vorsitzende des dortigen
Heimatvereins ist hauptberuflich Mathe-
matiklehrer. So hat er gleich berechnet, was
die Laienhandwerker des Vereins in dieser Zeit
geleistet haben. 62 Tonnen Schutt wurden aus
dem Haus geholt, 6.000 Kilo Mörtel und Ze-
ment verarbeitet und exakt 4.964 Edel-
stahlschrauben eingesetzt. Auch 2.500 Stück
Kuchen sind notiert, die gebacken wurden,
um die Ehrenamtlichen bei Kräften zu halten. 
Für den Naturschutz gibt es ähnliche Beispie-
le. Im Kreis Kleve kümmern sich Lehrer und
andere Berufstätige an den Wochenenden um
die fachgerechte Pflege des Naturschutzge-
bietes „Fleuthkuhlen“, wo die NRW-Stiftung
rund zwei Millionen Euro in den Kauf wert-
voller Feuchtgebiete investierte. In der Urden-

� In 8.000
Einsatzstunden 
retteten Ehren-
amtliche das
Jahrhunderte 
alte „Haus am
Quall“ in Haan-
Gruiten

� Die Dycker Schmalzbirne, eine alte ertrag-
reiche Sorte, konnte dank ehrenamtlicher Arbeit
als Obstbaum erhalten werden
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hrenamt und bürgerschaftliches Enga-
gement sind eine wichtige Basis für das

gesellschaftliche Miteinander. Menschen,
die sich nicht nur für sich, sondern auch für
andere engagieren, steigern die Lebensqua-
lität in Städten und Gemeinden.
Der Freiwilligensurvey der Bundesregie-
rung hat offengelegt, dass bereits ein Drit-
tel der Bevölkerung zivilgesellschaftlich en-
gagiert ist. Es wurde aber auch deutlich,
dass etwa ein Drittel der Befragten grund-
sätzlich zum Engagement bereit ist, das
ernsthafte Interesse aber noch nicht umge-
setzt hat.

Die Freiwilligendienste aller Generationen bilden eine neue 
Form befristeten bürgerschaftlichen Engagements und eignen 
sich besonders für Menschen in Übergangssituationen 

Ob jung oder alt - für
jede(n) eine Aufgabe  

Wie können diese Menschen zur Realisie-
rung ihrer guten Vorsätze gebracht wer-
den? Auf der Suche nach Wegen, noch mehr
Menschen für ein Engagement zu gewin-
nen, ließ sich die Bundesregierung von den
guten Erfahrungen aus den Jugendfreiwil-
ligendiensten „Freiwilliges Soziales Jahr“
und „Freiwilliges ökologisches Jahr“ anre-
gen. Folgende Fragen und Ideen tauchten
auf:

• Könnte ein solcher Freiwilligendienst mit
klaren Rahmenbedingungen und in einem
planbaren Zeitraum auch für alle Alters-
gruppen interessant sein?
• Eignet sich diese Form des Engagements
etwa für Menschen, die nach der Berufs-
und Familienphase mit ihrer Berufs- und
Lebenserfahrung das Leben in ihrer Kom-
mune aktiv mitgestalten wollen?
• Bieten intensive Einsätze über einen ab-

� Die Freiwilligendienste aller Generationen führen engagierte Frauen und Männer unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Herkunft zusammen
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bacher Kämpe bei Düsseldorf koordiniert die
Biologische Station den Rückschnitt alter
Streuobstbäume, und bei Unna vermarktet
ein eifriger Naturschützer seit Jahrzehnten
so genannte Quadratmeter-Patenschaften.
Das Geld investiert er in den Kauf von
Grundstücken, damit seltene Tiere und
Pflanzen an seinem Heimatort dauerhaft ein
artgerechtes Zuhause haben. 

STÄDTE UND GEMEINDEN DABEI

Freilich kann nicht jeder Verein dauerhaft
auf hohem Niveau ehrenamtliche Tätigkeit
nachweisen. Für alle Bereiche bürgerschaft-
lichen Engagements in Deutschland berech-
nete das Schweizer prognos-Institut in sei-
ner Studie für das Bundesministerium
kürzlich etwa 4,6 Milliarden „Engagement-
Stunden“ jährlich. Selbst wenn diese Zahl
nur ein Näherungswert ist - Ehrenamt
darf unstrittig als unverzichtbar für die Ge-
sellschaft angesehen werden. 
Um für den Naturschutz und die Heimat-
und Kulturpflege genau diese Kräfte zu be-
lohnen und zu stärken, unterstützt die
NRW-Stiftung ausgesuchte Projekte mit Mit-
teln, die im Wesentlichen aus Lotterie-Erträ-
gen stammen. Weil aber sehr viel mehr un-
terstützenswerte Anträge vorliegen, als
die NRW-Stiftung fördern kann, gewinnen
zunehmend Mitgliedsbeiträge und Spenden
des Fördervereins der NRW-Stiftung an
Bedeutung. 
Damit diese Zuwendung zunimmt, hat die
NRW-Stiftung die Kampagne „Schütze,
was Du liebst“ ins Leben gerufen. Seit eini-
gen Jahren sind auch Städte und Gemein-
den dabei, indem sie als Jahresbeitrag einen
halben Cent pro Einwohner an den Förder-
verein der NRW-Stiftung überweisen. Auch
hier kann sich die Bilanz sehen lassen. Zu den
mehr als 8.000 Mitgliedern des Förderver-
eins gehören neben Einzelpersonen, Fami-
lien und Firmen auch 116 Städte, 37 Gemein-
den und 29 Kreise aus Nordrhein-Westfa-
len. Auch dies ist ein wertvoller Beitrag zur
Unterstützung des Ehrenamtes. �

Quellen
Monitor Engagement. Ausgabe Nr. 2: Frei-
williges Engagement in Deutschland
1999 - 2004 - 2009. Kurzbericht des 3. Frei-
willigensurveys, hrsg. vom BMFSFJ, Berlin
2010 (Internet www.bmfsfj.de )

Informationen im Internet
www.nrw-stiftung.de 
www.schuetze-was-du-liebst.de 

Diplom-Sozialgerontologin 
Ursula Enderichs-Holzapfel ist
Referentin der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-
büros im Mobilen Team NRW
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sehbaren Zeitraum vielleicht für Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte eine gute
Chance, ihre Fähigkeiten und ihre kultu-
relle Mehrfachprägung einzubringen so-
wie gleichzeitig Kompetenzen zu erwer-
ben, die bei der beruflichen und gesell-
schaftlichen Integration eine Rolle spielen
können?
• Sind mit einer solch neuen Form des inten-
siven und planbaren Engagements eventu-
ell ganz neue Engagementfelder und Ein-
satzbereiche zu erschließen?

PROBELAUF ERFOLGREICH

Von 2005 bis 2008 wurde ein neuer Freiwil-
ligendienst mit flexiblen Einsatzzeiten, neu-
en Einsatzfeldern, einer hohen Verbindlich-
keit, Offenheit für alle Lebensumstände und
für alle Altersgruppen im Modellprogramm
„Generationsübergreifende Freiwilligen-
dienste“ erprobt. Nach der erfolgreichen
Durchführung beschloss die Bundesregie-
rung 2009 die gesetzliche Verankerung der
Freiwilligendienste aller Generationen (§2
Abs. 1a SGB VII).
Als zeitlich befristete, intensive und verbind-
liche Form des freiwilligen Engagements er-

gänzen Freiwilligendienste aller Generatio-
nen die bisherigen Formen des Ehrenamts
und freiwilligen Engagements. Alle Men-
schen nach Vollendung der Schulpflicht -
unabhängig von Alter, Kultur und Religion -,
die sich mindestens sechs Monate und
mindestens acht Stunden pro Woche enga-
gieren möchten, können sich zum Dienst
verpflichten. Sie erhalten fachliche Beglei-
tung, haben Anspruch auf kostenlose Qua-
lifizierung und genießen Versicherungs-
schutz.
Aufgrund der Konzeption der Freiwilligen-
dienste aller Generationen eignet sich die-
se Form des Engagements vor allem für
Menschen in Übergangssituationen: beim
Übergang von Schule zu Ausbildungsplatz
oder Studium, beim Übergang vom Studium
zum Arbeitsmarkt, beim Wiedereinstieg in
den Beruf nach einer Familienphase oder
beim Übergang von der Arbeitsphase zur
nachberuflichen Lebensphase. Sie verfügen
- wenn auch manchmal nur für einen be-
grenzten Zeitraum - über vergleichsweise
viel Zeit und haben mit den Freiwilligen-
diensten aller Generationen die Möglich-
keit, sich für einen überschaubaren Zeit-
raum zivilgesellschaftlich zu engagieren.

CHANCEN FÜR EINSATZSTELLEN

In den Einsatzstellen bietet das Engagement
in Form eines Freiwilligendienstes aller Gene-
rationen ganz neue Chancen. Durch die In-
tensität und Verbindlichkeit des Einsatzes
können Freiwillige Aufgaben etwa im Be-
reich der Koordination übernehmen, die mit
einem geringeren Stundenumfang nicht zu
bewältigen wären. Freiwilligendienstleisten-
de sind stärker ins Team eingebunden und
machen es möglich, längerfristig mit ihrem
Einsatz zu planen. Einsatzstellen für Freiwil-
ligendienste aller Generationen können in
allen gemeinnützigen Bereichen liegen - im
Sport, im Kultur- oder Umweltbereich oder
im sozialen Bereich. 
Träger der Freiwilligendienste aller Genera-
tionen können gemeinnützige Träger oder
Kommunen sein. Sie übernehmen die Ge-
samtverantwortung für die Rahmenbedin-
gungen. Sie gewinnen Einsatzstellen und
Freiwillige, verantworten die Fortbildungsan-
gebote für die Freiwilligen sowie deren Haft-
pflichtversicherung. Kommunen als wich-
tigster Ort für zivilgesellschaftliches Engage-
ment können allerdings - auch ohne dass sie
selbst die Trägerschaft übernehmen - eine
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bedeutende Rolle spielen. Sie können die
Aufgabe als Partner, Türöffner und Promotor
für die Umsetzung der Freiwilligendienste
aller Generationen übernehmen.

ZAHLREICHE PRAXISBEISPIELE 

Freiwilligendienste aller Generationen sind
in allen gemeinnützigen Einsatzfeldern
und mit unterschiedlichen Trägerkonstruk-
tionen möglich - anbei einige Beispiele:

• Mehrere Integrationsagenturen einer
Stadt schließen sich zusammen und über-
nehmen rotierend die Trägerschaft für ei-
nen Freiwilligendienst aller Generationen.
Hier werden Freiwillige mit zehn Stunden
pro Woche das Thema „Antidiskriminie-
rungsarbeit“ in Schulen voranbringen.
• Der Kreissportbund und ein Verein zur Ver-
besserung der Lebenssituation älterer
Menschen ermöglichen durch ihre Träger-
Kooperation, dass sich Freiwillige in ver-
schiedenen Einsatzbereichen intensiv, aber
zeitlich überschaubar einbringen können.
• Freiwilligendienstleistende unterstützen
durch ihre intensive Arbeit mit Eltern eine
gemeinnützige Stiftung, die zur musikali-
schen Förderung von Kindern und Jugend-
lichen eng mit städtischen Musikschulen
zusammenarbeitet. 

• Kinder und Jugendliche werden auf ihrem
Bildungsweg unterstützt, indem Freiwilli-
gendienstleistende zusätzliche Angebote
in Ganztagsschulen bereitstellen und in
einem weiteren Schritt Jugendliche auf 
ihrem Weg ins Berufsleben begleiten.

MOBILES TEAM NRW BERÄT

Zur Verbreitung und kommunalen Veranke-
rung der neuen Form des Engagements hat
die Bundesregierung in allen Bundeslän-
dern so genannte Mobile Teams initiiert und
bei erfahrenen Trägern angesiedelt. Das Mo-
bile Team Nordrhein-Westfalen führt das
Wissen und die Erfahrung von vier Partnern
zusammen: Integrationsagenturen der Frei-
en Wohlfahrtspflege NRW, Bundesarbeits-
gemeinschaft Seniorenbüros (BaS e.V.), Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen (bagfa e.V.) und Landesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen
(lagfa NRW e.V.). 
Das Mobile Team NRW informiert und berät
kostenlos sowie unverbindlich interessierte
Kommunen und Träger bei der Umsetzung
der Freiwilligendienste aller Generationen
und unterstützt sie bei der Entwicklung von
Projekten unter Einbeziehung der neuen Or-
ganisationsform für ehrenamtliches Enga-
gement. Für Kommunen und Träger, die Frei-

willigendienste aller Generationen einführen
wollen, bietet das Mobile Team kostenlose
Seminare an. Zudem hat das Mobile Team
den Auftrag, die Bundeszuschüsse für die
Qualifizierung der Freiwilligen zu verteilen. 

IDEENWETTBEWERB MIT WIRKUNG

Um möglichst viele Kommunen und Träger
dazu zu bewegen, sich mit den Chancen der
Freiwilligendienste aller Generationen in-
tensiver zu befassen, hat das Mobile Team
NRW Ende 2010 einen Ideenwettbewerb für
Kommunen ausgeschrieben, der auf reges
Interesse stieß. Viele beachtenswerte Ideen
zur Umsetzung des neuen Freiwilligendiens-
tes wurden eingereicht. 
Die Jury - bestehend aus Vertreterinnen und
Vertretern der Kommunen, des zuständigen
Landesministeriums, der Wohlfahrtsverbän-
de sowie der Bereiche Kultur und Medien -
hatte es nicht leicht, vier Preisträger auszu-
wählen, die nun jeweils den mit 4.000 Euro
dotierten Engagementpreis des Generali Zu-
kunftsfonds erhalten. Preisträger sind die
Städte Bocholt, Dortmund, Ennigerloh und
Jülich. Ihre Ideen werden auf der Internet-
Seite des Mobilen Teams NRW www.fdag-
nrw.de vorgestellt. 
Alle Kommunen, die eine Bewerbung einge-
reicht haben, werden auf Wunsch vom Mo-
bilen Team NRW beraten, wie sie ihre Ideen
in die Tat umsetzen können. Das Angebot
der professionellen, kostenfreien und indivi-
duellen Beratung und Begleitung beim Auf-
bau der Freiwilligendienste aller Generatio-
nen und die Beantragung von Geldern für die
Qualifizierung der Freiwilligen steht allen
Kommunen noch bis Ende 2011 offen. �

� Teilnehmer der 
Freiwilligendienste
leisten wertvolle 
Arbeit in ihrer 
Kommune

� Ältere Menschen
im Übergang vom

Beruf in den 
Ruhestand können
ihre Erfahrung an

Jüngere weitergeben
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Mobiles Team Nordrhein-Westfalen
Landesbüro, Projektsteuerung und 
Koordination
Ebertplatz 23 - 50668 Köln
Tel. 0221-9465-1175, Fax 0221-9465-1174
E-Mail: ursula.enderichs-holzapfel
@fdag-nrw.de  
Internet: www.fdag-nrw.de  

Die Chancen der Freiwilligendienste aller
Generationen und die möglichen Rollen der
Kommune werden im Leitfaden „Bürger.
Leben. Kommune. Mehr Lebensqualität
durch Freiwilligendienste aller Generatio-
nen“ intensiv beleuchtet. Dieser Leitfaden
kann kostenfrei vom Mobilen Team NRW
bezogen werden.
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und Naturschutz sowie in der Landschafts-
pflege, auch im kommunalen Bereich.

KOMPETENZ DURCH ZIVILDIENST

Durch ihr Engagement in dem - über die Jahr-
zehnte mehr und mehr als „Lerndienst“
ausgestalteten - Zivildienst haben die jungen
Männer sich nicht nur in den Dienst der Ge-
meinschaft gestellt und ihr viel gegeben, son-
dern auch viel zurückerhalten. Die praktische
Arbeit in den Dienststellen fordert und för-
dert wichtige Schlüsselkompetenzen wie
Verantwortungsbereitschaft, Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit. 
Die Zivildienstleistenden erwerben somit
nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern
auch soziale Kompetenz. Viele soziale Einrich-
tungen nutzen den Zivildienst auch als Wer-
bung für soziale Berufe und für die Gewin-
nung von - gerade auch männlichem - Nach-
wuchs im sozialen Bereich sowie zur Moti-
vierung für eine ehrenamtliche Tätigkeit im
Anschluss an den Zivildienst.
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht - und da-

um 1. Juli 2011 wird die Wehrpflicht
ausgesetzt- und damit auch der Zivil-

dienst. Die Entwicklung weg vom Pflicht-
dienst hin zur Stärkung von freiwilligem En-
gagement bietet eine große Chance: Die Ein-
ladung an Bürgerinnen und Bürger, sich
selbstbestimmt und aufgrund eigener Ent-
scheidung für die Gemeinschaft zu engagie-
ren.
Am 11. April 2011 war es genau 50 Jahre her,
dass die ersten anerkannten Kriegsdienstver-
weigerer ihren „zivilen Ersatzdienst“, wie er
damals noch hieß, antraten. Seitdem hat der
Zivildienst eine erstaunliche Entwicklung
erfahren. Dank des Engagements von bislang
mehr als 2,5 Millionen jungen Männern und
rund 37.000 in der Durchführung des Zivil-
dienstes engagierten Einrichtungen hat er
sich zu einer allgemein anerkannten ge-
sellschaftlichen Institution entwickelt. 
Allein 2009 wurden mehr als 90.000 Zivil-
dienstleistende einberufen und leisteten
ihren Dienst auf bundesweit rund 170.000
Einsatzplätzen, überwiegend im Bereich der
Pflegehilfe/Betreuung, aber auch im Umwelt-

Die Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes und der Ausbau
der Jugendfreiwilligendienste eröffnen neue Perspektiven nach
dem Wegfall von Wehrdienst und zivilem Ersatzdienst

Werben um Freiwillige
als Ersatz für die Zivis 

� Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst könnten die Zivildienstleistungen beispielsweise 
in der Altenbetreuung ersetzen

Dr. Jens Kreuter 
ist Bundesbeauftragter 
für den Zivildienst
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mit des Zivildienstes - ist die Herausforderung
verbunden, diese positiven Effekte auch zu-
künftig so weit wie möglich zu erhalten. Die
Einführung des neuen Bundesfreiwilligen-
dienstes sowie der Ausbau der Jugendfreiwil-
ligendienste zeigen einen Weg auf, freiwil-
liges Engagement in der Gesellschaft auf ei-
ne noch breitere Basis zu stellen.

NEUER DIENST BREIT AUFGESTELLT

Ziel des neuen Dienstes ist es, zukünftig mög-
lichst vielen Menschen einen Einsatz für die
Allgemeinheit zu ermöglichen. Deswegen
wird der Bundesfreiwilligendienst Männern
und Frauen jeden Alters nach der Schulpflicht
offen stehen. Das Gesetz zur Einführung eines
Bundesfreiwilligendienstes sieht darüber hi-
naus vor, dass ein Einsatz im Bundesfreiwilli-
gendienst - bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen vergleichbar mit einer Vollzeitbe-
schäftigung - mindestens sechs, in der Regel
zwölf und höchstens 24 Monate dauern soll. 
Die Einsatzstellen können für Unterkunft, Ver-
pflegung und Arbeitskleidung der Freiwilli-
gen sorgen. Sie zahlen für den Bund die den
Freiwilligen zustehenden Taschengelder,
Geldersatzleistungen und die Sozialversi-
cherungsbeiträge. Das Taschengeld und die
übrigen Leistungen werden zwischen den
Freiwilligen und ihrer Einsatzstelle vereinbart.
Die Freiwilligen sind sozialversichert.
Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen
soll soziale, ökologische, kulturelle und inter-
kulturelle Kompetenzen vermitteln und das Ver-
antwortungsbewusstsein für das Gemein-
wohl stärken. Der Bundesfreiwilligendienst wird
durch Seminare begleitet. Die Gesamtdauer der
Seminare beträgt - bezogen auf eine zwölfmo-
natige Teilnahme am freiwilligen Dienst -
mindestens 25 Tage. Davon entfallen fünf Ta-
ge auf ein Seminar zur politischen Bildung. Die-
ses wird in den 17 staatlichen Zivildienstschu-
len durchgeführt - auf Wunsch der Träger ge-
meinsam mit Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern der Jugendfreiwilligendienste. 

BEWÄHRTE STRUKTUR BEIBEHALTEN

Der Bundesfreiwilligendienst soll, obwohl ein
Dienst des Bundes, in seinen Strukturen so
weit wie möglich den bestehenden Freiwil-
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ligendiensten angeglichen und als harmoni-
sche Ergänzung sowie Stärkung der bestehen-
den Freiwilligendienste gestaltet werden. Auf
diese Weise sollen Doppelstrukturen vermie-
den werden und eine schlanke Verwaltung,
welche die vorhandenen Kompetenzen und
Ressourcen der zivilgesellschaftlichen Träger
nutzt, gewährleistet sein. 
Hier sollen Zentralstellen eine entscheiden-
de Steuerungsfunktion übernehmen. Diese
gewährleisten die ordnungsgemäße Durch-
führung des Bundesfreiwilligendienstes
durch Träger und Einsatzstellen. Außerdem
nehmen sie die Verteilung der Bundesfreiwil-
ligendienstplätze vor. Sie werden von Trägern
und Einsatzstellen gebildet und sind das Bin-
deglied zwischen zuständiger Bundesbe-
hörde und den Einsatzstellen sowie deren Trä-
gern. Für Einsatzstellen, die sich keiner zivil-
gesellschaftlichen Zentralstelle anschließen
können oder möchten, wird eine eigene
Zentralstelle bei der zuständigen Bundesbe-
hörde, dem Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben, eingerichtet. 

bedingungen noch attraktiver gestaltet wer-
den können. Eine große Gemeinschaftsauf-
gabe steht an. Bund, Länder, Kommunen,
Hochschulen und Unternehmen - alle sind auf-
gefordert, Anreize für freiwilliges Engagement
zu schaffen. 
Es muss noch deutlicher gemacht werden,
dass ehrenamtliches Engagement sich lohnt
und gerade auch für die Engagierten eine gro-
ße Bereicherung darstellt. So profitieren
junge Leute von einer ehrenamtlichen Tätig-
keit, da sie persönliche und praktische Erfah-
rungen und Kenntnisse sammeln können so-
wie zugleich erste Einblicke in verschiedene
Berufe erhalten und sich dadurch persönlich
orientieren. 

ALLE ALTERSGRUPPEN EINBINDEN 

Älteren Menschen bietet der Bundesfrei-
willigendienst die Möglichkeit, ihre reichhal-
tige berufliche Erfahrung und Lebenserfah-
rung an andere weiterzugeben und bei-

spielsweise nach dem Berufsleben weiter mit-
ten im Geschehen zu bleiben - oder nach der
Familienpause wieder Anschluss zu finden.
Schließlich ist es eine schöne und wichtige
Erfahrung, anderen Menschen zu helfen.
Vor allem aber müssen die Einrichtungen, Ver-
eine und Träger auf junge und ältere Men-
schen zugehen und sie begeistern. Dafür wer-
den individuell passgenaue Angebote, attrak-
tive Tätigkeiten und ganz konkrete Ausgestal-
tungen vor Ort benötigt, die einen solchen
Dienst sinnvoll und attraktiv machen. Mit der
Einführung des neuen Bundesfreiwilligen-
dienstes und dem Ausbau der bestehenden
Jugendfreiwilligendienste werden die Mög-
lichkeiten für ehrenamtliches Engagement
entscheidend erweitert. �

AUSBAU DER JUGENDDIENSTE

Neben der Einführung des Bundesfreiwilli-
gendienstes ist auch die Stärkung der Ju-
gendfreiwilligendienste „Freiwilliges So-
ziales Jahr“ (FSJ) und „Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr“ (FÖJ) ein zweites Standbein, um
die Effekte der Aussetzung des Zivildienstes
abzumildern. So ist geplant, die Förderung
für pädagogische Begleitung bei FSJ/FÖJ auf
bis zu 200 Euro pro Freiwilligem/Freiwilliger
und Monat zu erhöhen. Für besonders be-
nachteiligte Jugendliche soll es - wie auch
im Bundesfreiwilligendienst - bis zu 50
Euro pro Platz und Monat zusätzlich geben.
Das ermöglicht die spezifische Förderung von
bildungsfernen und sozial benachteiligten
jungen Menschen und damit deren verbes-
serte Integration in die Gesellschaft. Neu ist
auch, dass künftig alle Plätze - auch bei
kleinen, regionalen Trägern - gefördert wer-
den. Neben diesen positiven Veränderungen
besteht für Träger und Einsatzstellen von FSJ
und FÖJ keine Notwendigkeit, Strukturen und
Verfahren zu verändern. Aktuelle Informatio-
nen zum Start des Bundesfreiwilligendiens-
tes und dem Ausbau der Jugendfreiwilligen-
dienste sind dem Newsletter auf der Inter-
netseite www.zivildienst.de zu entnehmen.

GROßER ANDRANG

Der Gesetzentwurf zur Einführung eines
Bundesfreiwilligendienstes ist am 24. März
2011 vom Deutschen Bundestag verabschie-
det worden. Es ist davon auszugehen, dass
die ersten Bewerber/innen im neuen Bundes-
freiwilligendienst zum 1. Juli 2011 ihren
Dienst antreten können. 
Die bundeszentralen Träger der Jugendfrei-
willigendienste haben bisher eine konstant
hohe Nachfrage nach Freiwilligenplätzen
gemeldet. Zudem ist die Bereitschaft von Zi-
vildienstleistenden, ihren Dienst freiwillig zu
verlängern, sehr groß. Daher wird mit 35.000
Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst
und gleichzeitig 35.000 Freiwilligen bei den
bestehenden Jugendfreiwilligendiensten
gerechnet. 
Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen und
um die Bürgerinnen und Bürger für freiwil-
liges Engagement zu gewinnen, müssen al-
le Beteiligten - Verwaltung, Politik und Ein-
satzstellen des Freiwilligendienstes - sich
weiter Gedanken machen, wie die Rahmen-

� Auch die Krankenhäuser sind nach 
Aussetzung des Zivildienstes auf die 
Unterstützung Freiwilliger angewiesen
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Der neue Bundesfreiwilligendienst hat
Ähnlichkeit zum Freiwilligendienst aller
Generationen. Beide sind offen für Men-
schen aller Altersgruppen nach der Schul-
pflicht. Auch die Einsatzgebiete sind ver-
gleichbar. Unterschiedlich die Stunden-
zahl: Der Bundesfreiwilligendienst ist für bis
zu 26-Jährige ein Vollzeitdienst, ab dem 26.
Lebensjahr ein Dienst von mindestens 20
Wochenstunden. Für den Freiwilligendienst
aller Generationen reichen acht Wochen-
stunden. Abweichungen gibt es auch bei der
Vergütung. Während beim Bundesfreiwilli-
gendienst ein Taschengeld gezahlt wird,
werden beim Freiwilligendienst aller Gene-
rationen lediglich die Auslagen erstattet.

� Im sozialen Bereich können sich Freiwillige 
etwa in der Behindertenarbeit engagieren
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Brandschutz nur mit
Motivation von innen

ucht man auf kommunaler Ebene nach
Sinnbildern des Ehrenamtes, kommt

man an der örtlichen Feuerwehr kaum vor-
bei. Doch ähnlich wie im traditionellen Ver-
einswesen ist auch das Ehrenamt in den Feu-
erwehren einem Wandel unterworfen. Die
Veränderungen fragen nach Ansätzen, um
dem Interesse an einem qualitativ hochwer-
tigen Feuerschutz weiterhin Rechnung tra-
gen zu können. 
Marko ist 25 Jahre alt und hat gerade sein
Jura-Studium abgeschlossen. Nadine er-
lebte in der vergangenen Nacht bei ihrem
ersten Einsatz sogleich einen Verkehrsun-

Damit die freiwilligen Feuerwehren in NRW auch künftig über 
genügend Personal verfügen können, müssen sie die Bedürfnisse
der einzelnen Feuerwehrmitglieder stärker berücksichtigen

S fall, der sie erheblich traumatisiert hat.
Heinz ist vor zwei Jahren mit seinem 60. Ge-
burtstag aus dem aktiven Feuerwehrdienst
ausgeschieden und genießt es, sich mit sei-
nen Freunden zum Skat zu treffen. Micha-
el hat Tischler gelernt, ist gerade zum zwei-
ten Mal Vater geworden und liebt Ausdau-
ersport. Timo geht in die siebte Klasse der
örtlichen Realschule und nervt seine Leh-
rer damit, dass er jede Projektarbeit in je-
dem Unterrichtsfach zum Thema Feuerwehr
gestaltet. 
Diese fünf Menschen haben trotz aller Un-
terschiede ihrer Lebenssituation eines ge-
meinsam: Sie prägen landauf, landab die Feu-
erwehren in Nordrhein-Westfalen und sind
zugleich ihre wichtigste Stütze. Denn die Feu-
erwehren im Land bauen grundsätzlich auf
das Ehrenamt. Nur der geringste Teil des Feu-
erschutzes wird über hauptberufliche Kräf-
te sichergestellt, die in Bereichen mit hohem
Einsatzaufkommen und in städtischen Struk-

� Mehr als eine Million Männer und Frauen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich 
in der Freiwilligen Feuerwehr
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NRW-Feuerwehren in Zahlen

Freiwillige Feuerwehren: 82.500 Aktive
Berufsfeuerwehren: 7.200 Aktive
Werkfeuerwehren: 4.750 Aktive
Musikzüge: 3.100 Aktive
Jugendfeuerwehren: 20.700 Aktive
Fahrzeuge: 12.850 Stück
Einsätze: 1,67   Mio.

(Quelle: Feuerwehr-Jahrbuch 2010)

turen natürlich unverzichtbar sind (siehe
Kasten „Zur Sache“ unten). 

OHNE EHRENAMT KEIN FEUERSCHUTZ 

Ohne Ehrenamt also keine Feuerwehr, ohne
Feuerwehr kein Feuerschutz. Unabhängig da-
von, wieviele Menschen angesichts der de-
mografischen Entwicklung zukünftig in einer
Gemeinde wohnen, werden die einzelnen Ein-
sätze nicht weniger eilig oder weniger per-
sonell aufwändig sein. Höchstens könnte de-
ren Anzahl zurückgehen. Die Feuerwehr hat
daher eine ähnliche Aufgabe zum Vorhalten
bestimmter Dienste wie viele andere kom-
munale Einrichtungen, deren Wirtschaft-
lichkeit sich bei sinkender Bevölkerungs-
zahl verschlechtert. 
Umso wichtiger ist das Ehrenamt. Mit Blick
auf die Rekrutierung von Aktiven sollte der
Blick fünf - freilich nicht abschließenden - 
Thesen gelten, die bislang nicht immer aus-
reichend Berücksichtigung fanden. 
Die Kraft liegt in der Vielfalt - Feuerwehr
und Uniform gehören untrennbar zusam-
men. Richtigerweise ist die „Uniform“ je-
doch viel eher Schutzkleidung als Selbst-
zweck. Der Dienstgrad und die Funktion, die
ein Angehöriger der Feuerwehr bekleidet,
sind für die Organisation der mitunter
hektischen Aufgaben des Feuerwehr-Ein-
satzalltags unverzichtbar. Doch dürfen bei-
de Elemente nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die „Uniform“ von Individuen
getragen wird. 
In der Feuerwehr finden Menschen jeden Le-
bensalters und Bildungsniveaus, aller Berufs-
gruppen, beider Geschlechter sowie vieler Na-
tionalitäten oder ethnischer Wurzeln zueinan-
der. Motivierende Wertschätzung kann der
oder die Einzelne nur erfahren, wenn er
oder sie mit der persönlichen Lebenssituati-
on wahrgenommen wird - und sei es auch nur
in der Musik auf dem Festkommers oder bei
der Auswahl der Reiseziele für die Gruppen-
ausflüge.

Dr. Jan Heinisch 
ist Bürgermeister der Stadt
Heiligenhaus und Vor-
sitzender des Verbandes der 
Feuerwehren in NRW e. V.

DER AUTOR
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Neben der Mitgliederbindung kann sich
die Feuerwehr auf diesem Wege alle nur
denkbaren gesellschaftlichen Zielgruppen
zur Mitgliedergewinnung erschließen, die
sie dringend benötigt, um künftig ihren Per-
sonalbestand zu wahren. Die Feuerwehr der
Zukunft kann es sich nicht leisten, auf ein-
zelne Gruppen der Gesellschaft zu verzich-
ten. 
Jugendfeuerwehr ist nicht nur Vorberei-
tung auf den aktiven Dienst, sondern ein Le-
bensabschnitt - Eine maßgebliche Bedeutung
bei der Gewinnung künftiger Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter haben die Jugendfeuer-
wehren. Sie binden frühzeitig junge Men-
schen an die Feuerwehren und machen sie
mit den Werten und den Anforderungen des
Feuerwehrdienstes an Zuverlässigkeit und vie-
les mehr vertraut. Die Jugendfeuerwehren bil-

den junge Menschen in einem für sie maß-
geblichen Lebensabschnitt. 
Die Jugendfeuerwehrzeit ist also weit mehr
als nur Ausbildung. Die nachhaltige Veran-
kerung der jungen Menschen in ihren Feuer-
wehren gelingt nur, wenn auch die Jugend-
feuerwehr als solche eng in ihre Feuerwehr
eingebunden ist und entsprechend Beach-
tung erfährt. Doch die Förderung der Jugend-
feuerwehr macht nicht nur aus diesen Grün-
den Sinn. Die dort erworbene Sozialkompe-
tenz, die Verbesserung der Ausbildungsfähig-
keit, technische Bildung und Verinnerlichung
gesellschaftlicher Werte wirken aufgrund der
Prägung der jungen Menschen weit über den
Dienstalltag hinaus und sind ein wichtiger
sozialer Mehrwert. 
Feuerwehrdienst ist weit weniger Einsatztä-
tigkeit als deren Vorbereitung -Mit der Feu-
erwehr assoziiert man stets den Einsatz,
dessen Gelingen selbstredend Ziel allen Wir-
kens ist. Doch statistisch gesehen macht er
nur einen Bruchteil des Feuerwehralltags aus.
Dieser ist vielmehr geprägt von Ausbildung,
Übung, Bereitschaft, Sport und gemeinsamer
Freizeit. Führungskräfte beweisen sich daher
nicht nur in ihrer technischen und taktischen
Qualität im Ernstfall, sondern vor allem bei
der empathischen Begleitung des sozialen
Miteinanders im Alltag der Gruppe. 
Man wird der Frage nachgehen müssen, ob
dieses Bewusstsein ausreichend geschärft
worden ist. Dieselbe Aufmerksamkeit muss
dem „Gesamtprogramm Feuerwehr“ gewid-
met werden. Die Feuerwehr wird nur quali-
tätvoll und spannend auf ihre Mitglieder wir-
ken, wenn sie abseits vom Einsatz interessan-
te und bunte Betätigungsfelder - und Heraus-
forderungen für das einzelne Mitglied - bie-
tet. Dieses Bild dürfte nicht unbekannt sein.

Historisch gesehen ist die Feuerwehr einer
Stadt oder Gemeinde niemals nur Einsatzein-
heit, sondern von Anbeginn an gesellschaft-
liche Institution gewesen. 
Die beste Ehrenamtsförderung ist die Freude
an der Aufgabe -Man weiß nicht nur aus der
Wirtschaft, dass Motivation von innen heraus
durch nichts zu ersetzen ist. Wer etwas um sei-
ner selbst willen macht, ist in seinem Taten-
drang kaum zu bremsen und benötigt vor al-
lem keine aufwändigen Impulse von außen.
Ehrenamtskarten, Rabatte, Auszeichnungen
und etliche Dinge mehr, die zu Unrecht die Dis-
kussion um die Förderung des Ehrenamts
bestimmen, sind als von außen herangetrage-
ne Elemente demgegenüber nachrangig. 
Die Wirkung solcher intrinsischer Elemente
ist im Feuerwehrbereich bislang nicht aus-
reichend bedacht worden und bedarf drin-
gend einer intensiven Diskussion. Diese wird
der Verband der Feuerwehren in NRW e.V. (VdF
NRW) alsbald anstoßen. Konkret geht es
darum, wie man die Feuerwehrangehörigen
mit den richtigen Elementen „locken“ und ih-
nen ihre nicht immer einfache Tätigkeit so ge-
stalten kann, dass sie sich und ihre Bedürf-
nisse vollständig darin wiederfinden. La-
chende und fröhliche Feuerwehrmitglieder
sind die besten Botschafter nach außen und
innen. Ein Aspekt ist dabei die Rolle und Qua-
lität der Führungskräfte. 
Die „Institution Feuerwehr“ braucht Men-
schen, die sie wertschätzen - Jenseits aller ge-
genseitigen Beteuerungen und Versprechen
bedarf es einer guten Kommunikationskul-
tur sowie einer Vertrauensbasis zwischen den
Feuerwehren und ihren Ansprechpartnern im
politischen Raum - auf Landes- wie auf kom-
munaler Ebene. Einspardiskussionen zeigen
allenthalben die Komplexität dieses Mit-
und Gegeneinanders auf. Die Feuerwehren
müssen sich in diesem Sinne auf angemes-
sene und begründbare Forderungen be-
schränken. 
Die politischen Verantwortungsträger wie-
derum sind aufgerufen, diese Forderungen
dann auch umzusetzen. In Anbetracht man-
cher Summe, die in Städten und Gemeinden
für kontroverse Projekte ausgegeben wird, er-
staunt mitunter die Sparsamkeit bei jedem
Paar abgewetzter Diensthandschuhe. Dabei
muss man im Auge behalten, dass Geld
nicht alles ist, um Motivation und Qualität zu
erzeugen. Freilich wirkt dieser Appell auf den
ersten Blick trivial, und die Situation im
Land ist sehr unterschiedlich. Aber gerade da-
rin liegt ein wichtiger Ansatz zu einem attrak-
tiven Feuerwehrwesen, das keine Zukunfts-
sorgen plagen. �

� Die technischen
Anforderungen an
die freiwilligen
Helferinnen und
Helfer der Feuer-
wehren sind hoch

� Durch aktive 
Jugendarbeit 

leistet die Feuer-
wehr auch einen

Beitrag zur 
Integration von
Jugendlichen in

die örtliche 
Gemeinschaft 
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• Sensibilisierung für den Wert und die Bedeu-
tung freiwilligen Engagements als Aus-
druck einer aktiven Bürgerbeteiligung

FACHGESPRÄCH GRENZÜBERSCHREITEND 

Um diese Ziele zu erreichen, sollen während des
ganzen Jahres verschiedene Maßnahmen auf
europäischer, nationaler, regionaler und loka-
ler Ebene gefördert werden, welche die Freiwil-
ligentätigkeit und Bürgerbeteiligung hervor-
heben sowie die breite Öffentlichkeit für das
Thema sensibilisieren. Unter dem Motto
„Mach‘ mit beim Freiwilligendienst!“ sollen frei-
willig Engagierten und ihren Organisationen
zudem Möglichkeiten geboten werden, mit En-
gagierten aus anderen Ländern in einen Aus-
tausch - auch über deren Projekte - zu treten.
Zu den Aktivitäten gehören der Austausch be-
währter Verfahren zwischen Behörden der Mit-

iele Bürgerinnen und Bürger in der Euro-
päischen Union sind ehrenamtlich tätig.

Allein in Deutschland leisten rund 23 Millio-
nen Menschen aller Gesellschaftsschichten und
Altersgruppen einen positiven Beitrag für
die Gemeinschaft. Als Freiwillige engagie-
ren sie sich etwa in Jugendclubs, Sportverei-
nen, Krankenhäusern, Schulen oder Kirchen.
Um dieses vielfältige ehrenamtliche Engage-
ment zu würdigen, die Freiwilligenorganisa-
tionen zu stärken und noch mehr Menschen
zum Mitmachen zu bewegen, hat die Europäi-
sche Kommission das Jahr 2011 zum Europäi-
schen Jahr der Freiwilligentätigkeit erklärt.
Im Mittelpunkt dieses Themenjahres stehen
die Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeiten, die
Förderung von freiwilligem Engagement so-
wie die Auseinandersetzung mit den He-
rausforderungen der Freiwilligentätigkeit.
Dabei werden vier Hauptziele verfolgt:

• Schaffung günstiger Rahmenbedingungen
für bürgerschaftliches Engagement in der EU
• Stärkung des Potenzials der Organisatoren
von Freiwilligentätigkeit zur Verbesserung der
Qualität von freiwilligem Engagement
• Anerkennung von Freiwilligentätigkeit

Im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 sind auch
Kommunen in NRW aktiv - etwa Rheine mit einem Stadtteil-
Wettbewerb oder Gronau mit einem Partnerstadt-Netzwerk

Ein Jahr im Zeichen
des Ehrenamtes

� Die Initiative „Europa in meinem Sportverein“ des TV Jahn-Rheine bringt Vereinsmitglieder 
mit Jugendlichen aus anderen Ländern zusammen

V

Barbara Baltsch  
ist freie Europa-
Journalistin in Kerpen
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gliedstaaten und Freiwilligenorganisationen,
zudem Konferenzen, Seminare, Publikatio-
nen sowie Informations- und Werbekampa-
gnen wie etwa die EYV 2011 Tour und das EYV
Relay. Im Rahmen der EYV 2011 Tour bereisen
Freiwillige die EU-Länder und präsentieren ih-
re Arbeit. Beim EYV Relay begleiten 27 freie Re-
porterinnen und Reporter die Arbeit von 54 Frei-
willigenorganisationen und berichten in Rund-
funk und Presse darüber. Zudem wird es auf
europäischer Ebene vier Fachkonferenzen zu
Themen der Freiwilligentätigkeit geben.
Zur Umsetzung des Europäischen Jahres der
Freiwilligentätigkeit auf nationaler Ebene
wurden in jedem der 27 EU-Mitgliedstaaten
nationale Koordinierungsstellen eingerich-
tet, die jeweils ein nationales Arbeits- und Kam-

pagnenprogramm erarbeitet haben. Insgesamt
stellt die EU europaweit acht Millionen Euro
für das Europäische Jahr 2011 zur Verfügung.

AUFMERKSAMKEIT STÄRKEN 

In Deutschland steht das Europäische Jahr un-
ter dem Motto „Freiwillig. Etwas bewegen“. Für
die Koordinierung der Aktivitäten ist das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSJ) zuständig. Die Geschäfts-
stelle zum Europäischen Jahr hat ihren Sitz bei
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege. Den Auftakt zum Europäi-
schen Jahr 2011 in Deutschland bildete eine Ver-
anstaltung am 21. Februar 2011 in Berlin.
Die Zielsetzungen der EU wurden mit Blick auf
die Herausforderungen in Deutschland präzi-
siert. Auf nationaler Ebene soll die Aufmerk-
samkeit und Anerkennung für bürgerschaft-
liches Engagement in der Gesellschaft gestärkt
werden. Ein besonderer Fokus liegt auf Gene-
rationen übergreifenden Aktivitäten, und es
sollen insbesondere Frauen, junge Menschen,
Ältere sowie Menschen mit Migrationshinter-
grund angesprochen werden. 
Der Austausch zwischen Verbänden und Or-
ganisationen der Bürgergesellschaft soll
verstärkt, und es soll eine bessere Vernetzung
und Kooperation der Akteure sowie der Infor-
mationsangebote über bürgerschaftliches En-
gagement geschaffen werden. Langfristig soll
ein regelmäßiger Dialog über das Thema auf
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Neben praktischen Fragen zur Ehrenamtskar-
te ging es bei der Fachtagung zudem um die
Themen Anerkennungskultur, Nachweise in der
Wirtschaft sowie die Eignung für das Ehren-
amt. Zudem wurden weitere Engagement-
Nachweise aus Deutschland und Österreich
vorgestellt.

STADTTEILWETTBEWERB RHEINE 

Die Stadt Rheine, die seit 2008 Partnerkom-
mune des Landes im Projekt Ehrenamtskarte
ist und eine Freiwilligenbörse eingerichtet hat,
lud für Ende März 2011 gemeinsam mit der
Stadtwerke Stiftung für Rheine zu einem In-
formationsabend zum aktuell laufenden
Stadtteilwettbewerb „Gemeinsam Zukunft
gestalten“ ein. Im Mittelpunkt des 2006 erst-
mals durchgeführten Wettbewerbs stehen in
diesem Jahr kreative Projektideen für einen
nachhaltigen Natur-, Umwelt- und Klima-
schutz in der Stadt Rheine.
Ein weiteres Projekt zur Freiwilligentätigkeit
- ebenfalls aus der Stadt Rheine - ist die von

der EU geförderte Jugendinitiative „Europa in
meinem Sportverein“ des Turnvereins Jahn-
Rheine 1885 e. V. Die Initiative will ein stärke-
res Europa-Bewusstsein in Sportvereinen
etablieren und den europäischen Austausch
fördern. 
Dazu wurden seit Ende 2009 Sportvereine in
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen über
die Möglichkeiten des EU-Förderprogramms
„Jugend in Aktion“ und des Europäischen
Freiwilligendienstes informiert. Der TV Jahn-
Rheine, der seit zehn Jahre europäische Frei-
willige in seinen Reihen zählt, will langfristig
ein nachhaltiges Netzwerk zwischen Sportver-
einen und Organisationen in ganz Europa auf-
bauen.

BOTSCHAFTER FÜRS EHRENAMT

Ein besonderes Projekt zum Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit hat die Stadt Gro-
nau in Angriff genommen. Unter dem Titel

„Botschafter für das Ehrenamt als Basis für die
Vernetzung von Städtepartnerschaften“ will
die Stadt ein thematisches Netzwerk mit ih-
ren europäischen Partnerstädten Epe in der
Niederlande, Bromsgrove in Großbritannien
und Mezöberény in Ungarn aufbauen. Dabei
sollen insgesamt drei Veranstaltungen unter-
schiedliche Menschen aus allen Partnerstäd-
ten zusammenbringen, damit diese ihre Erfah-
rungen und Wertvorstellungen austauschen
und somit für ein besseres Verständnis zwi-
schen den europäischen Bürgerinnen und
Bürgern beitragen können.
In einem Jugendcamp im Sommer sollen Ju-
gendliche unter dem Motto „Umwelt sucht
Schutz“ ihr Zusammenleben gestalten. Das ge-
meinsame Lernen und der respektvolle Um-
gang mit der Umwelt sollen dabei das Be-
wusstsein für die Umwelt stärken. Bei einer
Fachtagung im niederländischen Epe stehen
das Ehrenamt und die Entwicklung einer
nachhaltigen Zusammenarbeit im Vorder-
grund. Hier werden Kooperationspartner wie
die Freiwilligenzentrale, Kirchenverbände, der

Jugendmigrationsdienst, die „Stichting Kop-
pel“ und die RSG Veluwe School zusammen-
gebracht, die in unterschiedlichen Bereichen
mit ehrenamtlich Tätigen kooperieren.
Der Vorschlag der EU, das Jahr 2012 als „Euro-
päisches Jahr für aktives Altern“ auszurufen,
wird schließlich bei einer Bürgerbegegnung zur
Solidarität zwischen den Generationen aufge-
griffen. Sie führt Bürgerinnen und Bürger
jeglicher Altersgruppen aus den Partnerstäd-
ten zusammen. „Viele Angelegenheiten sind
länderübergreifend“, fasst Gabi Könemann von
der Stadtverwaltung Gronau das Ziel des
Projektes zusammen. „Themen wie Umwelt-
schutz, Ehrenamt sowie Alt und Jung sollen
Mitwirkende und Außenstehende dazu anre-
gen, voneinander zu lernen.“ �

Informationen im Internet
http://europa.eu/volunteering/de 
http://www.ejf2011.de 
http://www.engagiert-in-nrw.de 

europäischer Ebene initiiert werden.
In acht Städten werden Konferenzen stattfin-
den, bei denen sich die unterschiedlichen Ak-
teure der Zivilgesellschaft zu relevanten Fra-
gen austauschen können. Dies soll zu einer stär-
keren Vernetzung führen sowie zur Weiterent-
wicklung inhaltlicher Ansätze im Bereich der
Freiwilligentätigkeit. Besonderer Wert wird da-
bei auf die Einbeziehung von Erfahrungen aus
anderen europäischen Ländern gelegt. Gute
Beispiele sollen auf der nationalen Internet-
seite zum Europäischen Jahr unter www.
ejf2011.de präsentiert werden - auch in einer
englischen Version -, um den Austausch auf eu-
ropäischer Ebene zu fördern.

NRW AKTIV DABEI

Auch in Nordrhein-Westfalen sind zahlrei-
che Aktivitäten zum Europäischen Jahr der Frei-
willigentätigkeit geplant. Das Land hat dazu
eine eigene Rubrik auf dem Internetportal
www.engagiert-in-nrw.de eingerichtet. Neben
allgemeinen Informationen zum Europäi-

schen Jahr sind dort Hinweise zu Veranstaltun-
gen und Fachtagungen rund um das Europäi-
sche Jahr in NRW sowie Beispiele für europa-
bezogenes Engagement aus Nordrhein-West-
falen aufgeführt. Das Angebot wird ständig
aktualisiert und erweitert.
Unter dem Dach des Europäischen Jahres or-
ganisierte das NRW-Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport vor kurzem
in Düsseldorf eine Fachveranstaltung zum En-
gagement-Nachweis NRW „Füreinander.Mit-
einander - Engagiert im sozialen Ehrenamt“.
Vor zehn Jahren im Rahmen des Internationa-
len Jahres der Freiwilligen 2001 ins Leben
gerufen, wird der Engagement-Nachweis
mittlerweile landesweit von vielen Organisa-
tionen und Kommunen zur Anerkennung
des Ehrenamts genutzt. 
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� Im Rahmen des Ehrenamtsprojekts der Stadt 
Gronau sollen Jugendliche aus den Partnerstädten
gemeinsam ihr Zusammenleben gestalten

Mit dem Europäischen Jahr der
Freiwilligentätigkeit werden 
mehrere Ziele verfolgt
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Zentrums für Nonprofit Management in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Münster. Demnach
hat in den mehr als 260 untersuchten Verei-
nen in Münster und Halle/Saale fast jede zwei-
te Organisation (48 Prozent) Schwierigkeiten,
freiwerdende Ämter im Vorstand zu besetzen. 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT IN GEFAHR 

Die Bandbreite der Probleme reicht von
kurzfristigen Engpässen bei vorzeitigem
Ausscheiden eines Vorstandes bis hin zu
dauerhaften Besetzungsproblemen, welche
die Handlungsfähigkeit der betroffenen Ver-
eine mitunter über Jahre hinweg beein-
trächtigen. Als besonders problematisch

ehn mutige Jahre gab es ihn - den Verein
von Frauen und Männern im Kampf ge-

gen Brustkrebs e.V. (MUT) in Münster. Im
Jahr 2008 hat er sich aufgelöst. Nicht etwa, weil
es für Engagement und Beratung rund um das
Thema Brustkrebs keinen Bedarf mehr gege-
ben hätte. Es fehlte schlicht und einfach an Frei-
willigen. „Es hat sich niemand im Verein ge-
funden, der die Aufgaben weiterführen woll-
te“, erklärt die ehemalige Vereinsvorsitzende. 
Auch dem Stadtheimatbund Münster droht
im schlimmsten Fall ein ähnliches Schicksal.
Der Dachverband der münsterischen Hei-
matvereine sucht seit mittlerweile eineinhalb
Jahren vergeblich nach einem neuen Vorsit-
zenden. Zwar verfügt der Verein über einen neu
installierten Beirat, der den Vorstand bei der
Arbeit beraten und unterstützen soll. Ein Vor-
sitzender hat sich aber auch nach zahlreichen
Gesprächen noch nicht gefunden. 
Dass dies keine Einzelfälle sind und in immer
mehr Vereinen Ehrenamtliche für Leitungspo-
sitionen fehlen, zeigt eine im Auftrag der
Robert Bosch Stiftung erarbeitete Studie des

Fast jeder zweite Verein hat Schwierigkeiten bei der Besetzung 
von Vorstandsposten - so eine aktuelle Studie anhand zweier 
Städte -, wobei mangelnde Qualifikation eine große Rolle spielt 

Auf der Suche nach
den „Häuptlingen“

� In Sport- und Freizeitvereinen finden sich immer seltener Kandidat(inn)en für einen 
ehrenamtlichen Vorstandsposten 

Dr. André Christian Wolf ist
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität
Münster 
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wird die Besetzung des Vorsitzes einge-
schätzt. Mehr als ein Drittel der Vereine (37
Prozent) finden dies schwierig oder sehr
schwierig. Auch das Führen der Kasse und das
sich Kümmern um die Finanzen ist ein eher
ungeliebter Job. 
In jedem vierten Verein (26 Prozent) wird die
Neubesetzung des Schatzmeisteramtes als
schwierig oder sehr schwierig eingeschätzt.
Zwar ist fast jeder zweite Deutsche Mitglied
in einem Verein, und die Mitgliedszahlen in
gemeinnützigen Organisationen bleiben
insgesamt stabil. In einem Verein Verantwor-
tung und einen Vorstandsposten zu überneh-
men, steht für viele Menschen jedoch auf ei-
nem anderen Blatt.
Am häufigsten von Besetzungsschwierigkei-
ten betroffen (siehe Tabelle Seite 28) sind
Sportvereine sowie Freizeit- und Traditions-
vereine (jeweils 54 Prozent), dicht gefolgt von
Vereinen im Sozial- und Gesundheitswesen
(53 Prozent). Doch auch bei Vereinen aus den
Bereichen Kultur, Interessenvertretung sowie
Bildung und Forschung hat mindestens jeder
dritte Verein Probleme, Vorstandspositio-
nen zu besetzen. Besonders angespannt ist
die Lage bei Kleingärtnervereinen. Hier ha-
ben vier von fünf Münsteraner Vereinen
Probleme, Freiwillige für die Vorstandsarbeit
zu gewinnen. Dabei ist das Durchschnittsal-
ter der den Vereinen vorstehenden Garten-
freunde mit 58 Jahren vergleichsweise hoch.

MEHR FACHKENNTNISSE 

Neben der Besetzungsproblematik zeigt
sich bei vielen Vereinen auch ein Qualifika-
tionsproblem. Knapp 40 Prozent der be-
fragten Vorstandsmitglieder gaben an, dass
es ihrem Verein nicht gelinge, bestimmte Auf-
gabenfelder durch qualifizierte Ehrenamtli-
che abzudecken. Knapp 28 Prozent der Befrag-
ten sehen die Mitteleinwerbung und Finan-
zierung als schwer oder sehr schwer abzude-
ckenden Bereich an. Es folgen Öffentlichkeits-
arbeit (20 Prozent) sowie die Gewinnung und
Einbindung von Freiwilligen, Personalmana-
gement und Mitgliederwerbung ( jeweils 16
Prozent). Allgemein gefragt sind auch Kan-
didaten, die juristische Fachkenntnisse mit-
bringen. Gut jeder vierte Verein (26 Pro-
zent) sieht sich von Besetzungs- wie auch von
Qualifikationsproblemen betroffen. 
Die Besetzung eines Vorstandsamtes ge-
staltet sich besonders schwierig, wenn damit
Personalverantwortung einhergeht und kei-
ne Geschäftsführung vorhanden ist. Dies
ist häufig der Fall, wenn Vereine wachsen und
sich - wie zum Beispiel viele Sportvereine -
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vom Freizeitclub zum Dienstleistungsverein
entwickeln. Es ist der „Verein im Übergang“,
der eine erhebliche Herausforderung an das
ehrenamtliche Management darstellt. 
Wohl stehen die häufigsten Gründe, warum
Vorstandspositionen abgelehnt werden, in en-
gem Bezug zu den Lebensumständen der po-
tenziellen Vorstandsmitglieder: allgemei-
ner Zeitmangel (42 Prozent) und eine fehlen-
de Bereitschaft, sich langfristig und ver-
bindlich an eine solche Aufgabe zu binden (36
Prozent). An diesen Rahmenbedingungen
können Vereine wenig ändern. 

MANCHE PROBLEME HAUSGEMACHT 

Dennoch sind einige Besetzungsprobleme
durchaus beeinflussbar. Die Aussage „Es
gibt zwar geeignete Personen, doch diese
trauen sich die Arbeit nicht zu“ ist als Auffor-
derung an die Vereinsspitze zu interpretieren,
hier Abhilfe zu schaffen. Entsprechendes
gilt für die Einschätzung zu fehlender Stel-
lenbeschreibung oder zur Würdigung der Vor-
standstätigkeit. Durch bessere Strukturierung
der Vorstandsarbeit, gezielte Fortbildung
und eine rechtzeitige Ansprache oder Perso-
nalentwicklung, eine stärkere Würdigung der
Vorstandsarbeit sowie klare Aufgabenbe-
schreibung könnten Verbesserungen er-
reicht werden.
Freilich wirken auch wachsende Erwartungen
von Anspruchsgruppen - etwa Mitglieder, Frei-
willige, Betroffene oder „Leistungsempfän-
ger“, Kooperationspartner und Geldgeber -
problemverschärfend. Diese externen Einflüs-
se setzen Vereinsvorstände zusätzlich unter
Druck, da amtierende Vorstandsmitglieder
und potenzielle Nachfolger erkennen, dass
Aufgaben und Kompetenzerfordernisse
wachsen. Das Ehrenamt wird angesichts
zunehmender Verantwortung zur persönli-
chen Last und kann mitunter zur Überforde-

renamtlicher Vereinsarbeit eine wichtige
Voraussetzung.
Hierbei sind die Vereine in erster Linie selbst
gefragt. Die Suche nach neuen Vorstandsmit-
gliedern muss sich jeder Verein und jeder Vor-
stand dauerhaft zur Aufgabe machen. Vor-
standsbildung und Vorstandsentwicklung
sollte von Vereinen als Teil einer dringend not-
wendigen Qualitätsoffensive für bürger-
schaftliches Engagement in die Hand genom-
men werden. Dazu zählen das Festlegen
der fachlichen Anforderungen an Vorstands-
mitglieder sowie die Entwicklung von Stra-
tegien zur Gewinnung neuer Mitstreiter
und die rechtzeitige Einführung in die Vor-
standsarbeit. Auch das Einbinden externer
Berater sowie ein Erfahrungsaustausch vor
Ort sind in Betracht zu ziehen. 
Die Besetzungsproblematik bei Vereinsvor-
ständen führt aber nicht nur zu Handlungs-
bedarf bei den Organisationen selbst, sondern
auch im politischem Raum. Dies ist dann der
Fall, wenn die Leistungen und Potenziale des
freiwilligen Engagements politisch stärker in
den Blick gerückt werden sollen. Die Gewin-
nung und Qualifizierung von Freiwilligen für
ehrenamtliche Vorstandsämter bedarf einer
stärkeren öffentlichen Wahrnehmung sowie
lokaler, vereinsübergreifender Unterstüt-
zungsangebote. 
Gefragt sind hier vor allem Akteure der so ge-
nannten Engagement fördernden Infrastruk-
tur. Für Freiwilligenagenturen und Bürgerstif-
tungen wäre das Thema Vorstandsbildung
und Vorstandsentwicklung ein genuines Tä-
tigkeits- und Beratungsfeld. Auch kommuna-
le Stabsstellen und Referate für bürger-
schaftliches Engagement könnten sich aktiv
dieser Thematik annehmen. Damit würde es
zu solchen Zuspitzungen, wie sie am Beispiel
der beiden Vereine in Münster beschrieben
wurden, gar nicht erst kommen. �

rung der engagierten Führungspersonen
führen. 

AUFSCHIEBEN STATT LÖSEN

Vielen Vereinen ist durchaus bewusst, dass
irgendwann Neubesetzungen anstehen,
dass Vorstandsarbeit erlernt werden muss
und ein schrittweises Heranführen durch
Übernahme kleinerer Verantwortungsbe-
reiche wünschenswert ist. Insgesamt wird die
Besetzungsproblematik jedoch eher ver-
drängt. Die befragten Vereine machen sich
nur wenig Gedanken über Nachwuchsförde-
rung im Bereich des Vorstandes. 
Auch wissen sie nicht, wo sie ansetzen kön-
nen: „Also ich muss ganz klar sagen, dass wir
da wenig machen und wir da eher ein biss-
chen auf das Gute hoffen und denken, dass
der Vorstand das noch eine Weile weiter
macht. [...] Wir versuchen mit den drei Vorstän-
den zu leben, die wir haben. Nachwuchsför-
derung läuft […] noch wenig bei uns“. 
Diese Aussage aus den Interviews veran-
schaulicht den typischen „Auf die lange Bank
schieben“-Mechanismus im Umgang mit der
Vorstandsneubesetzung. Diese wird viel zu
häufig dem Zufall überlassen oder so lange auf-
geschoben, dass Personen mitunter kurzfris-
tig überredet werden müssen. So entstehen
„ad-hoc-Vorstände“, die sich später möglicher-
weise als ungeeignete Besetzung erweisen.

QUALIFIZIERUNG NÖTIG

Insgesamt sind in Deutschland mehr als
550.000 Vereine in den Vereinsregistern ein-
getragen. Jährlich kommen rund 15.000 neu
hinzu. Vereine sind damit die zentralen Or-
ganisationen für die Bindung und Aktivierung
bürgerschaftlichen Engagements. Für dessen
Weiterentwicklung und Verstetigung ist die
systematische Auseinandersetzung mit eh-
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Besetzungs- und Qualifikationsprobleme nach Tätigkeitsbereichen
Angaben in Prozent

Schwierigkeiten, Ämter im Aufgabenfelder nicht durch quali-
Vorstand neu zu bestzen fizierte Ehrenamtliche abzudecken 

Kultur 44 46

Sport 54 54

Freizeit und Traditionsvereine 54 22

Bildung und Forschung 37 23

Sozial- und Gesundheitswesen 53 51

sonstige Interessenvertretungen 
und Themenanwälte

46 41

Mittelwert 48 40
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derem in einem Gespräch mit den Kartellan-
ten geklärt werden, das aber erst nach Redak-
tionsschluss stattfand. Der Städte- und Ge-
meindebund NRW wird darüber berichten. 

ANSPRUCH AUF SCHADENSERSATZ 

Städte und Gemeinden sollten prüfen, ob in
den Verträgen zwischen 2001 und Mai 2009
für Kartellverstöße pauschalierte Schadens-
ersatzansprüche mit einem konkreten, aber
widerlegbaren Prozentsatz vereinbart wurden.
Hier wäre es Sache des Unternehmens, das Mit-
glied des Kartells war, einen niedrigeren Scha-
den nachzuweisen.
Unabhängig davon hat der Gesetzgeber den
Geschädigten die Durchsetzung von Schadens-

m 10.02.2011 wies das Bundeskartell-
amt in einer Pressemittlung darauf

hin, dass es gegen drei Unternehmen, welche
Feuerwehrfahrzeuge herstellen, wegen Kar-
tellabsprachen Bußgelder von insgesamt 20,5
Mio. Euro verhängt habe. Somit rücken kom-
munale Schadensersatzansprüche aufgrund
des Kaufs von Feuerwehrfahrzeugen - Lösch-
gruppen- und Tankfahrzeuge sowie Rüstwa-
gen - in den Blick. 
Dies betrifft Fahrzeuge ab einem Gewicht von
7,5 Tonnen, angeschafft zwischen Januar 2001
und Mai 2009. Diese Ansprüche richten sich
gegen die Albert Ziegler GmbH & Co. KG, Gien-
gen, die Schlingmann GmbH & Co. KG, Dissen,
sowie die Rosenbauer Gruppe in Luckenwal-
de und Leonding/Österreich. 
Gegen ein viertes Unternehmen - Iveco Ma-
girus - wird derzeit noch ermittelt. In welchem
Umfang die kommunalen Spitzenverbände
Einsicht in die Bußgeldbescheide oder gene-
rell Akteneinsicht bekommen, hängt auch da-
von ab, ob die Kartellanten sich gegen diese
Einsicht gerichtlich wehren. Dies soll unter an-

Kommunen, die Feuerwehr-Fahrzeuge bei bestimmten Herstellern
gekauft haben, können von diesen wegen Kartellbildung 
und überhöhter Preise in der Regel Schadensersatz fordern 

Für das Löschfahrzeug
meist zu viel bezahlt

� Mehrere Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen haben seit 2001 Preise sowie Absatzquoten 
abgesprochen und damit die Käufer übervorteilt

Michael Becker ist 
Hauptreferent für Bauen 
und Vergabe beim Städte-
und Gemeindebund NRW
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ersatzansprüchen wegen eines Kartellver-
stoßes erleichtert. Wenn zwischen 2001 und
2009 Feuerwehrfahrzeuge ab 7,5 Tonnen Ge-
wicht bei den Kartellanten gekauft wurden, ist
eine wichtige Voraussetzung für den gesetz-
lichen Schadensersatzanspruch gegeben. So
steht für den Schadensersatzanspruch in die-
sem Fall das rechtswidrige Verhalten bereits
fest. 
Die Kartellanten müssen nach der Rechtspre-
chung die Vermutung widerlegen, dass ihr Kar-
tell keinen Schaden bei den Städten und Ge-
meinden angerichtet hat. Denn es besteht ei-
ne Vermutung, dass Kartelle zu überhöhten
Preisen führen. Wenn die Städte und Ge-
meinden sich vor der Auftragsvergabe dem
Markt geöffnet, also eine ordnungsgemäße
Vergabe durchgeführt haben, wird den Kartel-
lanten aus Sicht des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW dieser Nachweis - kein Schaden
durch das Kartell - nicht gelingen. Eine solche
Marktöffnung ist im Übrigen auch bei einer

freihändigen Vergabe gegeben, wenn mit
mindestens zwei der Kartellanten verhandelt
wurde (vgl. dazu § 3 Abs. 1 S. 3 VOL/A).
Nicht ausreichend sind nach der Rechtspre-
chung folgende Behauptungen von Kartellan-
ten:

• Arbeiten an der Grenze der Herstellungska-
pazität: Nur wenn alle Kartellanten zur sel-
ben Zeit dieses Problem hatten und sie dies
beweisen könnten, ist dies zulasten der Ge-
schädigten erheblich (vgl. KG Berlin, Urteil
vom 01.10.2009, 2 U 17/03 Kart)
• Die Behauptung, dass das Kartell mögli-
cherweise gar nicht umgesetzt wurde oder
lediglich zu Effektivitätsvorteilen geführt
hat, ist nicht ausreichend. Im Übrigen reicht
auch eine Mitursächlichkeit aus.
• Ein „Feuerwehrkartellant“ trägt nunmehr vor:
Jede Kommune muss je Vertrag die Ursäch-
lichkeit zwischen Kartellverstoß und Schaden
nachweisen. Das ist keine ausreichende Wi-
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Der Artikel fasst die Hauptaussagen eines
Vortrags des Verfassers anlässlich der Tagung
des Städte- und Gemeindebundes NRW am
14.03.2011 in Bad Sassendorf zusammen.
Der vollständige Vortrag sowie weitere In-
formationen zum Feuerwehrfahrzeug-Kar-
tell sind für StGB NRW-Mitgliedskommunen
im Mitgliederbereich des StGB NRW-Inter-
netangebotes unter der Rubrik „Fachinfo &
Service / Fachgebiete / Bauen und Vergabe“
abrufbar. Das Gespräch mit dem Bundeskar-
tellamt fand am 09.03.2011 unter Federfüh-
rung des DStGB in Berlin statt.
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derlegung der Vermutung. Schließlich han-
delt es sich um ein bundesweit agierendes
Kartell, das die Quoten auf zwei Stellen nach
dem Komma vereinbart und angepasst hat.

GESAMTSCHADEN SCHÄTZEN 

Die Schadenshöhe wird aller Voraussicht
nach nur auf Grundlage eines Gutachtens zu
ermitteln sein. Dabei wird man sich aus
Gründen der Praktikabilität, aber auch aus
Kostengründen wohl auf die Grundausstat-
tung bestimmter Fahrzeugtypen beschrän-
ken. Allein im Hinblick auf die Wiederherstel-
lung der Eignung für künftige Auftragsver-
gaben erwartet der Städte- und Gemeinde-
bund NRW eine Übernahme der Gutachten-
kosten durch die Kartellanten - und selbst-
redend auch den Schadensausgleich.
Bei dem gesetzlichen Schadensersatzan-
spruch haften die Kartellanten als Gesamt-
schuldner. Das bedeutet, dass man den An-
spruch auch gegenüber einem der Kartellan-
ten geltend machen kann, der nicht Vertrags-
partner ist. Das ist wichtig, wenn der eigene
Vertragspartner nicht in der Lage ist, den Scha-
den zu erstatten.
Für Schadensersatzansprüche aus den Jahren
2001 oder 2002 kann nicht ausgeschlossen
werden, dass diese bereits 2012 verjähren. Hier
muss die Gemeinde sicherstellen, dass die Ver-
jährung beispielsweise durch rechtzeitige
Klage gehemmt wird. Allerdings ist es mög-
lich, dass die Kartellanten hier einen Einrede-

verzicht erklären. Dies sollte Thema des Ge-
sprächs mit den Kartellanten sein.
Eine weitere Möglichkeit ist die Erklärung der
Aufrechnung. Dies kann infrage kommen,
wenn der Kartellant für eine andere Leistung
seinerseits einen Zahlungsanspruch gel-
tend macht. Auch wenn die genaue Schadens-
höhe derzeit noch nicht bekannt ist, so ist der
Anspruch dem Grunde nach entstanden.
Sollte das Unternehmen seinen Anspruch un-
gekürzt einklagen, muss aber zum Zeit-
punkt der Gerichtsentscheidung die Scha-
denshöhe und damit der Aufrechnungsbe-
trag feststehen. Je nach Höhe des „Einbehalts“
kann die Kommune dann obsiegen oder - kos-
tenpflichtig - unterliegen.

PREISPRÜFUNGSRECHT NUTZBAR? 

Unter welchen Voraussetzungen auch mittels
des Preisprüfungsrechts Erstattungsansprüche
für überteuerte Fahrzeuge geltend gemacht
werden können, wird derzeit von den zustän-
digen Preisprüfungsbehörden untersucht. 
Jedoch sind die nordrhein-westfälischen Preis-
prüfungsbehörden nicht zuständig, da die
Unternehmen nicht in NRW ihren Sitz haben. 
Hier gibt es derzeit im Hinblick auf „Amtshil-
fe“ Länder übergreifende Gespräche. Die
zuständigen Behörden der anderen Bun-
desländer sind hingegen personell nicht in
der Lage, umfassende Prüfungen für die
vielen Kommunen durchzuführen. Der Städ-
te- und Gemeindebund NRW wird über die
Ergebnisse dieser Gespräche berichten. 
Für diese Ansprüche besteht außerdem kei-
ne Gesamtschuldnerschaft. Eine vorläufige
Vollstreckung der Forderung ist derzeit eben-
falls nicht möglich. Allein eine große Anzahl
von Geschädigten erlaubt es nicht, bereits vor
einem rechtskräftigen Schadensersatzurteil
per so genanntem Arrest Vermögensgegen-
stände der Kartellanten zu pfänden.

PROZESSUALE BESONDERHEITEN

In Deutschland gibt es keine Sammelklage.
Allerdings kann eine Kommune Schadenser-
satzansprüche anderer Kommunen aufkau-
fen und sich abtreten lassen. Das kann die
Kosten eines Gerichtsverfahrens, die stets im
Voraus beglichen werden müssen, verringern.
Nach Maßgabe von § 60 Zivilprozessordnung
(ZPO) können so genannte Streitgenossenschaf-
ten gebildet werden. Gleichwohl führt jede
Kommune einen eigenständigen Prozess. Der
Städte- und Gemeindebund NRW selbst kann
nicht klagen. Denn er erfüllt nicht die Voraus-
setzungen des § 34a GWB i.V.m § 33 Abs. 2 GWB.

Unabhängig vom Streitwert sind hier stets die
Landgerichte zuständig. Dafür besteht ein An-
waltszwang. Es gibt für NRW je Bezirk des Ober-
landesgerichts nur ein zuständiges Landgericht.
Es handelt sich um die in Dortmund, Düssel-
dorf und Köln. Wenn alle betroffenen Kommu-
nen in NRW Klage erheben würden, führte dies
allein deshalb sicherlich zu langwierigen Ge-
richtsverfahren.

VERGLEICH - CHANCEN UND RISIKEN 

Ein Vergleich setzt ein „Geben“ und „Nehmen“
voraus. Sollten die Unternehmen zu einem
Vergleich bereit sein, wird dies bei einem „glo-
balen“ Vergleich nur zu einem pauschalier-
ten Schadensersatzanspruch führen. Der
vor Ort entstandene Schaden kann größer
oder kleiner sein. Unklar ist derzeit, unter wel-
chen Voraussetzungen die Unternehmen
einen solchen Vergleich überhaupt abschlie-
ßen würden. Dies sollte auch in dem Gespräch
mit den Kartellanten erörtert werden. Schließ-
lich müsste ein genaues Prozedere für einen
solchen Vergleich festgelegt werden.
Unabhängig davon kann der Verband die
Städte und Gemeinden nicht daran hin-
dern, ihre mitunter günstige Rechtsposition
eigenständig bereits jetzt geltend zu machen.
Dies mag allerdings die Bereitschaft der
Kartellanten zu einem umfassenden Vergleich
- soweit diese überhaupt vorhanden ist - un-
günstig beeinflussen.
Schließlich wird der Ausgang des Bußgeld-
verfahrens gegen die Firma Iveco Magirus von
erheblicher Bedeutung sein. Das Bußgeldver-
fahren des Bundeskartellamtes in Sachen
„Drehleiterwagenkartell“ lief noch bei Redak-
tionsschluss und war daher nicht Gegenstand
dieser Erörterungen. Auch über diese Entwick-
lungen wird unverzüglich berichtet. �
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Für Kartellverstöße sollten beim Einkauf
pauschalierte Schadensersatzverpflichtungen
- mit der Möglichkeit des Nachweises einer
abweichenden Schadenshöhe - vereinbart
werden. Dabei sollte der Prozentsatz nicht
zu niedrig angesetzt werden. Das Vergabe-
handbuch des Bundes (Ausgabe 2008,
Stand 2010, 635 Nr. 5) führt 15 Prozent der
Auftragssumme auf. Zudem sollten für Kar-
tellverstöße ebenfalls Rücktrittsrechte ver-
einbart werden. Schließlich sollte die gesetz-
liche Bindungswirkung des § 33 Abs. 4
GWB auch für diese vertraglichen Ansprüche
vereinbart werden. Eine sachgerechte Aus-
schreibung liegt daher im ureigensten Inte-
resse der Städte und Gemeinden.

� Kommunen, die in der Vergangenheit für
Feuerwehrfahrzeuge zu viel bezahlt haben,
können Schadensersatz fordern
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DIE PRÜFUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT: 

Feuerwehrbeschaffungskartell
und künftige Vergaben 
I. MILLIONENBUßGELD DES 
BUNDESKARTELLAMTS GEGEN 
HERSTELLER VON FEUERWEHR-
FAHRZEUGEN RECHTSKRÄFTIG

Das Bundeskartellamt hat am 10. Februar 2011
mittlerweile rechtskräftig gewordene Bußgelder
in einer Gesamthöhe von 20,5 Millionen Euro ge-
gen drei Hersteller von Feuerwehrlöschfahrzeu-
gen verhängt (Albert Ziegler GmbH & Co. KG,
Giengen an der Brenz; Schlingmann GmbH &
Co. KG, Dissen; Rosenbauer-Gruppe, Luckenwal-
de/ Leonding (Österreich)). Gegen den vierten
Hersteller Iveco/Magirus Brandschutztechnik
dauert das Verfahren voraussichtlich bis Som-
mer 2011 noch an. Die am Kartell beteiligten Un-
ternehmen haben nach Auskunft des Bundes-
kartellamts seit mindestens 2001 bis Mai 2009
verbotene Quotenabsprachen (Soll-Quoten) vor-
genommen. Dabei sind die kommunalen Aus-
schreibungen von Feuerwehrlöschfahrzeugen
in Deutschland untereinander aufgeteilt wor-
den. Die hiermit verbundenen Wettbewerbsein-
schränkungen beinhalten auch einen Verstoß
gegen vergaberechtliche Vorschriften. Folge ist
insbesondere, dass die vergaberechtliche Eig-
nung der Kartellanten in Form ihrer Zuverlässig-
keit in Frage gestellt ist. Städte und Gemein-
den als Beschaffer von Feuerwehrlöschfahrzeu-
gen sollten daher sowohl für laufende als auch
für zukünftige Vergabeverfahren prüfen, wie sie
die Zuverlässigkeit der Kartellanten bewerten.

II. WETTBEWERB TROTZ MARKT-
ABDECKUNG DER KARTELLANTEN 
GEWÄHRLEISTEN

Das Vergaberecht ist vom Prinzip des transpa-
renten Wettbewerbs (§§ 97 Abs. 1 GWB, 2 Abs. 1
VOL/A und 2 EG-VOL/A) und insbesondere der
Eignung der Unternehmen und damit auch de-
ren Zuverlässigkeit und Gesetzestreue geprägt
(§§ 97 Abs. 4 GWB, 2 Abs. 1, 6 Abs. 3 und 4, 16 Abs.
5 VOL/A sowie 2 Abs. 1, 6 Abs. 4 bis 6, 19 Abs. 4
und 5 EG-VOL/A). Dies beinhaltet, dass unzuver-
lässige Unternehmen nicht die Gewähr für eine
ordnungsgemäße Leistungserfüllung bieten.
Die Unzuverlässigkeit der drei Lieferanten von
Feuerwehrlöschfahrzeugen (Kartellanten) ist
für die Vergangenheit durch die rechtskräftigen
Bußgeldbescheide des Bundeskartellamtes be-
stätigt worden. Denn damit steht nicht nur das
kartellrechtswidrige Vorgehen der Unterneh-
men, sondern auch der damit gegebene Ver-
stoß gegen das Wettbewerbs- und damit das

Vergaberecht fest. Die Lieferanten haben durch
die über viele Jahre stattgefundene Absprache
„in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige,
wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen“
(s. § 16 Abs. 3 Buchstabe f VOL/A und § 19 Abs. 3
Buchstabe f EG-VOL/A). 
Trotz der damit für die Vergangenheit festge-
stellten Wettbewerbs- und Vergaberechtswid-
rigkeit des Verhaltens der Kartellanten liegt in
dem Feuerwehrbeschaffungskartell ein Sonder-
problem: Die vier Kartellanten (einschließlich
von Iveco/Magirus Brandschutztechnik, gegen
die das Verfahren noch läuft) decken auf der
Angebotsseite im Bereich der Feuerwehrlösch-
fahrzeuge nach Auskunft des Bundeskartellam-
tes ca. 90 % des Marktes ab. In dem weiteren
Bundeskartellamtsverfahren gegen die Herstel-
ler von Feuerwehrlöschfahrzeugen mit „Drehlei-
tern“ (Iveco/Magirus und Metz Aerials GmbH &
Co. KG), bei dem das Verfahren wegen einer
Selbstanzeige der Firma Metz kurz vor dem Ab-
schluss steht, decken diese zwei Lieferanten
nach Auskunft des Bundeskartellamtes sogar
nahezu 100 % des Marktes ab. Würde man da-
her „kategorisch“ alle Kartellanten wegen ihres
umfassenden Fehlverhaltens in der Vergangen-
heit aus laufenden oder auch aus künftigen Ver-
gabeverfahren von Kommunen ausschließen,
wäre ebenfalls der Wettbewerb beeinträchtigt.
Folge wäre, dass dann entweder überhaupt kein
Unternehmen mehr ein wertbares Angebot ab-
geben könnte oder aber ggf. ein verbliebener
„sauberer Bieter“ alleine die Preise bestimmen
könnte. Insoweit steht der Ausschluss eines prin-
zipiell leistungsfähigen, aber in der Vergangen-
heit unzuverlässigen Unternehmens in einem
Spannungsverhältnis zum vergaberechtlichen
Wettbewerbsprinzip. Denn durch einen ausrei-
chenden Bieterwettbewerb soll gerade die Ver-
gabe eines kommunalen Auftrags zu den wirt-
schaftlichsten Konditionen gewährleistet wer-
den. Grundsätzlich müssen daher Städte und
Gemeinden stets ein Interesse daran haben,
dass sich möglichst viele Bieter einem Wettbe-

werb stellen. Dies beinhaltet, dass ein Aus-
schluss eines unzuverlässigen Unternehmens
zwar immer vergaberechtlich geprüft werden
muss; umgekehrt müssen Städte und Gemein-
den den Unternehmen zur Gewährleistung ei-
nes breiten Wettbewerbs aber auch die Möglich-
keit zur Wiederherstellung einer in der Vergan-
genheit nicht vorhandenen Zuverlässigkeit und
damit der „Selbstreinigung“ geben.

III. ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG ALS 
TEIL DER EIGNUNGSPRÜFUNG

1. Grundsätzliches zur Eignungsprüfung

Die Eignung der Bieter beinhaltet die drei Krite-
rien „Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit“ (s. §§ 2 Abs. 1 VOL/A sowie 2 Abs. 1 EG-
VOL/A). Bei europaweiten Vergaben (ab 193.000
Euro ohne Umsatzsteuer) kommt als zusätzli-
ches Kriterium die „Gesetzestreue“ (§ 97 Abs. 4
S. 1 GWB) hinzu, die aber im Grundsatz gegen-
über der Zuverlässigkeit keine eigenständige
Bedeutung hat. Mit dem durch das Bundeskar-
tellamt rechtskräftig festgestellten Kartellrechts-
verstoß ist von den drei klassischen Eignungskri-
terien die „(Un-)Zuverlässigkeit“ berührt. Diese
Unzuverlässigkeit ist durch den rechtskräftigen
Bußgeldbescheid des Bundeskartellamtes für
die Vergangenheit festgestellt worden.

2. Vergaberechtliche Stellschrauben 
für die Eignungs- und Zuverlässigkeits-
prüfung

Für Städte und Gemeinden als Auftraggeber
von Feuerwehrlöschfahrzeugen gibt es in lau-
fenden bzw. künftigen Vergabeverfahren fol-
gende „Stellschrauben“ für die Abverlangung
und Prüfung von Eignungs- und Zuverlässig-
keitsnachweisen:

- Hinweis auf die Eignungskriterien in der Verga-
bebekanntmachung (§§ 12 Abs. 2 Buchstabe l
VOL/A, 15 Abs. 1 EG-VOL/A i. V. m. dem dort er-
wähnten EG-Formular)
- Hinweis auf die Eignungskriterien in den Ver-
gabeunterlagen (§ 8 Abs. 1 und 3 i. V. m. 12 Abs.
3 VOL/A, §§ 9 Abs. 1 i. V. m. 15 Abs. 1 EG-VOL/A)
und insbesondere hier in der Leistungsbe-
schreibung der Kommunen im Hinblick auf die
Angabe von Mindestanforderungen (Mindest-
standards) 
- Erbringung der Eignungsnachweise von den
Teilnehmern am Wettbewerb (§ 6 Abs. 5 Buch-
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stabe c VOL/A, § 6 Abs. 4 bis 6 EG-VOL/A)
- Eignungsprüfung im Rahmen der Prüfung und
Wertung der Angebote (§§ 16 Abs. 3 Buchstabe
f sowie Abs. 4 und 5 VOL/A und § 19 Abs. 3
Buchstabe f sowie Abs. 4 und 5 EG-VOL/A).

3. Eignungs- und Zuverlässig-
keitsprüfung: Kernpunkt im 
Vergabeverfahren

Die Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung ist
ein Kernpunkt im Vergabeverfahren. Nur so wird
gewährleistet, dass der Auftraggeber den Zu-
schlag und damit den Vertrag auch mit einem
Bieter abschließt, der die Gewähr für eine umfas-
sende und ordnungsgemäße Erfüllung der aus-
geschriebenen Leistungen bietet. Anders als bei
den „angebotsbezogenen Zuschlagskriterien“
handelt es sich bei der Eignungs- und Zuverläs-
sigkeitsprüfung um einen „unternehmensbe-
zogenen Check“ durch den Auftraggeber. Aus
den vom Auftraggeber gegenüber den Unter-
nehmen in der Bekanntmachung und den Ver-
gabeunterlagen geforderten Eignungs- und Zu-
verlässigkeitsnachweisen beurteilt die Kommu-
ne i. S. einer Prognose die (Eignungs-)Qualität
der Unternehmen in Bezug auf den konkret zu
vergebenden Auftrag. 

4. Beurteilungsspielraum des 
Auftraggebers

Der Auftraggeber hat bei der Festlegung der
konkreten Eignungs- und Zuverlässigkeitskrite-
rien einen Beurteilungsspielraum. Dieser Beur-
teilungsspielraum erstreckt sich auch darauf,
dass Nachprüfungsinstanzen (Vergabekam-
mern etc.) die Eignungsbeurteilung des Auf-
traggebers nur eingeschränkt kontrollieren kön-
nen. Die Kontrolle der Nachprüfungsinstanzen
bezieht sich grundsätzlich nur darauf, ob der
Auftraggeber

- das vorgeschriebene Verfahren eingehalten,
- den vollständigen Sachverhalt zugrunde ge-
legt,
- keine sachwidrigen Erwägungen angestellt
und
- seinen Beurteilungsspielraum zutreffend ange-
wandt hat (vgl. OLG Düsseldorf, IBR 2010, 648).

Grundsätzlich billigt die Rechtsprechung dem
Auftraggeber auch zu, die Bieterangaben nur
„in zumutbarem Umfang“ zu überprüfen (siehe
OLG Düsseldorf, VergabeR 2010, 487: „Berliner
Schoss“). Hinzu kommt eine wichtige Unter-
scheidung: Während bei den Eignungskriterien
der Leistungsfähigkeit und Fachkunde sich ein
Unternehmen insbesondere als Mitglied einer
Bietergemeinschaft zum Nachweis der Eignung
auch der Fähigkeiten anderer Unternehmen be-
dienen kann (siehe § 7 Abs. 9 EG-VOL/A), gilt
dies bei der Zuverlässigkeit nicht. Mit anderen
Worten kann eine existierende Unzuverlässig-
keit eines Unternehmens nicht dadurch „ge-

heilt“ werden, dass es auf ein mit ihm gemein-
sam im Verbund anbietendes und anders „zuver-
lässiges“ Unternehmen verweist. Insoweit infi-
ziert die bestehende „Unzuverlässigkeit“ eines
Unternehmens bei einer Bietergemeinschaft
stets die anderen Bieter mit. Auch kann eine
100%-ige Tochter eines Kartellanten als Mut-
terunternehmen dann ebenfalls als potentiell
unzuverlässig gelten, wenn die Einflussnahme
des Mutterunternehmens auf die Tochter um-
fassend ist: Dies kann etwa bei einer Personen-
gleichheit der Geschäftsführung der Fall sein
(VK Niedersachsen, Beschluss vom 24.03.2011 –
VgK-04/2011 (noch nicht rechtskräftig) auch un-
ter Verweis auf OLG Celle, Urteil vom 26.11.1998
– Az.: 14 U 283/97).

5. Zeitpunkt und Stelle zur Angabe der
Zuverlässigkeitsnachweise

Kommunen müssen darauf achten, dass sie den
Zeitpunkt und die Stelle zur Veröffentlichung
der Eignungs- und Zuverlässigkeitsnachweise
sachgerecht bestimmen. Voraussetzung ist zu-
nächst, dass die Abforderung der Eignungs- und
Zuverlässigkeitsnachweise durch den Auftragge-
ber mit klarem und unzweideutigem Inhalt er-
folgt. Auch darf bei der Angabe in der Bekannt-
machung einerseits und der Angabe in den Ver-
gabeunterlagen andererseits kein Widerspruch
zwischen den Eignungsvorgaben bestehen. Im
Übrigen gilt im Hinblick auf die Stelle der Veröf-
fentlichung Folgendes:

- In der Vergabebekanntmachung hat eine An-
gabe zu den Eignungs- und Zuverlässigkeits-
nachweisen durch den Auftraggeber bei allen
Verfahren mit vorheriger Veröffentlichung
stattzufinden. Dies betrifft also bei EU-Verga-
ben Offene Verfahren, Nichtoffene Verfahren
sowie Verhandlungsverfahren mit vorherigem
Teilnahmewettbewerb und bei nationalen Ver-
gaben die Öffentlichen Ausschreibungen und
Beschränkten Ausschreibungen mit vorheri-
gem Teilnahmewettbewerb. Beim Teilnahme-
wettbewerb muss der Auftraggeber bereits in
der Bekanntmachung die Vorlage der Zuverläs-
sigkeitsnachweise zusammen mit dem Teil-
nahmeantrag vorgeben.
- In den Vergabeunterlagen erfolgt „nur“ eine
Wiederholung sowie eine Konkretisierung (Bei-
spiel: Mindestanforderungen und Mindest-
standards in der Leistungsbeschreibung und
Angabe der konkret erforderlichen „Selbstrei-
nigungsmaßnahmen“) der Zuverlässigkeits-
nachweise sowie gegebenenfalls die Angabe
des konkreten Zeitpunkts ihrer Einreichung. 

6. Inhalt der abzufordernden 
Zuverlässigkeitserklärungen für 
künftige Vergabeerfahren

Soweit dies nicht schon in Vergabebekanntma-
chungen und bereits existierenden Vergabeun-
terlagen der Kommunen erfolgt ist, sollten die

Städte und Gemeinden gerade angesichts der
„Erkenntnisse“ aus dem Feuerwehrbeschaf-
fungskartell zumindest für zukünftige Verga-
ben Schlüsse ziehen. Diese betreffen zum einen
spezielle Vorgaben an die Zuverlässigkeitsnach-
weise (Beispiel: Mindeststandards) in der Be-
kanntmachung, den Vergabeunterlagen und
der Leistungsbeschreibung kommunaler Aus-
schreibungen. Zum anderen sind in den verga-
berechtlichen Vorgaben der Kommunen auch
Folgerungen aus einem potentiellen Wettbe-
werbsverstoß von Bewerbern und Bietern aufzu-
führen. Empfehlenswert können insoweit fol-
gende Vorgaben in der Vergabebekanntma-
chung bzw. in den Vergabeunterlagen sein:

- „15-%-ige pauschalierte Schadensersatzklau-
sel“ in Anknüpfung an das Vergabehandbuch
des Bundes (VHB Bund, Ausgabe 2008, Stand
2010, 635 Nr. 5). Diese Klausel kann in Anknüp-
fung an die Bundesregelung zum Zwecke eines
erleichterten Nachweises eines Schadens auf-
grund einer wettbewerbswidrigen Abrede wie
folgt lauten:
- „Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Ver-
gabe nachweislich eine Abrede getroffen hat,
die eine unzulässige Wettbewerbsbeschrän-
kung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssum-
me an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn,
dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewie-
sen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag ge-
kündigt wird oder bereits erfüllt ist.“

- Bei einer derartigen Klausel sind die Leistungs-
erbringer im Falle eines festgestellten Kartell-
rechts- und Vergaberechtsverstoßes in der
Bringschuld. Sie müssen im Einzelfall darlegen
und beweisen, dass ggf. ein geringerer Schaden
eingetreten ist.

- Hinweis auf eine vorbehaltene Preisprüfung
der Angebote nach der Verordnung PR Nr.
30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträ-
gen: 
- Gemäß § 4 VO PR Nr. 30/53 dieser für Vertrags-
verhältnisse zwischen einem öffentlichen Auf-
traggeber und einem Auftragnehmer gelten-
den Verordnung dürfen für marktgängige Leis-
tungen die im Verkehr üblichen und preis-
rechtlich zulässigen Preise nicht überschrit-
ten werden. Eine Marktpreisbildung liegt nach
§ 5 Abs. 2 Ziffer 2 der VO nicht vor, wenn der
Wettbewerb auf der Anbieterseite beschränkt
ist und hierdurch die Preisbildung nicht uner-
heblich beeinflusst wird. Ist zu erwarten, dass
ein Marktpreis zustande kommt, darf die Ver-
gabestelle – anders als sonst – nicht die Abga-
be eines Angebots zum Selbstkostenpreis ver-
langen und auch nicht die Vorlage einer
Selbstkostenpreiskalkulation bei der Ange-
botsabgabe fordern, um sich die Entscheidung
darüber vorzubehalten, ob von einem Markt-
preis ausgegangen werden kann;
- Bietererklärung / Zusicherung seiner Zuver-
lässigkeit: 

6-32_StGRat_5_11_ok_2010  15.04.11  10:42  Seite 32



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2011 33

- Sachgerecht ist es, dass die Kommunen sich als
Auftraggeber von ihnen einheitlich vorformu-
lierte und von den Bewerbern und Bietern ab-
verlangte sowie von diesen unterschriebene
Erklärungen mit der Zusicherung ihrer Zuver-
lässigkeit bzw. mit Angaben zu wettbewerbs-
beschränkenden Absprachen geben lassen.
Diese Erklärungen müssen den Erfordernissen
der Eindeutigkeit und Klarheit genügen. Sie
sollten zusammengefasst insbesondere fol-
gende Aussagen des Bewerbers/Bieters ent-
halten:

- • Zusicherung, dass der betreffende Bewer-
ber/Bieter in den letzten Jahren (Bsp.: 10 Jah-
ren) an keinerlei wettbewerbsbeschränken-
den Absprachen bei Vergaben über Feuer-
wehrlöschfahrzeuge etc. beteiligt war.

- • Zusicherung, dass der Bewerber/Bieter im
aktuellen Vergabeverfahren keine wettbe-
werbswidrige Absprache bzw. Handlung vor-
genommen hat.

- • Erklärung, dass der Bewerber/Bieter bei wett-
bewerbsbeschränkenden Absprachen in der
Vergangenheit beteiligt war.

- • Soweit in der Vergangenheit ein wettbe-
werbsschädigendes Verhalten von den be-
treffenden Bewerbern/Bietern begangen
wurde, erklärt das Unternehmen, aktuell fol-
gende „Selbstreinigungsmaßnahmen“ vor-
genommen zu haben (Konkrete Aufführung
ggf. auf separatem Beiblatt).

IV. AUSSCHLUSS DER KARTELLANTEN IN
LAUFENDEN VERGABEVERFAHREN?

Bei laufenden Vergabeverfahren über Feuer-
wehrlöschfahrzeuge, in denen die Kartellanten
als Bewerber oder Bieter auftreten, ist im Rah-
men der erforderlichen Zuverlässigkeitsprüfung
zwischen einem zwingenden (Muss-)Ausschluss
und einen fakultativen (Kann-)Ausschluss zu
unterscheiden:

1. Kein zwingender („Muss“-)Ausschluss
wegen der für die Vergangenheit 
festgestellten Kartellrechtsverstöße

Einen (Muss-)Ausschluss der Kartellanten we-
gen der vom Bundeskartellamt mit rechtskräf-
tigem Bußgeldbescheid für die Vergangenheit
festgestellten Kartellrechts- und Vergaberechts-
verstöße (wettbewerbswidrige Absprachen)
sieht das Vergaberecht nicht vor. § 6 Abs. 4 Buch-
stabe c EG-VOL/A beinhaltet zwar einen zwin-
genden Ausschluss eines Unternehmens („ist“
auszuschließen) wegen Unzuverlässigkeit. Die-
ser Ausschluss ist jedoch an die Kenntnis des
Auftraggebers davon geknüpft, dass eine Person,
deren Verhalten dem Unternehmen zuzurech-
nen ist, rechtskräftig wegen § 263 des Strafge-
setzbuches (Betrug) verurteilt ist, soweit sich
die Straftat gegen den Haushalt der Europäi-
schen Gemeinschaften oder gegen Haushalte
richtet, die von den Europäischen Gemeinschaf-

ten oder in deren Auftrag verwaltet werden.
Dieser Tatbestand ist bei den Kartellanten er-
sichtlich nicht gegeben. 
Ein zwingender (Muss-)Ausschluss der Kartel-
lanten ergibt sich auch nicht aufgrund von
Eintragungen in sogenannten Korruptionsre-
gistern, die in einzelnen Ländern (Beispiel:
Nordrhein-Westfalen, Hessen) bei der Finanz-
verwaltung (Finanzministerium, Oberfinanz-
direktion) geführt werden. Auch wenn die Kar-
tellanten aufgrund der in Hessen eingeleiteten
Anhörung als unzuverlässig gelten, hat dies
auch in Hessen 
keinen Zwangsausschluss der Unternehmen
in Vergabeverfahren der Kommunen zur Folge.
Denn gerade in Hessen hat eine Eintragung in
ein derartiges Register für die Städte und Ge-
meinden „nur“ empfehlenden Charakter. Eine
Verpflichtung zum Ausschluss ist daher hiermit
nicht verbunden.

2. Zwingender („Muss“-)Ausschluss 
wegen aktuell stattgefundener 
Wettbewerbsbeschränkungen

Ein zwingender Ausschluss vom Vergabeverfah-
ren im Rahmen der Prüfung und Wertung der
Angebote (Muss-)Ausschluss hat jedoch dann
stattzufinden, wenn Bieter aktuell und in Bezug
auf die „konkrete Vergabe“ eine unzulässige und
wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen
haben (§ 16 Abs. 3 Buchstabe f VOL/A und § 19
Abs. 3 Buchstabe f EG-VOL/A). In einem solchen
nachgewiesenen Fall begeht ein Bieter einen ge-
gen die Grundprinzipien des Vergaberechts und
somit des Wettbewerbs, der Gleichbehandlung
und der Transparenz (s. § 97 Abs. 1 und 2 GWB) ge-
richteten Verstoß. Dieser führt zwingend, d.h.
ohne dass der Auftraggeber noch ein Ermessen
hat, zu seinem Ausschluss. Ein solches Fehlverhal-
ten der Kartellanten kann jedoch für aktuell lau-
fende Vergabeverfahren nicht ohne weiteres an-
genommen und unterstellt werden. Insoweit
muss deutlich zwischen dem für die Vergangen-
heit (2001-2009) durch rechtskräftigen Bußgeld-
bescheid des Bundeskartellamtes festgestellten
kartell- und vergaberechtswidrigen Verhalten
der Unternehmen und deren aktuellem Verhal-
ten unterschieden werden.

3.  Fakultativer („Kann“-)Ausschluss vom
Vergabeverfahren

Nach § 6 Abs. 5 Buchstabe c VOL/A sowie § 6
Abs. 6 Buchstabe c EG-VOL/A „können Bewer-
ber von der Teilnahme am Wettbewerb ausge-
schlossen werden, die nachweislich eine schwe-
re Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverläs-
sigkeit als Bewerber in Frage stellt“. Bei dem Be-
griff „schwere Verfehlung“ handelt es sich um ei-
nen unbestimmten Rechtsbegriff, den die Verga-
bestelle sachgerecht auszufüllen hat (VK Nie-
dersachsen, Beschluss vom 24.03.2011 – VgK-
04/2011). Eine schwere Verfehlung liegt immer
dann vor, wenn das zur Vertragsdurchführung

notwendige  Vertrauensverhältnis zwischen Auf-
traggeber und Unternehmen schwerwiegend
gestört wird (VK Brandenburg, Beschluss vom
17.12.2003 – VK 71/03). Hierunter fallen insbeson-
dere schwere Rechtsverstöße, die geeignet sind,
die Zuverlässigkeit eines Unternehmens grund-
legend in Frage zu stellen. Diese liegen nicht nur
bei Verstößen gegen Bestimmungen des Straf-
und Ordnungswidrigkeitsrechts vor. Sie sind auch
bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht und
bei unzulässigen Preisabsprachen gegeben (Ku-
lartz/Marx/ Portz/Prieß, Kommentar zur VOL/A,
2. Auflage, § 6 EG-VOL/A Rn. 103 f.). Im Wettbe-
werbsrecht reicht insoweit als „nachweisliche“
Verfehlung ein bestandskräftiger Bußgeldbe-
scheid, wie ihn das Bundeskartellamt erlassen
hat, aus. Auch muss wegen der mehrjährigen
Dauer und des Umfangs (gezielte wettbewerbs-
widrige Absprachen sowohl auf Ebene der Ge-
schäftsleitung als auch der Vertriebsleiter) davon
ausgegangen werden, dass die Verfehlung der
Lieferanten der Feuerwehrlöschfahrzeuge i. S. d.
Vergaberechts schwerwiegend war.
Aufgrund des „Kann“-Ausschusses vom Wettbe-
werb ist jedoch gerade bei einer für die Vergan-
genheit festgestellten schweren Verfehlung
stets vom Auftraggeber im Einzelfall zu prüfen,
ob auch im laufenden Vergabeverfahren diese
für die Vergangenheit nachgewiesene schwere
Verfehlung noch fortdauert. Bei der Gesamt-
prüfung der Zuverlässigkeit hat der Auftragge-
ber einen Beurteilungsspielraum, den er im Hin-
blick auf den zu vergebenden Auftrag i. S. einer
Prognoseentscheidung auszuüben hat. Diese
Beurteilung muss insbesondere die Prüfung um-
fassen, ob die Kartellanten ihre in der Vergan-
genheit rechtskräftig festgestellte Unzuverläs-
sigkeit, etwa durch Wechsel des Personals bzw.
durch sonstige und ausreichende „Selbstreini-
gungsmaßnahmen“, konkret, glaubhaft und
nachweisbar wieder hergestellt haben. Bloße
Aussagen, Behauptungen und Presseerklärun-
gen der Kartellanten, etwa über neue Verhal-
tensmaßnahmen (Verhaltenskodex), reichen
hierzu keinesfalls aus. Im vorliegenden Fall be-
ruhten die schwerwiegenden Verfehlungen der
Kartellanten auf der Grundlage des vom Bun-
deskartellamt festgestellten Sachverhalts nicht
auf isolierten Handlungen etwa nur eines einzel-
nen Mitarbeiters der jeweiligen Unternehmen.
Vielmehr lag den Verstößen eine zielgerichtete
Gesamtstruktur zugrunde, die die „wettbe-
werbsbegrenzenden Maßnahmen“ der Unter-
nehmen in dieser Dauer und Schwere erst be-
gründen konnte. Folge ist, dass bei einer nachzu-
weisenden „Selbstreinigung“ durch die Kartel-
lanten von diesen nicht nur personelle, sondern
auch strukturell-organisatorische Maßnahmen
belegt werden müssen. 

V. MÖGLICHE „SELBSTREINIGUNGS-MAß-
NAHMEN“ DER KARTELLANTEN

Ein Kartellant darf daher im Rahmen konkreter
Vergabeverfahren nicht nur „Selbstreinigungs-
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maßnahmen“, etwa in Hochglanzbroschüren
oder Presseerklärungen, behaupten. Er muss
diese gegenüber dem Auftraggeber auch kon-
kret nachweisen (Bringschuld). Dies kann im
Einzelfall dazu führen, dass der Auftraggeber
trotz dieser Nachweise und Belege noch eine An-
hörung des Unternehmens für erforderlich hält,
um sich vom Sachverhalt der „Selbstreinigung“
tatsächlich zu überzeugen. Hieran anschließend
kann er ggf. differenzierte Aussagen im Hinblick
auf die jeweilige Eignung (Zuverlässigkeit) der
Bewerber und Bieter machen. Wegen der
Schwierigkeit des Nachweises im Einzelfall kann
es sinnvoll sein, die „Selbstreinigungsmaßnah-
men“ und damit die Eignung der Unternehmen
durch objektive und unabhängige Stellen („TÜV“
bzw. Präqualifizierungsstellen) für alle Auftrag-
geber gemeinsam i. S. einer „Präqualifikation“
vorab prüfen und feststellen („zertifizieren“) zu
lassen.
Möglich wäre es im Extremfall auch, dass bei ak-
tuell laufenden Vergabeverfahren die Zuverläs-
sigkeit der Bewerber und Bieter, die allesamt
dem vom Bundeskartellamt festgestellten Kar-
tell angehörten, verneint werden muss. In die-
sem Fall einer insgesamt nicht nachgewiese-
nen Zuverlässigkeit aller Bieter kann dieser Tat-
bestand zur Aufhebung der Vergabe und zur
Neuvergabe unter Nachweis der Zuverlässig-
keit der Bewerber und Bieter („Selbstreinigungs-
maßnahmen“) führen. 
Gerade im Bereich der Feuerwehrbeschaffun-
gen kann es jedoch auch vorkommen, dass aus
dringlichen Gründen (Defekt eines Fahrzeugs
etc.) eine kurzfristige Neubeschaffung zwingend
erforderlich wird. In diesem Fall kommt eine ge-
rechtfertigte Freihändige Vergabe gemäß § 3
Abs. 5 Buchstabe g VOL/A bzw. ein Verhandlungs-
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß
§ 3 Abs. 4 Buchstabe d EG-VOL/A in Betracht. Ge-
rade wegen des begrenzten Anbietermarkts im
Bereich der Feuerwehrlöschfahrzeuge etc. muss
es dann aber zulässig sein, auch ein Unterneh-
men zu beauftragen, obwohl dieses noch nicht
abschließend seine „Selbstreinigungsmaßnah-
men“ nachgewiesen hat. Insoweit ist ohnehin zu
beachten, dass ein zu eingegrenzter Bewerber-
bzw. Bietermarkt etwa nur noch mit einem als
geeignet angesehenen und auch leistungsfähi-
gen Unternehmen (Bsp.: mögliche Insolvenz an-
derer) zu einer Wettbewerbsbeeinträchtigung
führen kann. Folge wäre, dass mangels eines
ausreichenden Bietermarkts keine wirtschaftli-
chen Vergaben mehr möglich sind.
Im Übrigen können zur Wiederherstellung der
Zuverlässigkeit („Selbstreinigung“) durch die
Kartellanten insbesondere folgende Maßnah-
men und Nachweise, die erwarten lassen, dass
sich die begangenen Verstöße nicht wiederho-
len, in Betracht kommen:

- Personelle und strukturell-organisatorische
Maßnahmen
- Hochwertiges Kontrollwesen / Innere Revision
der Unternehmen

- Interne Haftungs- / Schadensersatzregelun-
gen der Unternehmen
- Schadensausgleich gegenüber Geschädigten
- Trennung administrativer und operativer Berei-
che
- Einsatz von Compliance-Beratern / Schulun-
gen / bindende Richtlinien / Verankerung in Ar-
beitsverträgen 
- Einsetzung externer Ombudsmänner / „Whist-
le Blowers“ 
- Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und
den Geschädigten.

Gerade im Hinblick auf diese möglichen „Selbst-
reinigungsmaßnahmen“ ist angesichts der Fest-
stellungen des Bundeskartellamtes und des per-
sonell sowie strukturell / organisatorischen Fehl-
verhaltens der Unternehmen darauf hinzuwei-
sen, dass neben der Vertriebsebene auch die
Leitungsebene an den wettbewerbswidrigen
Absprachen beteiligt war. Daher kann es bei den
personellen Maßnahmen zumindest aus Sicht
der Unternehmen schwierig sein, dass bezogen
auf die Leitung (Geschäftsführer/Vorstand) eine
Trennung und damit ein Verlust des bisher maß-
geblichen Einflusses vorgenommen wird. Eine
klare persönliche und organisatorische Tren-
nung müsste aber insbesondere beinhalten,
dass in der Folge nicht etwa ein Syndikatsvertrag
mit den „unzuverlässigen“ Personen geschlos-
sen wird. Ggf. kann die Lösung darin bestehen,
einen Treuhänder einzusetzen, der ohne die
Möglichkeit der Beeinflussung durch den Treu-
geber operiert.
Als wichtige Überprüfungsmaßnahmen einer
von den Kartellanten vorgenommenen „Selbst-
reinigung“ durch die Kommunen kommen in
Frage:

- Verifizierbare Nachweise der Unternehmen
und verbindlich unterschriebene Zuverlässig-
keitserklärungen (Formblätter), Einsicht in
die Urkalkulation der Anbieter
- Nachweise durch unabhängige Gutachter/
Positivzertifikate/Präqualifikation.

Im Übrigen ist zu beachten, dass unrichtige
und falsche Erklärungen der Unternehmen im
laufenden Verfahren zum Ausschluss dieser
Unternehmen wegen Unzuverlässigkeit führen
können. Auch sollte eine Kommune als Auf-
traggeber von Feuerwehrlöschfahrzeugen etc.
beachten, dass von einer „sauberen und zu-
verlässigen Firma“ ggf. Drittschutz gegen eine
rechtswidrig beabsichtigte Zuschlagserteilung
an ein nach wie vor unzuverlässiges Unter-
nehmen, das seine „Selbstreinigung“ in einem
aktuell laufenden Vergabeverfahren nicht ge-
nügend bewiesen und dargelegt hat, vor den
Nachprüfungsinstanzen (Vergabekammern,
Vergabesenate) geltend gemacht werden kann
(so aktuell: VK Niedersachsen, Beschluss vom
24.03.2011 – VgK-04/2011 für den Fall einer nicht
nachgewiesenen „Selbstreinigung“ einer
100%-igen Tochter des Mutterunternehmens

und Kartellanten).

VI. FAZIT 

Als vergaberechtliches Fazit aus dem vom Bun-
deskartellamt aufgedeckten Feuerwehrbe-
schaffungskartell lässt sich festhalten:

- Für die Vergangenheit ist ein Wettbewerbs-
und damit auch Vergaberechtsverstoß durch
die rechtskräftigen Bußgeldbescheide des
Bundeskartellamtes festgestellt. Damit ist
für die Vergangenheit auch eine nachweislich
schwere Verfehlung der Kartellanten im Ver-
gabewettbewerb als gegeben anzusehen.
- Dieser für die Vergangenheit festgestellte
Verstoß begründet keinen zwingenden
(„Muss“-)Ausschluss für laufende bzw. künf-
tige Vergabeverfahren.
- Ein zwingender („Muss“-)Ausschluss im Rah-
men der Prüfung und Wertung der Angebo-
te wäre jedoch bei Angeboten von Unterneh-
men gegeben, die in Bezug auf die konkrete
Vergabe eine unzulässige und wettbewerbs-
beschränkende Abrede getroffen haben.
- Im Übrigen ist im Hinblick auf die erforderli-
che Zuverlässigkeitsprüfung der Bewerber
und Bieter durch die Auftraggeber die Mög-
lichkeit eines „Kann“-Ausschlusses (Fakultati-
ver Ausschluss) der Kartellanten jeweils im
Einzelfall zu prüfen. Hier hat der Auftraggeber
einen nach pflichtgemäßem Ermessen auszu-
übenden Beurteilungsspielraum. Dieser setzt
immer eine Einzelfallbeurteilung voraus.
- Konkrete „Selbstreinigungsmaßnahmen“
sind von den Unternehmen i. S. einer Bring-
schuld gegenüber den Auftraggebern auf der
Grundlage der Vorgaben in der Vergabebe-
kanntmachung und den Vergabeunterlagen
glaubhaft nachzuweisen. Bloße Behauptun-
gen oder Presseerklärungen reichen hierzu
nicht aus.
- Zur Aufnahme in die Vergabebekanntma-
chung und die Vergabeunterlagen der Auf-
traggeber empfehlen sich neben konkreten
Zuverlässigkeitsvorgaben (Beispiel: Mindest-
standards) sogenannte „pauschalierte Scha-
densersatzklauseln“ in Höhe von 15 % sowie
auch der Vorbehalt einer Preisprüfung nach
der Verordnung PR Nr. 30/53.
- Bei der Durchführung von Vergabeverfahren
sind die Grundsätze des Wettbewerbs, der
Transparenz und der Gleichbehandlung auch
durch die Kommunen als Auftraggeber zu be-
achten. Diese beinhalten speziell bei einem
auf Auftraggeber- wie auf Anbieterseite „mo-
nopolartig ausgeformten Markt“ (Feuerwehr-
löschfahrzeuge) den Verzicht auf unzulässige
und den Wettbewerb einengende Produkt-
vorgaben des Auftraggebers. Auch muss eine
Freihändige Vergabe und eine damit verbun-
dene Begrenzung des Wettbewerbs für die
kommunalen Auftraggeber die absolute und
stets vergaberechtlich zu begründende Aus-
nahme sein. �
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BÜCHER

Praxis der Kommunal-
Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber
für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker
und der Bediensteten in Gemeinden, Städten und
Landkreisen; (Loseblattsammlung incl. 3 Online-
Zugänge, auch auf CD-ROM erhältlich). KOMMU-
NAL- UND SCHUL-VERLAG, 65026 Wiesbaden,
Postfach 3629, Tel. 0611-88086-10; Fax 0611-
88086-77; www.kommunalpraxis.de ; E-Mail: 
info@kommunalpraxis.de . Die vorliegende, nicht
einzeln erhältliche Lieferung enthält: 

430. Nachlieferung, Februar, März 2011, 63,70
Euro

K 30 NW - Allgemeines Polizei- und Ordnungs-
recht Nordrhein-Westfalen. Von Regierungsdi-
rektor Günter Haurand, Dozent für Polizei- und
Verwaltungsrecht. Der Beitrag wurde aktuali-
siert, wobei die jüngste Rechtsprechung und
Literatur berücksichtigt wurde. Die im Anhang
abgedruckten Aufbauschemata wurden auf
den neuesten Stand gebracht. Neu hinzu
kommt als Anhang 1 ein Glossar mit kurzen
Definitionen und Erläuterungen zu wichtigen
Begriffen.

L 11 NW - Wassergesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen. Von Hauptreferent für Umweltrecht
beim StGB NRW und Geschäftsführer der Kom-
munal- und Abwasserberatung NRW GmbH Dr.
jur. Peter Queitsch, Rechtsanwältin bei der Kom-
munal- und Abwasserberatung NRW GmbH
Claudia Koll-Sarfeld und Rechtsanwältin bei
der Kommunal- und Abwasserberatung NRW
GmbH Viola Wallbaum. Mit dieser Lieferung
wird die Aktualisierung der Kommentierung
im Hinblick auf das neue WHG und das so ge-
nannte Vorschaltgesetz abgeschlossen. Sie ent-
hält neben den Bestimmungen zur Gewässer-
unterhaltung u.a. die Regelungen zum Gewäs-
serausbau, zur Sicherung des Hochwasserab-
flusses und zur Gewässeraufsicht. Das neue
Wasserhaushaltsgesetz wurde in den Anhang
aufgenommen.

L 17 - Kommunale Sparkassen - Verfassung und
Organisation. Prof. Dr. jur. Hans-Günter Henne-
ke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
Deutschen Landkreistages, Vizepräsident des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Ho-
norarprofessor an der Universität Osnabrück.
Der neue Beitrag befasst sich mit der Privatisie-
rungs- und Rechtsreformdebatte, der Stammka-
pitalbildung, dem Thema vertikale Fusionen
zwischen Landesbanken und Sparkassen und
den europarechtsbezogenen Streitigkeiten und
insbesondere mit der Einbettung kommuna-
ler Sparkassen in das verfassungsrechtliche und
kommunalrechtliche Gefüge öffentlicher Auf-
gabenwahrnehmung.

431. Nachlieferung, März 2011, 63,70 Euro

E 4a NW - Kommunalabgabengesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Von Claus
Hamacher, M. Jur. Beigeordneter für Finanzen
beim Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen, Edgar Lenz, Verwaltungsfachwirt, be-
trieblicher Fachwirt, Komm. Dipl. Stabsstelle
Rechtsberatung der Stadt Monheim am Rhein,
Dr. jur. Matthias Menzel, Hauptreferent beim
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len, Dr. jur. Peter Queitsch, Hauptreferent für Um-
weltrecht beim Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen, Käufmännischer Ge-
schäftsführer der Kommunal- und Abwasserbe-
ratung NRW GmbH, Ass. jur. Michael Rudersdorf,
Städt. Rechtsrat der Stadt Leverkusen, Dipl. Ver-
waltungswirt (FH), Dr. jur. M.A. Otmar Schnei-
der, Richter am Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen, Frank Stein, Ass. jur.,
Beigeordneter der Stadt Leverkusen, Roland Tho-
mas, Ass. jur. und Hauptreferent für Wirtschaft
und Verkehr beim Städte und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen. Die Kommentierung der §§
6 und 10 wurde aktualisiert und ergänzt, neue
Rechtsprechung und Literatur wurden eingear-
beitet. Die Anhänge 6 (Muster-Satzung über die
Erhebung von Abwassergebühren, Kanalan-
schluss-Beiträgen und von Kostenersatz für
Grundstückanschlüsse), 15 (Entwässerungssat-
zung) und 16 (Mustersatzung für die Entsorgung
von Grundstücksentwässerungsanlagen) wur-
den auf den neuesten Stand gebracht. 

G 10 NW - Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfa-
len (LG). Von Ltd. Ministerialrat Dr. Frank Stoll-
mann und Rechtsanwalt Prof. Dr. Norbert Käm-
per. Die Lieferung berücksichtigt das (Vorschalt-)
Gesetz vom 16.3.2010 und stellt die neue Rechts-
lage innerhalb der erweiterten Einführung dar.
Die §§ 4, 4a und 5 wurden erstmals kommentiert.
Die Kommentierung der §§ 12 bis 12b wurde über-
arbeitet. Die Texte im Anhang wurden auf den
aktuellen Stand gebracht. Anhang III.2.19 (VV-
FFH) wurde entnommen, da er durch Fristablauf
außer Kraft getreten ist.
Az.: I/3wel/vO

Vergaberecht 
Von Pohlher/Lansen. Kommentar, 2011, Grund-
werk, 470 Seiten, Loseblattausgabe, ISBN 978-3-
8293-0884-7, 55 Euro inkl. Kunststoffordner

Das öffentliche Beschaffungs- und Vergaberecht
regelt die Vergabe von Bauleistungen, Lieferleis-
tungen sowie gewerblichen und freiberuflichen
Dienstleistungen durch den öffentlichen Auf-
traggeber. Das neue Erläuterungswerk bietet
mit den aktuellen Vergabevorschriften - ergänzt
durch VOB/B, VOL/B und die Richtlinien für Pla-
nungswettbewerbe - eine sichere Basis für die
Durchführung von Ausschreibungen.

Die für das innerstaatliche und das europawei-
te Ausschreibungsverfahren anzuwendenden
Vergabevorschriften (GWB, Vergabeverordnung,
Sektorenverordnung, VOB/A, VOL/A und VOF)
wurden erheblich verändert. Dies stellt den öf-
fentlichen Auftraggeber vor neue Herausfor-
derungen. Zu erwähnen sind dabei besonders
die

- Einschränkungen bei der Vereinbarung von Si-
cherheitsleistungen
- Erweiterungen der Wertungsmöglichkeiten bei
fehlenden Erklärungen und Preisen
- Freigrenzen für die Durchführung Beschränkter
Ausschreibungen und Freihändiger Vergaben
- Einheitliche Regelungen für Sektorenauftragge-
ber durch die Sektorenverordnung freier Wahl
der Vergabearten
- Anwendung sozialer, umweltbezogener und
innovativer Vergabekriterien und der Tariftreue
und Berücksichtigung mittelständischer Inte-
ressen bei europaweiten Ausschreibungen
- Einschränkung von Bieterrechten in Zusam-
menhang mit Nachprüfungsverfahren vor der
Vergabekammer und dem OLG.

Im Werk ergänzen praxisorientierte Kommen-
tierungen die Texte zu den Vergabevorschriften.
Beginnend mit der Kommentierung zur VOB/A,
in Kürze durch die Kommentierungen zu VOL/A
und VOF erweitert, werden anschließend die
Vorschriften des GWB, der VgV und der SektVO
kommentiert werden.
Az: II/1 608-00 be-ko

Kommentar zu BauGB und
BauNVO
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (BauNVO). Kommentare, 19. Nachlieferung,
Dezember 2010, 782 Seiten, 69 Euro, Gesamt-
werk 135 Euro

Ordner I: (BauGB) kommentiert von Ministerial-
rat Schaetzell
Neben der Aktualisierung des Gesetzestextes
wurden die Kommentierung zu den §§ 19 (Tei-
lung von Grundstücken), 24 (Allgemeines Vor-
kaufsrecht), 25 (Besonderes Vorkaufsrecht) und
26 (Ausschluss des Vorkaufsrechts) BauGB über-
arbeitet.
Ordner II: (BauNVO) kommentiert von Staatsse-
kretär a.D. Stange
Der Beitrag wurde neu bearbeitet, wobei der
Schwerpunkt auf die Verarbeitung der einschlä-
gigen Entscheidungen und Literatur gelegt wur-
de.
Az: II/1 620-00 be-ko

Laufbahnrecht des Landes
Nordrhein-Westfalen
Kommentar zur Laufbahnverordnung (LVO NRW),
nebst laufbahnrechtlichen Vorschriften für einzel-
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nen Euro zur Verfügung, um gesündere
Essgewohnheiten bei Schülerinnen und
Schülern zu fördern. Mit Abstand größ-
ter Nutznießer des Programms ist Italien
mit 18 Millionen Euro, gefolgt von
Deutschland, das wie in den Vorjahren elf
Millionen Euro erhält. Dicht dahinter fol-
gen Frankreich, Polen und Rumänien. Eini-

ge EU-Staaten wie Großbritan-
nien und Schweden nehmen
nicht an dem Programm teil.
Im Schuljahr 2009/10 haben
insgesamt knapp fünf Millio-
nen Schüler von dem EU-Pro-
gramm profitiert, das von den
Mitgliedstaaten mitfinanziert
werden muss.

Karlspreis für 
EZB-Präsident
Jean-Claude 
Trichet
Der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Jean-Claude Tri-

chet, erhält den Internationalen Karlspreis
zu Aachen. Mit Trichet ehre man einen
europäischen Staatsdiener, der sich in
schwieriger Zeit um den Zusammenhalt
der Währungsunion, die Stabilität des
Euro und die Bewahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit Europas herausragende
Verdienste erworben habe, so das Karls-
preisdirektorium. Die Auswirkungen der
Finanzkrise wären ohne Währungsunion
und Europäische Zentralbank weit dra-
matischer gewesen. Die Europäische Zen-
tralbank, allen voran Jean-Claude Trichet,
habe den 300 Millionen Bürgern der Euro-
zone bewiesen, dass sie auf ihre Währung
vertrauen können. Verliehen wird der Preis
am 2. Juni 2011 im Aachener Rathaus.

SEU-Projekttag an 
Schulen

Der diesjährige EU-Projekttag an Schu-
len findet im Rahmen der bundesweiten
Europawoche am 16. Mai 2011 statt. Abge-
ordnete des Europäischen Parlaments,
des Bundestages und der Landtage so-
wie Mitarbeiter der EU-Institutionen ge-
hen an diesem Tag an die Schulen, um
den Jugendlichen einen Einblick in den
europapolitischen Alltag zu geben. Mit
dem EU-Projekttag wird die unter deut-
scher EU-Ratspräsidentschaft 2007 be-

ne Beamtengruppen, von Regierungsdirektor Dr.
Ronald Rescher, NRW-Ministerium für Inneres und
Kommunales, und Dipl.-Verwaltungswirt Heinz D.
Tadday.
17. Ergänzungslieferung, Stand Januar 2011, 372
Seiten, 84 Euro, Loseblattausgabe, Grundwerk ca.
1080 Seiten, DIN A 5, im Ordner, 98 Euro bei Fort-
setzungsbezug (159 Euro bei Einzelbezug), ISBN
978-3-7922-0162-6, Verlag Reckinger, Siegburg

Die 17. Ergänzungslieferung (Stand Januar 2011)
enthält eine Überarbeitung der Kommentie-
rung (Teil B) zu den §§ 6, 10 a, 23, 24, 30, 40 und
45 der Laufbahnverordnung (LVO).
Die Erläuterungen zu § 10 a LVO werden um
Ausführungen zu dienstlichen Beurteilungen
und Auswahlverfahren, zur Bedeutung von An-
forderungsprofilen, der „qualitativen Ausschär-
fung“ von Beurteilungen sowie Vorbeurteilun-
gen und Konkurrentenbenachrichtigungen er-
weitert. Die Beurteilungsrichtlinien des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales wurden
neu gefasst und sind im Teil C 2 abgedruckt. Er-
läuterungen zur Neufassung der Beurteilungs-
richtlinien sind der Kommentierung zu § 10 a
LVO zu entnehmen.
Des Weiteren wurden die „Verordnung zur An-
erkennung von Berufsqualifikationen als Lauf-
bahnbefähigung“, wichtige Ausbildungs- und
Prüfungsverordnungen sowie die neue Ge-
schäftsordnung des Landespersonalausschus-
ses (mit Verfahrensordnung) als neue Vorschrif-
ten in das Werk eingefügt.
Az.: I/1 043-04-0

Reisekostenrecht des 
Landes Nordrhein-Westfalen
Kommentar von Hans-Dieter Lewer, Ministerialrat
a. D., und Rainer Stemann, Ministerialrat a. D.
71. Ergänzungslieferung, Stand Januar 2011, 484
Seiten, 92 Euro, Loseblattausgabe, Grundwerk ca.
1.800 Seiten, DIN A 5, in zwei Ordnern, 128 Euro
bei Fortsetzungsbezug (179 Euro bei Einzelbe-
zug), ISBN 978-3-7922-0157-2, Verlag Reckinger,
Siegburg

Mit der 71. Ergänzungslieferung wurde die durch
die im Jahre 2010 erfolgten Änderungen des
Reisekostengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen notwendig gewordene vollständige
Überarbeitung der Kommentierung im Teil B in
das Werk eingefügt.
Der Nutzer des Werkes erhält kompetente Ant-
worten auf die vielen Fragen, die bei der Anwen-
dung der geänderten reisekostenrechtlichen Be-
stimmungen aufgetreten sind. Die Ergänzungs-
lieferung erhält neben der umfangreichen Über-
arbeitung des Kommentarteils Tabellen über die
aktuellen reisekostenrechtlichen Abfindungs-
sätze, so zum Beispiel über die ab 1. Januar 2011
geltenden Sachbezugswerte.
Az.: I/1 041-13 �

Preis der Europäischen
Mobilitätswoche

Die Stadt Almada in Portugal ist mit dem
Preis der Europäischen Mobilitätswoche
2010 ausgezeichnet worden. Die Stadt
hatte im vergangenen Jahr zahlreiche Ver-
anstaltungen und Aktivitäten
zur Förderung eines nachhalti-
gen städtischen Verkehrs auf
die Beine gestellt. Höhepunkt
war der Mobilitätstag am 18.
September 2010 mit der Vor-
führung von Elektrofahrzeu-
gen, Fahrradrennen und Fahr-
radausstellungen, Workshops,
Filmvorführungen, Ausstellun-
gen und Street Art-Darbietun-
gen. Der zweite Preis ging an
die spanische Stadt Murcia.
Auf dem dritten Platz folgte
die lettische Hauptstadt Riga.
Insgesamt nahmen 2.221 Kom-
munen an der Mobilitätswo-
che teil, darunter mehr als 50
Städte und Gemeinden aus Deutschland.

Bonn Europäische 
Kulturhauptstadt 2020?

Die Stadt Bonn prüft eine Bewerbung um
den Titel der Europäischen Kulturhaupt-
stadt für das Jahr 2020. Wie die Stadt mit-
teilte, habe man gegenüber dem Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien Interesse bekundet. In die-
sem frühen Stadium gehe es darum zu
prüfen, ob eine solche Bewerbung über-
haupt realistisch sei. Das Jahr 2020 wur-
de nicht zufällig ausgesucht. Bonn und
Musikfreunde in aller Welt feiern dann
Beethovens 250. Geburtstag. Sowohl der
Europarat als auch die Europäische Union
nutzen eine Melodie aus Beethovens
Neunter Sinfonie von Beethoven mit
Schillers Text als Hymne. Im vergangenen
Jahr waren Essen und das Ruhrgebiet Eu-
ropäische Kulturhauptstadt

Elf Millionen Euro für 
Schulobst in Deutschland

Die Verteilung der Mittel für die nächste
Runde des EU-Schulobstprogramms im
Schuljahr 2011/2012 steht fest. Laut Euro-
päischer Kommission stehen 90 Millio-

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@
kommunen-in-nrw.de
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Beratungspflicht 
einer Bank bei 
Zinsswap-Verträgen
Der für das Bankrecht zuständige XI. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass
die Deutsche Bank der Klägerin - einem mittel-
ständischen Unternehmen - schadenersatz-
pflichtig ist, weil sie ihre Pflichten bei der Be-
ratung über den Abschluss eines von ihr kon-
struierten Zinssatz-Swap-Vertrages (CMS Spre-
ad Ladder Swap-Vertrag) verletzt hat (nicht-
amtlicher Leitsatz).

BGH, Urteil vom 22.März 2011
- Az.: XI ZR 33/10 - 

Die beklagte Bank hatte den Abschluss eines
CMS Spread Ladder Swap-Vertrags empfoh-
len, den die Parteien 2005 abschlossen. Die
Bank ging davon aus, dass sich die Differenz
(Spread) zwischen dem 2-Jahres- und dem
10-Jahres-Zinssatz künftig voraussichtlich
deutlich ausweiten wird. Die Bank verpflich-
tete sich dazu, an die Klägerin aus einem Be-
zugsbetrag von 2 Mio. Euro für die Laufzeit
von fünf Jahren halbjährlich Zinszahlungen in
Höhe eines festen Zinssatzes von 3 % p.a. zu
erbringen. Die Klägerin verpflichte-
te sich im Gegenzug, zu denselben
Zeitpunkten aus der Bezugssum-
me im ersten Jahr Zinsen in Höhe
von 1,5 % p.a. an die Beklagte zu
zahlen und danach einen variablen
Zinssatz, der mindestens bei 0,0 %
liegt und sich abhängig von der
Entwicklung des „Spreads“ zwi-
schen dem 10- und 2-Jahres-Swap-
Mittelsatz auf EURIBOR-Basis nach
der Formel „Zinssatz der Vorperi-
ode + 3 x [Strike - (CMS10 - CMS
2)]“ berechnet. 
Die Höhe des „Strike“ lag anfänglich bei 1,0 %
und sank über die Laufzeit stufenweise auf
0,85 %, 0,70 % und 0,55 % ab. Eine einseitige
Vertragsbeendigung war ohne Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes für beide Parteien
erstmals nach dreijähriger Laufzeit und nur
gegen Ausgleichszahlung in Höhe des aktuel-
len Marktwerts des Vertrags möglich. In den
verwendeten Präsentationsunterlagen hat-
te die Beklagte die Klägerin hinsichtlich der
„Risiken“ unter anderem darauf hingewie-
sen, dass die Klägerin dann, wenn die Zinsdif-
ferenz stark absinkt, höhere Zinszahlungen zu
leisten hat als sie empfängt. Das Verlustrisi-
ko der Klägerin bezeichnete die Beklagte als
„theoretisch unbegrenzt“. Zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses hatte der CMS Spread Lad-
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gonnene Initiative fortgeführt. Ziel ist
es, durch Diskussionen mit PolitikerIn-
nen und VertreterInnen europäischer In-
stitutionen das Interesse der Schülerin-
nen und Schüler am europäischen Pro-
jekt zu wecken sowie ihr Verständnis für
das Funktionieren der Europäischen Union
zu vertiefen.

Zusammenarbeit der 
Energie-Regulierungs-
Behörden
Die Europäische Union hat einen weite-
ren Schritt in Richtung Energie-Binnen-
markt getan. EU-Energiekommissar Gün-
ther Oettinger und Sloweniens Minister-
präsident Borut Pahur eröffneten am 3.
März 2011 in Ljubljana die Agentur für
die Zusammenarbeit der Energieregulie-
rungsbehörden, kurz ACER (Agency for
the Cooperation of Energy Regulators).
Deren Zweck ist es, technische Hindernis-
se zu beseitigen und die Tätigkeit der na-
tionalen Energieregulierungsbehörden
zu koordinieren sowie diese bei der Lö-
sung grenzübergreifender Konflikte zu
unterstützen. Hierdurch soll ein unge-
hinderter Energiehandel in der EU er-
möglicht und die Integration der natio-
nalen Energiemärkte, die bislang noch
unzureichend miteinander verbunden
sind, gefördert werden.

Internetseite für 
umweltfreundliche 
Fahrzeuge
Die Europäische Kommission hat ein neu-
es Internetportal für die Suche nach um-
weltfreundlichen und effizienten Fahr-
zeugen gestartet. Das „Clean Vehicle“-
Portal bietet Informationen über die ver-
schiedenen Technologien, den Energie-
verbrauch und Emissionen aller Fahrzeu-
ge, die auf dem europäischen Markt ver-
kauft werden. Zusätzlich bietet es einen
Überblick über geltende Beschaffungs-
regeln sowie eine Unterstützung bei ge-
meinsamer Beschaffung für den öffentli-
chen Sektor. Das neue Portal ergänzt die
EU-Richtlinie über die Förderung sauberer
und energieeffizienter Straßenfahrzeu-
ge vom April 2009: www.cleanvehicle.
eu/index.php?id=startseite&L=1 . �

der Swap-Vertrag einen von der Beklagten be-
wusst einstrukturierten negativen Marktwert
in Höhe von ca. 4 % der Bezugssumme (ca.
80.000 Euro), worauf die Beklagte nicht hin-
wies. 
Ab Herbst 2005 nahm die relevante Zinsdiffe-
renz fortlaufend ab, so dass sich der Vertrag
nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres für
die Klägerin als Verlustgeschäft erwies. An-
fang 2007 wurde das Swap-Geschäft gegen
Zahlung eines Ausgleichsbetrags durch die
Klägerin in Höhe des aktuellen negativen
Marktwerts von 566.850 Euro aufgelöst. Die -
unter Anrechnung erhaltener Zinszahlungen
- im Wesentlichen auf Rückzahlung von
541.074 Euro nebst Zinsen gerichtete Klage
hatte in beiden Vorinstanzen keinen Erfolg. 
Der BGH hat abweichend entschieden, dass
die Bank ihre Beratungspflichten verletzt hat,
und dem Zahlungsantrag stattgegeben. Nach
den bisherigen Feststellungen war nicht ab-
schließend zu klären, ob die Beklagte ihrer
Pflicht zu einer anlegergerechten Beratung
der Klägerin nachgekommen ist. Eine Bank
müsse bei der Anlageberatung vor Abgabe
der Empfehlung die Risikobereitschaft des An-
legers erfragen, es sei denn, diese ist ihr aus ei-
ner langjährigen Geschäftsbeziehung oder

dem bisherigen Anlageverhalten ih-
res Kunden bereits bekannt. Entge-
gen der Auffassung des Berufungs-
gerichts entfiel eine dahingehende
Erkundigungspflicht der Beklagten
nicht allein deshalb, weil an der Be-
ratung aufseiten der Klägerin de-
ren Prokuristin - eine Diplom-Volks-
wirtin - teilgenommen hat. 
Einer Zurückverweisung an das Be-
rufungsgericht zur Klärung der
noch offenen Risikobereitschaft der
Klägerin bedurfte es nicht, weil aus
anderen Gründen bereits feststand,

dass die Bank ihre Beratungspflichten verletzt
hat. Bei einem so hochkomplex strukturierten
und riskanten Produkt seien hinsichtlich der
Risikodarstellung des Anlageprodukts hohe
Anforderungen an die beratende Bank zu stel-
len. Dem Kunden müsse in verständlicher und
nicht verharmlosender Art und Weise insbe-
sondere klar vor Augen geführt werden, dass
das für ihn nach oben nicht begrenzte Ver-
lustrisiko nicht nur ein „theoretisches“ ist,
sondern abhängig von der Entwicklung des
„Spreads“ real und ruinös sein kann. 
Im Gegensatz dazu setze die ihn beratende
Bank - abgesehen von den „Hedge-Geschäf-
ten“ - ihrem Verlustrisiko von vornherein en-
ge Grenzen, weil sich durch die Kappung der
variablen Zinsen bei 0 % keine „negative Zins-
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zessionierte Unternehmen. Nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag der Länder und dem nord-
rhein-westfälischen Ausführungsgesetz ist
die Veranstaltung von Sportwetten in NRW je-
doch dem Land vorbehalten; zur Vermittlung
an die staatliche Lotteriegesellschaft sind aus-
schließlich zugelassene Annahmestellen be-
fugt. Die privaten Sportwettenveranstalter
und -vermittler halten dieses Staatsmonopol
für verfassungs- und europarechtswidrig.
Über einige der damit zusammenhängenden
Fragen haben unlängst das BVerwG und der

EuGH entschieden, ohne
sich allerdings ab-
schließend zur
Rechtmäßigkeit
des Monopols
und des Glücks-
spielstaatsver-
trags zu äußern. 
In den Beschlüs-
sen hat der 4. Se-

nat ausgeführt, das
Staatsmonopol sei
nach vorläufiger Ein-
schätzung verfassungs-
gemäß und die Frage sei-

ner Vereinbarkeit mit dem Eu-
roparecht könne jedenfalls in den
Eilverfahren offen bleiben. Für den

Ausgang dieser Verfahren sei ent-
scheidend, dass derzeit weder die aus-

ländischen Wettveranstalter noch die privaten
Wettvermittler im Besitz einer für ihre Tätig-
keit erforderlichen Erlaubnis nach nordrhein-
westfälischem Recht seien. 
Die im Gesetz vorgesehene Erlaubnispflicht
gelte unabhängig davon, ob das Staatsmono-
pol für Sportwetten Bestand habe oder nicht.
Selbst wenn man das Staatsmonopol außer
Acht lasse, hätten die ausländischen Wett-
veranstalter und die privaten Wettvermittler
keinen offensichtlichen Anspruch auf Ertei-
lung der erforderlichen Erlaubnisse. Insbe-
sondere sei zweifelhaft, ob die gesetzlichen
Bestimmungen über das zulässige Wettan-
gebot eingehalten würden. So werde in der
Praxis vielfach gegen das Verbot verstoßen,
Sportwetten während des laufenden Sport-
ereignisses zu veranstalten bzw. zu vermit-
teln (sog. Live-Wetten); auch würden verbo-
tenerweise Sportwetten im Internet angebo-
ten. 
Die Beschlüsse betreffen private Sportwet-
tenvermittler aus verschiedenen Teilen Nord-
rhein-Westfalens. Erste Entscheidungen des
Senats in den zahlreichen Hauptsacheverfah-
ren sind für Juli 2011 zu erwarten. Die Beschlüs-
se sind unanfechtbar. �

zahlungspflicht“ des Kunden errechnen kann,
welche die auf 3 % p.a. festgeschriebene Zah-
lungspflicht der Bank erhöhen könnte. Die
Aufklärung, die in ihrer Intensität von den
Umständen des Einzelfalls abhängt, müsse
bei einem so hochkomplexen Produkt ge-
währleisten, dass der Kunde im Hinblick auf
das Risiko des Geschäfts im Wesentlichen den
gleichen Kenntnisstand hat wie die ihn bera-
tende Bank, weil ihm nur so eine eigenver-
antwortliche Entscheidung möglich sei, ob er
die ihm angebotene Zinswette annehmen
will. 
Ob die Beklagte diesen hohen Anforderun-
gen an die Darstellung der Risiken des
Swap-Vertrages gerecht geworden ist,
konnte offen bleiben, weil sie ihre
Beratungspflicht bereits dadurch
verletzt habe, dass sie nicht auf
den zum Abschlusszeit-
punkt für die Klägerin
negativen Marktwert
des Vertrags in Höhe
von ca. 4 % der Be-
zugssumme (ca.
80.000 Euro) hinge-
wiesen habe. Der BGH
hat entschieden, dass
die Beklagte im Rah-
men der von ihr durch-
geführten Anlagebera-
tung zu einer dahingehenden
Aufklärung verpflichtet gewesen wäre, weil
der von ihr bewusst strukturierte negative
Marktwert Ausdruck eines schwerwiegenden
Interessenkonflikts ist. Bei der in Rede ste-
henden Zinswette ist der Gewinn der einen
Seite der spiegelbildliche Verlust der anderen
Seite. Für die Bank als Partnerin der Zinswet-
te erweist sich der „Tausch“ (engl. swap) der
Zinszahlungen nur dann als günstig, wenn
ihre Prognose zur Entwicklung der Zinsdiffe-
renz gerade nicht eintritt und die Klägerin
Verlust erleidet. Als Beraterin sei die Beklagte
hingegen verpflichtet, die Interessen der Klä-
gerin zu wahren. 

Vorgehen gegen private
Sportwettenvermittler
Die Ordnungsbehörden in NRW dürfen weiter-
hin mit Untersagungsverfügungen gegen priva-
te Wettbüros vorgehen

OVG NRW, Beschlüsse vom 22. März 2011
- Az.: 4 B 48/11 u.a. - 

Die betroffenen Wettbüros vermitteln Sport-
wetten an im Ausland ansässige oder kon-
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GVV-Kommunalversicherung VVaG
Der starke Partner von über 6.000
Städten und Gemeinden, Kreisen,
kommunalen Unternehmen und
Sparkassen in Deutschland.

Unser Versicherungsangebot
im Überblick:
  Allgemeine Haftpflichtversicherung
  Kraftfahrtversicherung
  Vermögenseigenschadenversicherung
  Personalgarantieversicherung

 für Sparkassen
  D&O Versicherung
  Allgemeine Unfallversicherung
  Schülerunfall- und

 Schülergarderobenversicherung
  Sachversicherungen
  Technische Versicherungen
  Ausstellungsversicherung

Angebote mit Beteiligung  
unserer Kooperationspartner:
  Rechtsschutzversicherung
  Beihilfeablöseversicherung
  betriebliche Altersvorsorge

Seit 1911 sind wir gewachsen aus
dem Vertrauen unserer Mitglieder.

Setzen auch Sie auf unsere 100-jährige 
Erfahrung in der Versicherung kommu-
naler Risiken.

GVV. Gewachsen aus Vertrauen.

GVV-Kommunalversicherung VVaG

Aachener Straße 952-958
50933 Köln

Telefon 0221. 48930
www.gvv.de
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Name

Straße

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Prof. Dr.-Ing. Rudolf Rawe: HANDBUCH GASINSTALLATION IN WOHNGEBÄUDEN

Verantwortungsvolles Arbeiten an Gasanlagen er-

fordert breites und aktuelles Fachwissen. Das Buch

stellt dieses Wissen bereit. 

Ausgehend von den Brenneigenschaften der Gase

werden die Leitungsanlage, die Gasbrenner und die

moderne, umweltfreundliche und energiesparende

Gerätetechnik vorgestellt. Die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen für die Abgasabführung und die

Verbrennungsluftversorgung werden ausführlich er-

läutert. Den Grundlagen des Immissionsschutzes ist

ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Der Stoff des Buches wird auch für Praktiker in ver-

ständlicher Form dargestellt. Umfangreiche Be-

rechnungen werden auf das für die Praxis notwen-

dige Maß reduziert und anhand von Beispielen

erläutert. Der heutige Stand der Technik wird durch

die Schilderung der Entwicklungsstufen nachvoll-

ziehbar. Die Beschreibung der physikalisch-techni-

schen Hintergründe erleichtert das Verständnis  des

Gesetz- und Regelwerkes.

Das Buch wendet sich an Auszubildende und Stu-

dierende im Bereich der technischen Gebäudeaus-

rüstung um Fachwissen zu erwerben sowie an die

ausführenden Facharbeiter über den veantwortlichen

Meister bis hin zum planenden Ingenieur um das

Fachwissen zu aktualisieren.

Aktuelles Fachwissen

1. Auflage, November 2001, 

160 Seiten, 35,- €, ISBN 3-88382-078-4

Coupon an die 

Krammer Verlag Düsseldorf AG

Postfach 17 02 35  •  40083 Düsseldorf

Fax 02 11/9 14 94 80

Senden Sie mir das Buch 

Gasinstallation in Wohngebäuden von Rudolf Rawe

zum Preis von 35 € 8 Tage unverbindlich 

zur Ansicht – danach übernehme ich das Buch.
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